
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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Naturrechts

von

D. Wilhelm Gottlieb Taſinger,

Herzoglich - Wirtenbergiſchen Rath,

und ordentlichen öffentlichen Lehrer der Rechte auf der hohen

Schule zu Tübingen,
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Vorerinnerung
>
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D ganze Abſicht, die ich bey dem Ver

ſuch dieſes kleinen Lehrbuchs hatte, war,

einen Leitfaden für meine Vorleſungen zu

haben, der meiner individuellen Vorſtel

lungsart von der Wiſſenſchaft des Natur

rechts von ihrem Zweck und ihren Erfor

derniſſen entſpräche. Ich würde gegen

mein eigenes Bewustſeyn handeln, wenn

- )( 2
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IV - - - - - - - - - - - - - - - - -

ich mit der Behauptung auftreten wollte,

den Streit über die Deduction der erſten

Grundſäze der Sittlichkeit und des Natur

rechts entſchieden zu haben. Mir war es

vorzüglich darum zu thun, den Verſuch

einer allgemeinen Einleitung in das Stu

dium der Rechtswiſſenſchaft zu machen,

Und den angehenden Juriſten ſchon bey dem

Anfang ſeiner Ausbildung insbeſondere dar

an zu gewöhnen, die Säze ſeiner Wiſſen

ſchaft nicht blos hiſtoriſch aufzufaſſen, ſon

dern ſie auf ihre allgemeinen Gründe zu

rückzuführen; ſich beſtimmte Begriffe von

einzelnen Rechtsverhältniſſen zu bilden, und

die daraus entſpringenden Folgeſäzein ihrer

natürlichen Ordnung abzuleiten. Hat er

ſich einmal dazu gewöhnt, ſo wird er von

ſelbſt einſehen, daß nicht Alles in ſeinem -

Rechtsſyſtem aus allgemeinen Principien

a priori erklärt werden kann, und wird,

je mehr es ihm zum Bedürfnis geworden

iſt, die Gründe der vorhandenen Säze ein



W

zuſehen, ſich gedrungen fühlen, die hiſto

riſche Entſtehungsart des eigentlich poſiti

ven, was ſich nicht aus allgemeinen Grün

den erklären läst, daß es ſo ſeyn müſſe, in

ſeiner Rechtswiſſenſchaft mit gleichem Eifer

aufzuſuchen. Eine Methode, deren Nüz

lichkeit für das Studium der Jurisprudenz

wohl Niemand bezweifeln wird, der das

Intereſſe wiſſenſchaftlicher Erkenntnis auch

in dieſem Theile des menſchlichen Wiſſens

zu beurtheilen fähig iſt! Eine unmittelbare

Folge meines Vorſazes war, daß ich, um

den einzelnen Säzen wiſſenſchaftliche Ein

heit zu geben, auf die erſte Principien zu

rückgehen muste, von welchen alle Säze

abgeleitet werden müſſen, wodurch die

Rechte des Menſchen, an ſich und unter

veränderlichen factiſchen Vorausſezungen

betrachtet, beſtimmt werden. Daß ich in

der Deduction dieſer erſten Grundſäze ſo

wohl als in ihrer Anwendung auf einzelne

gedachte Verhältniſſe des Menſchen die Re
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ſultate meines Nachdenkens geradezu vor

legte, ohne gewiſſe Säze, die nun gewöhn

lich als ausgemachte Wahrheit angenom

men werden, zu unterſchreiben, dis ver

bürgt wenigſtens die Redlichkeit meines

Beſtrebens nach Wahrheit und Ueberzeu

- gung. Mit eben dieſer Geſinnung und mit

dem Wunſch, eines Beſſern belehrt zu

werden, werde ich jeden Einwurf, der mir

gemacht werden ſollte, aufnehmen. Man

wird mir wohl auch das entgegen halten,

daß ich die Anhänglichkeit an die Formen

des poſitiven Rechts in dem Naturrecht ge

tadelt habe, und in einzelnen Säzen, viel

leicht auch in der Stellung des Ganzen

ſelbſt in den getadelten Fehler verfalle, und

den Anhänger des poſitiven Rechts zu ſehr

verrathe. Ich glaube jedoch, (und dis

war die Gränzlinie, die ich mir zog,) daß

es ein weſentlicher Unterſchied ſey, Säze

und Vorſtellungsarten in das Naturrecht

aufzunehmen, welche ſich nicht aus der
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bloſſen Vorausſezung allgemeiner Principien

ableiten laſſen, um ſo viel möglich ſein po

ſitives Recht auch zum Naturrecht zu mas

chen: oder aber nur ſolche Säze und Vors

ſtellungsarten, die auch im poſitiven Recht

vorkommen, anzunehmen, welche aus all

gemeinen Gründen erklärt werden können.

Dieſe nur deswegen aus dem Syſtem des

hypothetiſchen Naturrechts zu verbannen,

weil ſie in einer andern Richtung auch im

poſitiven Recht eine Stelle fanden, würde

meines Erachtens ein gleich groſſer Fehler

auf der entgegengeſezten Seite ſeyn. „Die

Philoſophen" bemerkt ein ganz neuer Schrift

ſteller (Beyträgezum Naturrecht I. Samml.

Halle, 1794. S. 4) ſehr treffend, „konn

„ten bisher zum poſitiven Recht nicht hers

„unter, die Juriſten zum Naturrecht nicht

„hinaufkommen, zwiſchen beyden war eine

„Lücke, deren Ausfüllung nach grade un

„ter die unauflösbaren Probleme des menſch

„lichen Verſtandes geſezt werden wollte."
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Ich ſchmeichle mir nicht, je das ganze

Problem zu löſen, und begnüge mich gerne

damit, die Fortſchritte des Naturrechts

zur Wiſſenſchaft wo nicht im Ganzen,

doch durch wiederholte Unterſuchung einzel

ner Puncte befördert zu haben.
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I) Einleitung. -

1) Erſter Abſchnitt. Begriff des Na

turrechts; Erweis ſeines Daſeyns,

S. 2–28. §. 2–7o.

2) Zweyter Abſchnitt. Geſchichte des

Naturrechts. S. 28-42. § 7 T 9°“

ID Abhandlung des Naturrechts ſelbſt.

A) Erſter Haupttheil. Abſolutes Na

- turrecht S. 44– 52. § 10 T ***

B) Zweyter Haupttheil. Hy"

tiſches Naturrecht, - *

1) Allgemeine Grundſäße S, 53 - 72»

§ 122–182. * „*

2) Beſondere Lehrſäte

A) des allgemeinen Staatsrechts

(Erſtes Buch.) S. 73- 53



a) Erſter Abſchnitt. Abſolutes allge

meines Staatsrecht. § 183–411.

1) Erſte Abtheilung. Rechte der höchſten

Gewalt.

a) Zweyte Abtheilung. Rechte des Volks

im Einzelnen und im Ganzen gegen

die höchſte Gewalt. -

b) Zweyter Abſchnitt. Angewandtes

allgemeines Staatsrecht. S. 412–

612,

B) Allgemeines Privatrecht. (Zweytes

Buch.) S. 153 –22I.

* ) Erſter Abſchnitt vºre
Rechte des Menſchen in Abſicht

* - auf ſeine Perſon, -

b) Zweyter Abſchnitt. Sachenrecht.

1) Erſte Abtheilung. Rechte auf Sachen.

2) Zweyte Abtheilung. Rechte an Sachen.

c) Dritter Abſchnitt. Recht bey ent

ſtandenen Streitigkeiten, -

C) Allgemeines Völkerrecht. (Drittes

- - Buch) S. 221 f. § 613. f.

.
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Statt Ideen zur Reviſion des Naturrechts, in ſeinen vers

- miſchten Verſuchen. Leipzig, 1784. n. I.

Hufeland über den Grundſaz des Naturrechts, Jena,
I785.

Kant Grundlegung zur Metaphyſick der Sitten, I79I.

Ebend. Critick der practiſchen Vernunft I79 I.

Reinhold Briefe über die Kantiſche Philoſophie. Jena,

1792. I. II. B.

Abicht critiſche Briefe über die Möglichkeit einer wahren

wiſſenſchaftlichen Moral mit prüfender Hinſicht auf die

: Kantiſche Lehre. Halle, 1792.

§ 1.

De Frage: gibt es ein Naturrecht? was

iſt daſſelbe an und für ſich ? und was erwartet

man von einer Wiſſenſchaft des Naturrechts?

ſezt zu ihrer Beantwortung die Feſtſezung eini

ger vorläufigen Begriffe und Grundſäze voraus.

A



Erſter Abſchnitt.

Begriff des Naturrechts; Beweis ſeines Daſeynºs

§. 2.

Als Thatſache, der wir uns bewußt ſind

müſſen wir anerkennen, daß wir eine Fähig

keit haben, uns zum Handeln durch eigene

Entſchlieſſung zu beſtimmen und ein Vermö

gen, Beſtimmungsgründe unſerer Entſchlieſſun

gen einzuſehen. - -

§. 3.

Dieſe leztere Fähigkeit liegt in der Bers

nunft, oder in dem ſelbſtthätigen Vermögen

der Erkenntniſſe. Sie macht den Menſchen

fähig, zu den durch ſeine übrigen Vermögen

möglichen Wirkungen ſich ſelbſt Vorſchriften

(Regeln) zu geben. -

§. 4»

Neben dieſer Anlage der Vernunft, welche

ein Beſtreben, nach ihren eigenen Geſezen zu

handeln, mit ſich führt, oder neben dieſer per»

ſönlichen Selbſtthätigkeit, liegt in dem Mens

ſchen noch ein anderer Trieb der Sinnlichkeit

der ihn nach dem Vergnügen hinzieht, und



»

auf Beſtimmungsgründe ſeiner Handlungen

leitet, die er von auſſen bekömmt.

§ 5. . . .

Jener Trieb der perſönlichen Selbſtthätig

keit der Vernunft iſt der uneigennüzige; dieſer

der eigennüzige, deſſen Forderung das Be

gehren im engeren Sinn genannt wird.

- §. 6.

Das Vermögen der Vernunft ſich ſelbſt

Vorſchriften oder Beſtimmungsgründe des

Willens feſtzuſezen, iſt die practiſche Ver

nun ft. - - “

– §, 7.

Ihr Geſchäfte iſt, ſich ſelbſt Vorſchriften

zu geben, wodurch der eigennüzige Trieb unter

die Herrſchaft des uneigennüzigen gebracht

Werde.

« : §. 8. - -

Im Menſchen liegt das Vermögen, das

ſich ihm auf gleiche Weiſe, wie ſeine Vernunft,

durch das Bewußtſeyn ankündiget ſich ſelbſt

in Rückſicht auf die Befriedigung oder Nicht

befriedigung des eigennüzigen Triebes der For

derung des uneigennüzigen gemäß oder zuwider

zu beſtimmen. Dieſes Vermögen iſt die Frey

A

A 2 -



A

heit des Willens. Freyheit iſt alſo nicht die

practiſche Vernunft ſelbſt, ſondern nur Fähig

keit, ihre Ausſprüche zu befolgen oder zu

übertreten. -

- §. 9. .

Dieſer Wille aber muß, um vernünftiger

Wille zu bleiben, durch Beweggründe beſtimmt

werden, welche ihm die Vernunft vorhält.

Die Regeln für denſelben oder die ſittlichen

Geſeze, gibt die practiſche Vernunft aus und

durch ſich ſelbſt. Es fragt ſich nur: woran

erkennen wir, daß eine Maxime unſeres Ver

haltens, die wir befolgen zu müſſen glauben,

dem Ausſpruch der practiſchen Vernunft ge

mäß, daß ſie ein vernünftiges Sittengeſez ſey?

: - § 1o.

Dazu muß ein unveränderlicher Charakter

desjenigen feſtgeſezt werden, was der practi

ſchen Vernunft gemäß ſey; ein Saz, der die

erſte allgemeine Richtſchnur aller der einzelnen

Vorſchriften enthalte, welche irgend als Regeln

unſeres Verhaltens gelten können.

- § 1 I. -

Die practiſche Vernunft gibt dieſes oberſte

Sittengeſez aus ſich ſelbſt auf folgende Weiſe:
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Handle ſo, daß die Marime deines

Willens zugleich als Prinzip einer

allgemeinen Geſe zgebung gelten

könne.

§. 12. -

Dieſer Grundſaz beſtimmt entfernt von

allen Triebfedern der Sinnlichkeit die Beweg

gründe des Willens einzig aus der Vernunft

ſelbſt. Das vernünftige Wollen ſelbſt iſt ſein

Objekt. -

§. I 3. -

Die Selbſtthätigkeit der Vernunft muß

ihren Zweck haben, welcher kein ſinnlicher Zweck

ſeyn kann, weil die Vernunft dadurch der

Sinnlichkeit, oder weil der uneigennüzige

Trieb dem eigennüzigen untergeordnet würde.

Ein anderer Zweck der Vernunft läßt ſich

auſſer ihr nicht denken, folglich iſt die Ver

nunft ſich ſelbſt ihr Zweck. . . .

§ 14. -

- Hieraus folgt, daß überall, wo die ver

nünftige Natur iſt, dieſelbe als Zweck an ſich

\. eriſtirt. Eine Vorſchrift aber, welche der ver

- nünftigen Natur Aller angemeſſen iſt, oder in

einer allgemeinen Geſezgebung für vernünftige

-

---- --

- - - - - - --– –------- --



Weſen gedacht werden kann, hat den Charak-

ter eines allgemeingültigen Sittengeſezes.

§ 15. -

. Inſofern enthält alſo jener Grundſaz (§. 11.)

die allgemeinſte Vernunftform ſittlicher Geſezer

und wird daher mit Recht das oberſte Geſez

der Sittlichkeit genannt. Es iſt unbedingt

weil es die Vernunft aus ſich ſelbſt gibt, ohne

es aus Gründen abzuleiten, die ihr von auſſen

her gegeben ſind. Darin beſteht die Avtonomie

der reinen practiſchen Vernunft.

Kieſewetter über den erſten Grundſaz der Moralphi

loſophie, Berlin I79O.

Rapp über die Untauglichkeit des Prinzips der allgemeis

nen und eigenen Glükſeligkeit zum Grundgeſez der

es. Jena I79I.

§ 16. -

Die vernünftige Natur erſtirt als Zweck

an ſich. Hieraus folgt nothwendig das Geſez,

das die Vernunft jedem Vernünftigen aufgibt:

Handle ſo, daß du die Menſchheit ſo

wohl in deiner Perſon als in der

Perſon eines jeden Andern jederzeit

zugleich als Zweck niemals blos als

Mittel braucheſt.. . .

_--------
- - - -

-

------- -
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- §. 17.

Dieſes practiſche Geſez enthält in ſeiner Aus

übung gedacht die zwey untergeordneten Geſeze

der Gerechtigkeit und der Güte.

§. 18.

Jenes gebietet: Behandle den Men

ſchen nie als bloſſes Mittel zu deinen

beliebigen Zwecken, oder ſtöre den

Zweck der vernünftigen Natur in kei

nem Menſchen. Vermeide alles, was der

Würde eines Vernunftweſens (alſo auch dein

ſelbſt) an ſich zuwider läuft.

§ 19. -

Das Geſez der Güte gebietet thätige Be

handlung jedes vernünftigen Weſens als eines

ſelbſtſtändigen Zwecks: Befördere die

Zwecke anderer jedoch ſo, daß du

nie deinen eigenen Vernunftzweck

aufgebeſt. -

§. 20.

Die Tugend der Gerechtigkeit iſt negativ

in Bezug auf den Zweck vernünftiger Weſen,

welcher dadurch nicht gehindert werden ſoll.

Die Wirkungen aber, welche ſie hervorbringt,

können negativ und poſitiv ſeyn.

--------------- –------------



§. 21.

Die Tugend der Güte iſt poſitiv, wenn man

auf den Zweck vernünftiger Weſen ſieht, den ſie

befördert. Ihre Ausübung kann in negativen

und poſitiven Wirkungen beſtehen.

- § 22.

Wenn denn nun die practiſche Vernunft

ſolche Geſeze aus ſich ſelbſt gibt, ſo entſteht die

vernünftige Nothwendigkeit ihrer Beziehung

auf die Wirkungen, die der Menſch durch

ſeine übrigen Vermögen hervorzubringen im

Stande iſt.

§. 23.

Das Geſez gebietet ihm etwas zu thun oden

zu unterlaſſen. Es kann ihm aber auch blos

erlauben etwas zu thun.

- §. 24. -

Die Wirkungen zu deren Hervorbringung

der Menſch ſich entſchlieſſen kann, ſind in ih,

ren äuſſeren Folgen verſchieden. Er wird nach

dem Geſez beurtheilt, ob er ein Gebot nur

unterließ oder etwas Poſitives that. In bei,

den Fällen iſt eine Handlung vorhanden,

d. h. eine Veränderung, die in äuſſeren Fol

gen mit ihm vorgeht, zu der er ſelbſt mitwirkt;

-
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es ſei nun Unterlaſſungs- oder Begehungs,

handlung. " - -

§ 25.

Das Verhältniß unſerer Handlungen zum

Sittengeſez heißt Moralität. Eine Hand

lung hat Moralität im engeren Ver

ſtande, wenn ſie mit abſichtlicher Beziehung

zum Sittengeſez geſchehen iſt. Iſt ſie nur

dem Sittengeſez gemäß geſchehen, ſo hat ſie

blos Legalität.

- §. 26.

Das Urtheil, welches einen für den freyen

Urheber einer Thathandlung erklärt, und ihm

die geſezlichen Folgen derſelben zuſchiebt, heißt

Jmputation. Natürlich findet dieſe mora

liſche Beurtheilung nicht Statt, wenn die Hand

lung bloſſe Folge phyſiſcher Nothwendigkeit war,

§ 27.

Wo nun das Geſez eine Handlung gebie

tet, da iſt ſittliche Nothwendigkeit zu handeln,

Pflicht. Wenn aber das Geſez eine Handlung

gebietet oder erlaubt da iſt in beiden Fällen

dem Sittengeſez gemäſe Möglichkeit zu han

deln, Recht im allgemeinſten Ver

ſtande.

-

-

-

-

-

--------- ---“
-

A -- - -- - - ---T - - --- - -- *



IO

§. 28. -

Vorſchriften für die menſchlichen Handlun

gen und dadurch Beſtimmungen für die menſch

lichen Rechte und Pflichten müſſen aus dem

angeführten oberſten Geſez der practiſchen Ver

nunft abgeleitet werden. Aber in Ableitung

derſelben findet unläugbar ein Unterſchied zwi

ſchen einem Syſtem der Rechte und Pflich

te n Statt.

§ 29.

Diejenige Handlungen, welche das Sitten

geſez blos geſtattet, ſind an ſich der Freiheit

des Willens gänzlich überlaſſen. Diejenige

Handlungen aber, welche die Gerechtigkeit

nicht gebietet, und welche alſo kein Gegenſtand

des Rechts ſchon an ſich ſind, können wiederum

als bloſſe Rechte desjenigen betrachtet werden,

der ſie zu begehen hat, weil die Beſtimmung

einzig ſeinem Urtheil überlaſſen werden muß,

ob ſie mit der Gerechtigkeit und Güte gegen

ſich ſelbſt wirklich zuſammenſtimmen - alſo

Pflicht für ihn ſeien.

- - §. 3O. -

Inſoferne man nun die Selbſtſtändigkeit

jedes vernünftigen Weſens anerkennt, inſoferne
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geſteht man auch dem Menſchen die Befugnis,

ja ſelbſt die Rothwendigkeit zu, ſeine Handlun

gen auf das Sittengeſez zu beziehen. Und wo

nun geſezliche Möglichkeit einer Handlung er

kannt wird, weil ſie ohne Störung des Zwe

ckes von Jemand geſchehen, alſo mit der Frey

heit von Jedermann beſtehen kann, da iſt die

Ausübung derſelben „einzig von der Freyheit

meines Willens abhängig. / -

§ 31. *

Recht wäre in dieſer Bedeutung jeder

Gebrauch meiner Freyheit, der mit der Frey

heit aller Andern beſtehen kann. Wer dieſem

Gebrauch meiner Freyheit ſich widerſezt, oder

in Ausübung meiner Befugniſſe mich hindert,

der nöthiget mich zum Widerſtand gegen dieſes

Hinderniß.

§ 32. º

Einſchränkung einer Freyheit des Andern,

wodurch meine Freyheit zerſtört würde durch

eine mit ſinlichem Nachdruck verbundene Hand

lung, durch Zwang, iſt ſodann Beförderung

meiner Freyheit, und kann nach den Regeln

einer allgemeinen Geſezgebung. Statt finden.
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§ 33.

So würde alsdenn der Zwang wenigſten

als eine Folge des Rechts betrachtet; und das

Syſtem allgemeiner Regeln, wodurch die nach

dem Sittengeſez möglichen Befugniſſe oder

die Rechte des Menſchen in einzelnen vorgeſtell

ten Verhältniſſen deſſelben beſtimmt werden,

würde die Wiſſenſchaft des Naturrechts aus

machen. -

§ 34.

So wahr nun dieſe Grundſäze nach ihrer

Ableitung aus reiner practiſcher Vernunft ſeyn

mögen, ſo entſprechen dieſelbe dennoch dem

Bedürfniß vollſtändiger unmittelbarer Anwend

barkeit für alle Fälle nicht gänzlich.

- §. 35.

Unläugbar beſteht das Weſentliche einer auf

den Menſchen angewandten Sittenlehre darinn,

daß ſie den Menſchen in allen ſeinen denkbaren,

urſprünglichen und erworbenen Verhältniſſen

betrachte, und durch Anwendung des oberſten

Sittengeſezes nähere Regeln ſeines Verhaltens

in dieſen Beziehungen feſtſeze.

º §. 36.

Für jeden Fall, in welchem frey gehandelt

--- - --- - - - ---- - - --- - -
---------------------------
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werden kann, ſind practiſche Vorſchriften noth

wendig. Aber wenn wir den Menſchen nach

bloſſen Geſezen der reinen practiſchen Vernunft

beurtheilen, ohne das Verhältniß zu erwägen,

in welchem er zu der Sinnenwelt ſteht, ſo

reichen unſere Vorſchriften zu unmittelbarer

Entſcheidung aller dieſer Fälle nicht zu.

§ 37.

Es iſt unläugbar, daß es Colliſionen der

Pflichten gebe, wo ein Geſez mit Beiſeiteſezung

des andern befolgt werden muß a), und Fälle

wo die Noth die Uebertretung einer gewöhn

lichen Regel rechtfertiget b).

a) Sollte es blos eine Colliſion der unbedingten und

bedingten Pflicht geben? Sollte die Gerechtigkeit

gegen mich ſelbſt nicht eben ſo unbedingte Pflicht ſeyn,

als gegen anders? Warum ſollte ich alſo im Streite

meiner Selbſterhaltung mit der des Andern nur einre

bedingte, folglich untergeordnete, Pflicht haben,

mich ſelbſt zu erhalten, und eine unbedingte, das

Leben des Andern zu ſchonen ? Vergl. Kant über den

Gemeinſpruch: Das mag in der Theorie richtig ſeyn,

taugt aber nicht für die Praris in der Berliner Mo

natsſchrift, Sept. 1793. S. 256. Dagegen Reh“

berg über das Verhältniß der Theorie zur Praxis.

Berliner Monatsſchrift, Febr. 1794. S. II4. f.

b) Warum nimmt dann (nach Fichte in dem Verſuch

einer Critik aller Offenbarung I793. S. 35 f.) in

*, einem ſolchen Fall, wo der Menſch für die Pflicht

s ſtirbt, das Geſe; das ihm vorher zugeſtandene sº
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auf ſein Leben, von ihm hier in der Zeit, ſoferne er

Erſcheinung iſt zurück, wenn nicht in dieſem Fall ein

in dieſer Welt der Erſcheinungen gegebener Grund

dazu beſtimmt? Vergl. auch Heydenreichs Syſtem

des Naturrechts, S. 2oI. f.

- - §. 38. -

Die Urſache hievon liegt nicht in den Sä

zen der Sittenlehre oder des Naturrechts ſelbſt.

An und für ſich können die einzelnen Säze

deſſelben, wenn ſie richtig abgeleitet ſind, ſich

untereinander nicht widerſprechen. Auch iſt

nach reiner Vernunft z. B. das Geſez: verleze

das Eigenthum des andern nicht, und: erhalte

dich ſelbſt, oder: ſchone das Leben anderer,

und: erhalte dich ſelbſt gleich denkbar in einer

allgemeinen Geſezgebung, alſo gleich wahr und

gleich verbindend. -

-

§ 39.

und doch kann in der Sinnenwelt, in der

wir leben, öfters nur eines dieſer Geſeze be

folgt das andere muß beiſeitegeſezt werden a).

Aufhören thätig zu ſeyn, und dem Inſtinkt

die Herrſchaft einräumen, kann die practiſche

Vernunft nicht ſo lange es möglich iſt, frey

zu handeln; aber allein aus ſich ſelbſt kann ſie

º
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unmittelbar dieſen Fall der Pflichten, Colliſion

nicht entſcheiden. -

a) Vergl. Rehberg über das Verhältniſ der Theorie

zur Praxis. Berliner Monatsſchrift, Febr. 1794.
S. II4 f.

§. 40.

Sie muß die Erfahrung zu Hülfe nehmen,

um aus derſelben, aber unter der Leitung ihrer

eigenen Geſeze, die möglich allgemeinſte Regel

feſtzuſezen, welche zugleich den näheren Be

ſtimmungsgrund für die Anwendbarkeit ihrer

Geſeze unter Menſchen enthalte, die zugleich

unter der Bedingung der Sinnlichkeit leben,

und deren practiſche Beſtimmung nur dieſe

ſeyn kann, die Sinnlichkeit der Vernunft zu

Unterordnen.

§ 41. .

Die Erfahrung lehrt, daß in ſolchen Fäl

len um ein gröſſeres Uebel zu vermeiden, das

geringere vorgezogen werden müſſe. Und dieſe

Erfahrungsregel iſt ſelbſt dem allgemeinen

Sittengeſez gemäß vorausgeſezt, daß auf eine

für die Vernunft gültige Weiſe beſtimmt

werden könne, woran das gröſſere Uebel zu

erkennen ſei? :
* * - -

.---
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§ 42.

Jedes vernünftige Weſen iſt ſich ſelbſt ſein

Zweck und ſteht unter dem Geſez, daß es ſich

ſelbſt und andere niemals blos als Mittel, ſon

dern immer zugleich als Zweck behandeln ſolle.

Hierdurch entſpringt eine ſyſtematiſche Verbin

dung vernünftiger Weſen durch gemeinſchaft

liche objektive Geſeze, d. i. ein Reich, welches

weil dieſe Geſeze eben die Beziehung dieſer

Weſen auf einander als Zwecke und Mittel

zur Abſicht haben, ein Reich der Zwecke heiſſen

kann a).

a) Kant Metaphyſick der Sitten, S. 75.

§. 43.

In dieſem Reich der Zwecke moraliſcher

Weſen iſt vermöge der gemeinſchaftlichen ob,

jektiven Geſeze, die ſich die Vernunft jedes ver

nünftigen Weſens ſelbſt giebt eine unzerſtör

bare (idealiſche) Harmonie und Einheit. Dieſe

Einheit des Mannigfaltigen auch auf das Bey

ſammenſeyn der Menſchen in der Erſcheinung

zu übertragen, iſt der Natur vernünftiger

Weſen gemäß. -- -

§ 44.

Zu Erreichung unſeres Vernunftzweckes ge

hört
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hört ein möglich ungehindertſter Zuſtand unſerer

Selbſtthätigkeit ſelbſt im ſinnlichen Kreyſe un-

ſerer Wirkſamkeit. Wir müſſen Mittel zu uns

ſeren Zwecken Gegenſtände unſerer Thätigkeit

haben, deren Beſiz, ſoferne er mit der Frey

heit von Jedermann übereinkommt, unſeren

rechtmäſigen Wohlſtand ausmacht. -

§ 45. * ,

& Aber gerade darinn liegt öfters nach den

Geſezen der Sinnenwelt die Nothwendigkeit

der Einſchränkung unſerer Wirkſamkeit, daß

einer, ohne dem andern ein Mittel zu ents

ziehen oder ſelbſt ohne Aufopferung der ſinn

lichen Exiſtenz des andern ſeine Exiſtenz nicht

fortſezen kann. i

- §. 46.

: Je ungehinderter dagegen die vernünftige

Eriſtenz und Selbſtthätigkeit Aller im Ge

brauch der Mittel zu ihren Zwecken, ihr Wohl

ſtand iſt, deſto gröſſer erſcheint auch die Ueber

einſtimmung des ganzen moraliſchen und ſinn

lichen Daſeyns und Beyſamkenſeyn der Men

ſchen. Und diß Leztere iſt doch die erſte noth.

wendige Bedingung der Perfection des Men

ſchengeſchlechts! . . .

B

-“T



§. 47. ::: :

Wenden wir nun den Begriff von Voll

kommenheit oder Einheit des Mannigfaltigen

(§ 43.) auf dieſe der Vernunft gemäſe Ueber

einſtimmung des Beyſammenſeyns der Mens

ſchen an, ſo wird uns zwar die Erfahrung

zeigen, daß keine gänzliche Harmonie des Da

ſeyns Aller in der Erſcheinung möglich ſey;

aber unſere Vernunft wird uns lehren, daß es

ein der vernünftigen Natur des Menſchen an

gemeſſener und in einer allgemeinen Geſez

gebung denkbarer Grundſaz (§. 11.) ſey, die

vernünftige Uebereinſtimmung des der Sitt

lichkeit gemäſen Beyſammenſeyns der Mens

ſchen in der Erſcheinung und dadurch die all

gemeine Vollkommenheit, oder eine der Sitt

lichkeit angemeſſene möglich höchſte Glükſeligkeit

des Ganzen nach Kräften zu befördern a).

a) Schaumann wiſſenſchaftliches Naturrecht §. I79.

Hufeland Lehrſäze des Naturrechts, S. 72.

§. 48.

Dieſer durch Vernunft und Erfahrung ab

geleitete oberſte bedingte Grundſaz enthält für

die Anwendung die unmittelbare Folge, daß

da wo keine gänzliche Harmonie der in der

L
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ex

den kann.

Sinnnlichkeit ſich äuſſernden Zwecke der Men

ſchen erreichbar ſey, dasjenige Gut aufgeopfert

werden müſſe, deſſen Aufopferung die allge

meine Vollkommenheit, das Wohl des Gan

zen am wenigſten vermindern würde.

§ 49.

Nach dieſer Regel wird es erklärbar, daß

das Geſez der Unverlezbarkeit fremden Eigen

thums dem Geſez der Selbſterhaltung, daß das

Leben des einen dem allgemeinwichtigeren Le

ben des andern aufgeopfert werden müſſe;

daß alſo nur unter der Bedingung der Sinn

lichkeit der Saz denkbar ſeye, man ſolle im

Fall der Pflichtencolliſion das höhere Geſez be

folgen; und daß dieſer Saz erſt dann einen

Sinn habe, wenn die Regel feſtgeſezt worden,

nach welcher das höhere Geſez erkannt wer

§. 5o.

Dieſer materiale Grundſaz der allge

meinen Vollkommenheit ſcheint ſelbſt ſo be

ſchaffen zu ſeyn, daß er zwar nicht in einer

allgemeinen Geſezgebung für bloſſe Verſtandes

weſen, aber doch für alle vernünftig-ſinnliche

Menſchen denkbar und folglich objektiv in der

B 2
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Menſchheit, d. h. in der im Menſchen ver

bundenen vernünftigen und ſinnlichen Natur

ſelbſt gegründet iſt a).

a) Vergl. die Sittlichkeit in Verbindung mit der Glü

ſeligkeit einzelner Menſchen und ganzer Staaten. Aus

zwei gekrönten Preisſchriften zuſammengezogen von

Chriſtian Wilhelm Snell, 179o. Abhandlung über

die allgemeinſten Grundſäze der practiſchen Philoſophie

- zum dritten Theil der Unterſuchung über den menſch

lichen Willen, von J. G. F. Feder, 1793. Feder

und Kant: Verſuch zur Aufhellung einiger ſtreitigen

Punkte in der Moralphiloſophie, von Werdermann,

Berliniſche Monatsſchrift, Apr. 1794.
S, 3O9, f,

§. 51. -

Er unterordnet ſogar die Sinnlichkeit der

Vernunft, indem er ſelbſt den Trieb der eigenen

Erhaltung der Verpflichtung unter das Geſe

aufopfert a); und rettet alſo in dieſem Falle

das Anſehen der Vernunft gegen die Entſchei

dungen des bloſſen Inſtincts. --

*) Ia er enthält in einer der Sittlichkeit angemeſſenen

möglich höchſten Glükſeligkeit des Ganzen ein Objekt,

– in deſſen Hervorbringung als zu einem nothwendigent

Bedürfniß der ſich erweiternde uneigennüzige Wille

ſich beſtimmt, dem es nicht um eigene Glükſeligkeit,

ſºndern um ein Verhältniß zwiſchen Glükſeligkeit und

Wºigkeit des Subjekts, welches es auch ſei, zur

Glükſeligkeit zu thun iſt. Vergl. Kant am oben

(S. 37. D. a.) angef, Ort, S. 212.

-

_,-- -- -



2K

: K. sz -

Wenn nun das höhere Geſtz dasjenige iſt,

deſſen Beobachtung in gröſſerem Grade mit der

allgemeinen Vollkommenheit, (mit dem Wohl -

des Ganzen, ſo wie es in Beziehung auf den

Handelnden erſcheint) zuſammenhängt, das

untergeordnete aber dasjenige, deſſen Nichtbe-

folgung die allgemeine Vollkommenheit weni

ger vermindert, ſo iſt im Falle der ſogenann

ten Pflichtencolliſion jenes vermöge des Grund

ſazes der allgemeinen Vollkommenheit vorzu

ziehen. (§ 47.) -

{ - - §. 53. -

Die Pflichtencolliſion aber iſt ſodann

nur zweifelhafte Anwendbarkeit zweyer oder

mehrerer Geſeze auf die wirkliche Lage eines

Subjects, welche nur die Anwendung des

Einen zuläßt. Noth recht aber iſt Anwen

dung eines höheren Geſezes mit unvermeid- -

icher Aufopferung eines untergeordneten

- - - §. 54. -

Dieſer angeführte bedingte oder materiale

oberſte Grundſaz hebt weder die Geſeze der

reinen practiſchen Vernunft auf noch ver

minderter die reine Achtung für das Sittengeſei

-
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º ergänzt nur ihre Geſte für die Anwen

dung, wo ſie an ſich nicht unmittelbar zurei

chend ſind, und ordnet nach einer Regel, die

Ägſtens denkbar für alle Men ſchen iſt, die

Ägungen der Anwendbaj einzelnen

Bernunftgeſeze in dj Erſcheinung. .

e
- - -

- - - - - §. 55.

Es verändert die Befugniſſe des Menſchen

ºhandeln nicht, welche für ihn aus der Mög

ichkeit entſtehen, je ihm das Sittengeſe; an

ſich dazu ertheit. Das Syſtem der Rechte

bleibt an ſich das memliche, ſo wie ſie nach

dem Maasſtab des Sittengeſees beſtimmt ſind,

ºr mit den näher beſtimmten Regeln für die

Anwendung beſonders im Falle der Pflichten

- Es iſt ein Geſez der reinen Vernunft, daß

Jºdie vernünftige Matj als Selbſtzweck

in ſich und in andern zu behandeln ſchuldig

ſey (S. 18). Keiner darf alſo den andern als

Mittel zu "los beliebigen Zwecken behans

den keiner ſich ſelbſt als ſolches von andern

behandeln laſſen. - -
-

- §. 56., . -
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s - §. 57. - -

Aber unläugbar iſt es, daß dennoch unter

den einzelnen Menſchen als vernünftigen und

ſinnlichen Weſen eine wechſelsweiſe Beziehung

auf einander als Mittel und Zwecke Statt

findet. Es iſt unläugbar, daß indem ich

dem Andern etwas leiſte, ich Mittel zu ſeinen

Zwecken werde. Wo ſteht nun die Gränz

linie, jenſeits welcher ich zum bloſſen Mittel

der Zwecke des Andern dadurch würde?

§. 58. . .

Sobald ich auf die Selbſtgeſezgebung mei

ner Vernunft dadurch Verzicht thue, daß ich

mich Vorſchriften des Andern unterwerfer

die in keiner allgemeinen Geſezgebung für ver

nünftige Menſchen denkbar ſind, die mir alſo

meine eigene Vernunft nicht vorhalten kann,

ſo bald bin ich Mittel zu beliebigen Zwecken

oder ein Gegenſtand der Willkühr des Andern.

§ 59. . "

. Wer mich alſo im Gebrauche der Freyheit

die mir nach allgemeinen Geſezen zukommt,

hindert, oder mir etwas von meinen Rechten

entzieht (S. 31), der ſtört in mir die Würde
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der vernünftigen Natur, iſt ungerecht, be

«
leidiget mich. . . . . . ."

*** - -

- - - - - - -
-§ 6o. ,

. . . . . . . . .

ÄGrundſa, der reinen pract
ſchen Vernunft würde alſo jeder Verluſt mei-

der Rechte für den Andern, der ſich mit mei,

Ä Freyheit und Unabhängigkeit nicht j

rige in jedem Falle rechtswidrigej
. -

º doch muß da, wo eine ſogenannte

Pflichtencolliſion eintritt eine ſolche Aufopfe

Är Rechte ſelbſt der phyſiſchen Eiſej
des Einen für den Andern eintreten. Sif

Äht aus dem durch Erfahrung und Bj

Äſ als nothwendig erkannten Geſeze, daß

*enige. Gut aufgeopfert werden müſſe,

*ſſen. Aufopferung die allgemeine Vollkomis

Wenheit weniger vermindern würde."

. . . . . . §. 62.

Und dann, wenn dieſe nothwendige Auf

ºpferung eintritt, iſt es, nicht Behandlung des

Andern zu beliebigen Zwecken Wenn ein Ge

ſei das auch auf ſeine Menſchheit ſich grüns

det. (H. Hº.)zzkº ſºlche Aufopferung gebietet

61 2. . . . . .
h
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sº

. . . . . . . 63. * *

.. Fordert aber kein höheres Geſez eine ſolche

Aufopferung, ſo wird die allgemeine Selbſt

ſtändigkeit oder Unabhängigkeit jedes Einzelnen

mit allen rechtmäſigen Mitteln zu ſeinen Zwe

cken eine nothwendige Folge ſeiner vernünfti

gen Natur ſeyn; und die Anerkennung dieſer

nur dem Geſez der allgemeinen Vollkommen

heit untergeordneten Selbſtſtändigkeit Alter

wird, die erſte Bedingung des vernünftigen

Beyſammenſeyns der Menſchen oder der ge

ſelligen Ordnung ſeyn a). .

a) Joh. Nic. Hertius de ſocialitäteprimo

iuris naturalis principio in Opuſculis, Vol. I.

Il. 2.

- - - -

- - - § 64. -

Eine Folge (§ 32.) der wirklichen

Ausübbarkeit eines Rechts, deſſen Gebrauch

zu meiner Freyheit gehört, wird die Recht

mäſigkeit des Zwangs oder des Widerſtandes

gegen Hinderniſſe dieſer Freyheit ſeyn. Will

man ſodann dieſes Recht, weil die Zuläſigkeit

des Zwanges hinzukommt, ein Zwangs

recht, oder vollkommenes Recht, die

gegenüber ſtehende Pflicht aber eine vollkom

-
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Naturrechts näher zu beſtimmen.
- -

mene oder Zwangspflicht nennen (offi

cium perfečtum) ſo entſpricht dieſe Benen

nung der wirklichen Beſchaffenheit eines

ſolchen Rechts und einer ſolchen Pflicht als

lerdings. -

§. 65. #

Der Zwang als Widerſtand gegen Hin

derniſſe des Gebrauchs meiner Freyheit iſt

immer nur Mittel zum Zweck darf alſo nur

ſoweit ausgedehnt werden, als zu Erreichung

des Zwecks nothwendig iſt, den andern Theil

von Fortſezung der ungerechten Einſchränkung

meiner Freyheit abzuhalten. . ---

§ 66.

Aus den zuſammengefaßten Reſultaten al

les Bisherigen iſt nunmehro der Begriff des

A 2

- - §. 67. - -

Daſſelbe begreift nach Vorſchriften reiner

Vernunft alle die Rechte des Menſchen, welche

das Sittengeſez möglich macht, weil ſie mit

der Freyheit von Jedermann beſtehen können,

und begründet zu Rettung dieſer Rechte den

Zwang als eine rechtmäſige Folge derſelben.
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§ 68.

" Nach einem durch Erfahrung abgeleiteten

Grundſaz wird ſodann ferner die vernünftige

uebereinſtimmung des Beyſammenſeyns der

Menſchen als nothwendiges Bedürfnis der

Menſchheit erkannt. Sie gründet ſich zuerſt

auf Erhaltung der nur der allgemeinen Voll

kommenheit untergeordneten, Selbſtſtändigkeit

jedes Einzelnen mit ſeinen Rechten gegen die

Willkühr jedes Andern, oder auf allgemeine "

Ordnung des geſelligen Lebens; und kann ſelbſt

durch Zwang als geringeres Uebel hergeſtellt

werden. (§ 54–56.)

: S. 69. 3

So wäre demnach das Naturrecht die

Wiſſenſchaft der nach dem Sittengeſez mög

lichen, geſelligen Rechte des Menſchen nach als

len ſeinen vorgeſtellten Verhältniſſen, ſelbſt

inwieferne dieſelbe ein Gegenſtand des Zwane

ges ſind. (§. 27. 32. 62.) a)

a) Moral und Naturrecht ſind daher ſo von einander un:

terſchieden. Jene bezweckt Heiligkeit des Willens; dies

ſes beſtimmt die Erſcheinungen des Willens nach dept

Geſez der Gerechtigkeit oder der geſelligen Ordnung.

-



I 7e. -

Welches ſind nun aber die verſchiedenen

Formen, die das Naturrecht ſeit ſeiner Bear

beitung (wenigſtens) zur Wiſſenſchaft, d. h.

ſeit dem erſten Verſuch der Entwicklung deſſel,

ben aus Gründen durchloffen hat? Die kurze

Ueberſicht der Geſchichte des Naturrechts ſey

der Verſuch einer Beantwortung dieſer Frage,

»-

" . . . . . . .

Zweyt er Abſchnitt. -

Geſchichte des Naturrechts.

–

- -

Chriſt. Thomaſi paulo plenior hiſtoria juris

» naturalis. Hal. 1719. **

h. I a c... Schmauß neues . . 4sº Ä'ésfº Ä šºſema des Rechts der Na

Ge. Chriſt. Gebauer nova iuris naturalis hiſto

ºria, quam auxit et auditorum in uſum edidit

Eric. Chrift. Kleve sah 1, Wezlar 1774.

sºw Wu, Friedr soepfners satures des einer
Ä##Ä und der Völker, Gieſſen

Hºfe!and über den Grundſaz des Naturrechts,IV. Abſchn.

- Lehrſäze des Naturrechts, S. 35. f.

ºrit Fridrº Ge. Meiſter bibliotheca inri

naturae et gentium P. III. Goetting 1749-57.

W.
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Mart Lipenii bibliotheca realis iuridica Lipſ.

767., Supplementa ac emendationes collegita

digeſſit Aug. Fridr. Schott Lipſ. 177S.,

Vol. II. addicit Ren. Car. L. B. de Senk
berg, Lipſ. 1789.

- - §. 71. . .

Es hatte eine lange Zeit erfordert, bis der

ſinnlich rohe Menſch ſich zur Einſicht des Sa

zes erhob daß es unabhängig von Gewalt,

wodurch die Staaten doch von jeher entſtan,

den und unabhängig vom Ausſpruch des
bürgerlichen Geſezgebers ein gemeinſchaftliches

Geſez und ein Recht unter Menſchen gebe,

§ 72.

Vorzüglich dem Socrates verdankten

die Alten die Geltendmachung dieſer Wahr.

heit ). Seit jener Zeit wurde unter den

Griechen und nachher auch unter den Römern

die Lehre von den natürlichen Pflichten und

Rechten des Menſchen immer mehr entwickelt.

*) Weiners Geſchichte des urſprungs, Fortgangs und

Verfalls der Wiſſenſchaften in Griechenland und Rom,

II. Th. VII. B. 2. Cap.

- §. 73.

Bey dieſer Entwicklung wurde jedoch von

den Lehrern der verſchiedenen Schulen ein

- -
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oberſtes materiales Princip zum Grunde

gelegt, wann gleich die Vorſtellungen von

dem Object, worauf daſſelbe bezogen wurde

wiederum verſchieden waren a).
a) Eberhard allgemeine Geſchichte der Philoſophie,

§. 140. 149. Reinhold Briefe über die Kantiſche

- Philoſophie, II. B. 11. Br. S. 38.

- §. 74. - - -

In der Behandlung der einzelnen Pflichten

aber unterſchied man in der Folge das ho-

neſtum, decorum und iuſtum, ohne die Lehre

dieſer Pflichten zu trennen a). - -

a) Garve philoſophiſche Anmerkungen und Abhandlun

gen zu Cicero's Büchern von den Pflichten. Berlin -

I788.

§. 75.

Als Princip der äuſſeren Rechte und Pflich

ten nahmen viele die ſocietas hominum oder

im Grunde die Idee der geſelligen Ordnung

(S. 63.) an, und nicht blos die Stoiſche Phi

loſophie war es, welche ſodann die Rechte und

Pflichten, die auf dieſe Societas hominum

ſich gründen, auf folgende Weiſe entwickel

ten a). - -

a) Vergl. Hertius de ſocialitate, S. 3.

- §. 76. - -

Der Menſch lebt unter der Bedingung der
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Sinnlichkeit hat Neigungen und Triebe ver.

möge ſeiner animaliſchen Natur, wodurch

ſchon ſehr viele ſeiner Verhältniſſe begründet

werden. Diß iſt ſein ius naturae, quod na

tura omnia animalia docuit.

§ 77.

Er hat die Vernunft, die ihm Geſeze freyer

Handlungen vorſchreibt, welche in Allen diemema

liche iſt und ſchon allein durch ſich eine Ver

bindung aller Vernünftigen unter ſich herſtellt,

Ihre Ausſprüche über Recht und unrecht ma

chen das ius gentium aus, deſſen Grundſaz

das neminem laedere, ſuum cuique tri

buere iſt. ,

- § 78.
Es kann jedoch keine Gerechtigkeit geben,

welche den Einen nach einer Regel mit Härte,

den Andern nach der nemlichen Regegaj

zweckmäſig behandle. Billigkeit, d. h. Erwä

gung jeder einzelnen factiſchen Beſtimmung

eines Verhältniſſes mit der Rückſicht: ob die

Regel des ſtrengen Rechts nach allen Beſtim

mungen deſſelben, oder ob eine höhere Regel

darauf anzuwenden ſeye? muß dem Recht zur

Seite ſtehen. Auch in der Anwendung der

- -
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Geſeze muß es eine gleiche Zweckmäſigkeit ge

ben. Diß iſt aequitas naturalis, juris gen

tium; dieſe aequitas naturalis iſt ſogar öfters

ſynonim für das ius gentium.

§ 79. . . . . .

Alsdann iſt in jedem Staate ein poſitives

Recht (ius civile) nothwendig, das die Aus

ſprüche des iuris gentium nicht aufhebe, ſon

dern den Ausdruck des natürlichen Rechts auf

die eigenen Bedürfniſſe der Verfaſſung in der

bürgerlichen Geſezgebung durch jene Billig

keit geleitet anwende a). . ?

a) Vergl. A1b. Bolognetitr. de lege, iure

et aequitate. Rom. 175o. Und Car. Chriſtoph

Hofacker elementa iuris civilis, Goetting.

1784. cap. I. -

§ 8o. -

Aber alle dieſe Bemühungen giengen zu-

gleich dahin, die Kunſt bürgerlicher Geſezge

bung mit dem Naturrecht zu verbinden, ſo

daß die Gränzen des Naturrechts und der Po

litick niemals ganz getrennt wurden.

§. 81. - :

Ein eigenes Lehrgebäude des ſtrenge ge

nommenen Naturrechts hatte man alſo noch

nicht.

-
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nicht, und da in der Folge das Naturgeſez

als ein zweyter Theil des iuris divini betrachtet

wurde, ſo floſſen nun auch die Gränzen der

Moral, und zwar der theologiſchen, wie man

ſie ſich damals vorſtellte, mit denen des Na

turrechts zuſammen a).

a) Vergl. die Belege zu dieſen Bemerkungen bey Schmauß

neues Syſtema des Rechts der Natur im II. Th. und

K. J. Wedekind von dem beſonderen Intereſſe des

Natur- und allgemeinen Staatsrechtes durch die Vors

fälle der neueren Zeiten. Heidelberg I793.

§ 82.

Diß war der Geiſt der Naturrechtscaſuiſtick

des Mittelalters, ſoviel Scharfſinn auch in

den einzelnen Unterſuchungen liegen mochte.

Allmählich ſah man doch ein, daß es ein na

türliches Geſez geben müſſe, das unabhängig

von irgend einer poſitiven Sanction wahr

ſey. Das Studium des römiſchen Rechts

und der Claſſicker halfen auf dieſe neue Bahn

der Unterſuchung, welche doch eigentlich HU

go Grotius zuerſt mit allgemeinem Erfolg

betrat a). -

a) Hugonis Groti i de iure belli et pacis, li

bri III. Par. 1625. – beſte Ausgabe – cum

- notis Jo. Frid. Grono vii Henr. et Sam.

de Coceeji etc. Lauſannae, 1751. V. Vol.

C

/
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Le Droit de la guerre et de la paix pär Hus

gues Grotius nouv.traduct. par Jean Bar

beyrac avec des notes de l'auteur méme, et

de l'editeur. a Amft. I724. a Leide 1759. II.T.

§. 83.

Sein Zweck war, die Wahrheit unter den

Völkern zu verbreiten, daß es ein Recht der

Vernunft und nicht blos des Stärkern gebe,

und daß dieſes Recht der Völker unter ſich

auf denſelben erſten Gründen beruhe, auf

welchen die natürlichen Rechte des Einzelnen

entſpringen.

§. 84.

Beſtimmung des Menſchen zur Geſellig

keit mit allen Forderungen dieſes Bedürfniſſes

an die Menſchen oder Socialität war die

Vorausſezung von der er ausgieng. Die

Pflichten, bey welchen ganz kein Zwang Statt

findet unterſchied er von denen, bey wel

chen der Zwang zuläſig iſt.

§ 85.

Ohne ſich an die ſtrenge Ordnung eines

Syſtems zu binden, legte er in dieſem Werk

voll groſſer Ideen die Wahrheiten nieder, die

er verbreiten wollte. Er bewieß aus ſeinen

- -
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Prämiſſen und beurkundete für ſein Zeit

alter ihr Anſehen durch zahlreiche hiſtoriſche

Belege, daß Völker und einzelne Weiſen des

Alterthums, ja ſelbſt die Bibel dieſe Säze an

erkannt hätten a). -

a) Geiſt des Grotius c. von Gottlob Aug. Tittel,

Zürich, I789. Joh. Matthias Schröckh Abbil

dungen und Lebensbeſchreibungen berühmter Gelehr

ten II. B. S. 257. von Ompteda Litteratur des

Völkerrechts, I. Th. §. 53.

§. 86. -

Ihm gegenüber trat Thomas Hobbes

mit ſeinen Meinungen vorzüglich über Staats

und Kirchenrecht auf a). In der Anlage der

Menſchen ſich wechſelsweiſe zu ſchaden, fand

er die Urſache der geſellſchaftlichen Vereinigung.

a) Thomae Hobbeſii elementorum philoſo

phiae, Sečt. 3. de ciue. Paris. 1642. Dieſer

Abſchnitt beſonders. Amſtel. 1647. – Genevae,

I742.

–– Leviathan, or concerning communwealth.

London, 1651. Lat. Leviathan, ſº de poteſtate

eccleſiaſtica et civili, Amſt. 1667. Lond. 1668.

A

-

- §. 87.

Pufendorf ordnete die Ideen ſeiner Vor

gänger über Geſelligkeitsrecht unterſchied volls

C 2 /
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kommene und unvollkommene Pflichten, ohnt ,

jedoch das Naturrecht zum bloſſen Syſtem

ſtrenger unveränderlicher Zwangsrechte

zu erheben a).

a) sam. Pufendorfii elementa iurispruden

tiae univerſalis Hagae com. I669.

–– de iure naturae et gentium Lend. Scan

1672. c. not. Hertii, Barbeyracii ed

Godofr. Ma ſcovii Lipſ 1744. u. 1759

II. T.

–– de officio hominis et civis. Lond. Scan

1673. – cura G. S. Treuer Lipſ. 1717v

Vergl. Hufelands Lehrſäze, S. 39. - -

§. 88.

Thomaſius, anfangs Commentator des

Pufendorf wählte bald ſeinen eigenen

Weg. Er unterſchied ſchon Freyheit von der

Vernunft, verwarf den Beweis der Natur

rechtsſäzedurch Autoritäten und unterordnete

dem Princip einer der Vernunft angemeſſenen

Glückſeligkeit die Geſeze des honeſtum: fac

tibi, quae ab aliis ſibi vis fieri, des deco--

rum: fac aliis, quae tibi vis fieri, und des

iuſtum: non fac aliis, quae tibi non vis

fieri, aber ohne dieſe Lehren zu trennen a).
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4) Chriſti. - Thomaſii inſtitutiones jurispru

dentiae divinae, Lipſ. 1688.

– – fundamenta juris naturae et gentium.

Hal. 17o5.

. . . . §. 89.

Gundling und andere a) trennten end

lich das bloſſe iuſtum von der übrigen Sitten

lehre. Er verband nun mit dem Naturrecht

den Begriff einer Wiſſenſchaft der natürlichen

Zwangspflichten und Rechte, die er auf eine

vorausgeſezte innere Eigenſchaft der vollkom

menen und unvollkommenen Pflichten gründete.

a) Nic. Hier. Gun d 1 in g ius naturae et gen

tium. Hal. 1714.

Henr. Koehler exercitationes juris naturalis.

Jen. I729. -

- Berg. Hufeland a. a. O. §. 4r. -

§. 90. -

Wolf ſtellte ein neues Gebäude der prac

Wiſchen Philoſophie auf, deſſen oberſter Grund

ſaz eigene und Anderer Vollkommenheit iſt a).

Im Naturrecht trug er die Rechte des Men

ſchen vor, deren Möglichkeit mit dem Sit

tengeſez beſtehe.

- a) Chriſt. Wolf philoſophia practica univer

ſalis, Francof. 1738.



38

- Chriſt. Wolf ius naturae methodd ſcientifica

pertractatum, Hal. 1740–48. VIII. T.

. – – ius gentium, Hal. 1749. T. IX- - -

§ 91. -

Beförderung der Vollkommenheit An

derer iſt nach ihm von der Frage abhängig

die Jeder nur ſich ſelbſt beantworten kann:

ob ſie mit ſeiner Vollkommenheit beſtehe.

Daher muß ſie ohne irgend einen Zwang dem

eigenen Urtheil eines Jeden überlaſſen bleiben.

V er m in der ung ſeiner Vollkommenheit

durch einen Andern iſt ein Gegenſtand der

eigenen Beurtheilung eines Jeden, der das

Recht hat ſich der Zerſtörung ſeiner Perfec

tion zu widerſezen a). Im Fall der Pflichten

colliſion erhält das höhere Geſez den Vorzug.

a) cit. philoſ. praët. univ. S. 232.

§ 92. 3. 2 :

Diß vorausgeſet entwickelte er die ange

bohrnen Rechte des Menſchen, ſo wie die

veränderlichen, die ihm nur unter gewiſſen

factiſchen Vorausſezungen zukommen. Hier

ſonderte er die Begriffe der einzelnen gangba,

ren Rechtsverhältniſſe nach ihren unterſchei

denden Merkmalen von einander beſtimmt ab ,

–/T –
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prüfte ihre Möglichkeit nach allgemeinen Ge

ſezen, und leitete die Folgeſäze daraus her.

Sein Syſtem des Naturrechts wurde zugleich

eine Critick der poſitiven Jurisprudenz. Seine

Lehrſäze und noch mehr ſeine Methode gieng

in mehrere nachfolgende Schriften des Natur

rechts, ja ſelbſt der poſitiven Jurisprudenz

über a).

a) Dan. Nette1b1adt fyſtema elementare ju

risprudentiae naturalis, Hal. 1748. ed. V. 1785

Ern. Chriſt. Weſtphal inſtitutioues juris

naturalis, Lipſ. 1776.

Car. Ant. de Martini de lege natural. exer

citationes ſex. Vindob. 177o.

– – – Lehrbegriff des Naturrechts, II. ueberſ. Wien

I777.

§ 93.

Aber bald wurde das Naturrecht zu einer

Art von Abdruck der poſitiven Jurisprudenz.

Man beruhigte ſich gröſtentheils bey den ein

mal erworbenen Reſultaten der Philoſophie

über die erſten Gründe der Sittlichkeit und

des Rechts a) und beſtrebte ſich nun auch

das Poſitive der Jurisprudenz womöglich aus

natürlichem Recht zu demonſtriren. Einige

>
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ſiengen jedoch an, auf entgegengeſezte Gründe,

auf Triebe das Naturrecht zu bauen b).

a) Cäſar: juriſtiſches Naturrecht, eine Chimäre, in ſei

zten Rhapſodien, 1788.

b) Schmauß neues Syſtema des R. d. N.

J. J. Rouſſeau in ſ. Emile und and. ſ. Schr.

§ 94.

Erſt in neueren Zeiten erwachte wiederum,

und zwar durch teutſche Philoſophen ge

weckt, ein neuer Geiſt der Unterſuchung auch

in dem Naturrecht. Zum Theil bezweifelte

man ſeine wiſſenſchaftliche Eriſtenz und zum

Theil begründete man dieſelbe auf den Unter

ſchied der Zwangs- und Liebespflichten, wel

cher in einem inneren Character der Pflicht

ſelbſt liege a).

a) Joh. Ge. Heinr. Feder Grundlehren zur Kenntniß

des menſchlichen Willens, III. Abh. Götting. 1782.

Joh. Steph. Pütteri et Joh. Godofr.

Acheu wa 11 ius naturae Goetting. 1752.

Unter des Leztern Namen allein, Göttingen 1782.

Jo.-Aug. Henr. Ulrich initia philoſophiae

iuſti, ſeu iuris naturae, ſocialis et gentium,

Jen. 1790.

Moſes Mendelsſohn Jeruſalem oder über religiöſe

Macht und Judenthum, Berlin 1783.

Flatt Ideen zur Reviſion des Naturrechts,

– –------ --- -----------
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§. 95.

Die critiſche Philoſophie, welche aus der

. Theorie der menſchlichen Erkenntniſſe die ver

ſchiedenen Fächer der Philoſophie durch ver

änderte Gränzen bezeichnet, ſonderte das Ge

biete der theoretiſchen und practiſchen Vernunft

von einander ab, ſezte die Principien der Un

wandelbaren Ordnung in der moraliſchen Welt

und eben dadurch das höchſte Geſez der Sitt

lichkeit aus bloſſer reinen Vernunft feſt a).

2) Carl Heinr. Heydenreich eneyclspädiſche Einleis

tung in das Studium der Philoſophie, Leipzig 1793.

“, . . . §. 96.

Sie beſtimmte den Begriff von morali

ſcher Freyheit genauer und gründete auf das

Daſeyn der vernünftigen Natur im Menſchen

das untergeordnete Princip des Naturrechts:

der Behandlung jedes vernünftigen Weſens

als eines Selbſtzwecks und nie als bloſſen

Mittels zu beliebigen Zwecken. In der De

duction der Grundſäze des Naturrechts iſt es

ihren erſten Angaben gemäß ein Syſtem

von Rechten, deren Folge wenigſtens der

Zwang ſeyn kann, darzuſtellen a). A

-–=-----T>–x- –-–-
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a) ueber die Fortſchritte dieſer Wiſſenſchaft vergl. Hufe

lands Lehrſäze.

The od. Schmalz reines Naturrecht, Königsberg 1792.

Joh. Heinr. Abicht neues Syſtem eines aus der .

Menſchheit entwickelten Naturrechts, Bayreuth I792.

- Joh. Chriſtian Gottlieb Schaumann wiſſens

ſchaftliches Naturrecht, Halle 1792.

Soh. Chriſtoph Hoffbauer Naturrecht aus dem Be

griffe des Rechts entwickelt, Halle 1793.

Carl Heinr. Heydenreich Syſtem des Naturrechts

nach critiſchen Principien, I. Th. Leipzig I794, . -

Earl Gottlob Rößig Grundſäze des Natur- und

* Völkerrechts des allgemeinen Staats- und allgemeinen

bürgerlichen Rechts, I. Th. Leipz. I794. -

Abhandlung des Naturrechts ſelbſt.

§ 97.
/

Die einzelnen Säze des Naturrechts (§. 35.),

welche den vollſtändigeren Innhalt dieſer Wiſ

ſenſchaft ausmachen, müſſen durch Anwendung

der erſten Principien des Rechts auf den Men

ſchen in ſeinen denkbaren Verhältniſſen ent

wickelt werden.

- §. 98.

Dieſe Verhältniſſe gründen ſich entweder

einzig ſchon auf das Daſeyn des Menſchen
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als eines vernünftig-ſinnlichen Weſens, und

kommen demſelben als ſolchen ſchon an ſich

zu; oder ſie gründen ſich auf die Voraus

ſezung beſonders vorangegangener Thatſachen,

welche auf das Geſez bezogen werden.

§ 99.

Nach dieſer Betrachtung zerfällt das Na

turrecht in zween Haupttheile: das abſo

lute und das hypothetiſche. -

s: . . . . Ioo. - - ,

:: Jenes lehrt den Innbegriff von Rech

ten des Menſchen, welche aus dem Weſen

der Menſchheit flieſſen, alſo demſelben ſchon

an ſich zukommen. Das hypothetiſche

Naturrecht hingegen enthält den Innbegriff

von Rechten, welche nur unter Vorausſezung

beſonders vorangegangener Thatſachen gedacht

werden können.
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Erſter Haupttheil.
-

ºh

Abſolutes Naturrecht.

Carl Heinr. Heydenreich Originalideen über die in

tereſſanteſten Gegenſtände der Philoſophie I. B. 1793

S. IIO-f.

«–-um

– - $. 1o. - -

Der Grundſa des geſammten Naturrechts

iſt: Behandle die vernünftige Natur

wo du ſie findeſt, alſo auch im Men

ſchen, niemals als bloſſes Mittel zu

beliebigen Zwecken, (§. 16. 62.) Er ge

bietet wechſelsweiſe Anerkennung der vernünf

tigen Selbſtändigkeit der Menſchen unter ſich.

-

- § 102. -

Der höchſte abſolute Werth des Menſchen

liegt in ſeiner Vernunft, deren Weſen in un

gehinderter Selbſtthätigkeit beſteht. Daher

iſt das erſte weſentliche Recht des Menſchen

der ungehinderte Gebrauch ſeiner Vernunft.

§ 103.

Der Gebrauch der ſpeculirenden Vernunft,

welcher in innerer Unterſuchung der Wahrheit
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beſteht, hat an ſich im Menſchen keine

Gränzen, als die der geiſtigen Natur des Men

ſchen ſelbſt.

§ 104.

Inſoferne aber dieſe Uebung ſeiner Ver

nunft in Handlungen (§ 24.) übergeht, welche

nach dem bloſſen Maasſtab des Na

turrechts (§ 101.) beurtheilt werden ſollen,

ſo iſt nach dieſem jeder Gebrauch derſelben

möglich, welcher mit der Freyheit Aller unter

ſich, beſtehen kann.

§. Io5.

Er denkt alſo nicht nur für ſich, und be

ſtimmt ſich ſelbſt ſeine Ueberzeugungen aus

Gründen, die ihm genugthuend ſind; ſondern

er hat auch, da zur Entwicklung der Kräfte

ſeiner Vernunft Auswechslung der Reſultate

dieſes Vernunftgebrauchs mit Andern (ſelbſt

nach einem Naturgeſez!) das unentbehrlichſte

Mittel iſt, unter obiger Einſchränkung a) das

Recht, die Reſultate des Gebrauchs ſeiner

Vernunft an Alle mitzutheilen, für welche die

Sache der Vernunft eine Angelegenheit iſt.

a) Vergt, jedoch unten § 377, f ..."

.
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§ 1e6.

Die Würde der vernünftigen Natur des

Menſchen beſteht in dem Recht der Vernunft,

ſich ſelbſt Geſeze zu geben und in der zugleich

inn Menſchen liegenden Fähigkeit, ſich ſelbſt

zur Befolgung oder Nichtbefolgung dieſer Ge

ſeze zu beſtimmen. (§. 8.) -

§. 1o7.

Man kann ihm alſo keine Regel ſeiner

Handlungen vorhalten, die nicht ſelbſt ſeiner

Vernunft als an ſich gültig dargethan werden

könnte. (§. 11. 14. 62.) Eben ſo unvertilg

bar iſt die mit ſeiner practiſchen Vernunft

weſentlich coexiſtirende moraliſche Frey

heit.

§. 108.

Die Regel, die das Naturrecht dieſer Frey

heit vorſchreibt, ſchränkt dieſelbe nur dahin

ein, daß ihr Gebrauch nicht in Behandlung

des Menſchen als vernünftigen Weſens zu be

liebigen Zwecken des Mitmenſchen ausarte.

§. 109.

Dadurch entſteht ein Umfang dem Natur

techt nicht zuwiderlaufender, alſo nach
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demſelben möglicher Befugniſſe oder ein mas

terialer Begriff von Freyheit, den

man Statt der Benennung natürliche Frey

heit unzweydeutiger naturrechtliche Frey

heit nennen kann.

§ 1 Io.

In dem Recht der Selbſtändigkeit des

Menſchen liegt nothwendig das Recht ſeiner

Selbſterhaltung und Vertheidigung.

Er hat das Recht, gegen geſchehene und gegen

wirklich bevorſtehende willkührliche An

griffe ſeiner Freyheit (§. 62.) gewaltſamen

Wiederſtand zu thun: gegen wirklich bevor

ſtehende Eingriffe durch Zuvorkommen, wieder

gegenwärtige durch Wiederſezzung gegen ge

ſchehene durch Wiederherſtellung ſeiner Frey

heit.

§. I 11.

Der Menſch hat Bedürfniſſe ſeiner phyſi

ſchen Natur, von deren Befriedigung ſelbſt

ſeine Erhaltung abhängt. Selbſterhaltung gibt

ihm daher das Recht des Gebrauchs der Din

ge auſſer ihm.
-

§ 112.

Solange der Menſch keine erwieſene unge
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rechte Handlung begangen hat ſo lange hat

er das Recht zu verlangen, daß ihm keine

ſolche Handlung beygemeſſen werde, daß ihm

das Gut eines ehrlichen (nicht ſchlimmen)

Namens, das nur er durch ſeine Handlungen

ſich ſelbſt entziehen kann, nicht entzogen werde.

§. I 13.

. Er hat das Recht alle die Mittel zu ergrei

fen, welche ſeinen Zuſtand vollkommener ma

chen, ſoweit er dadurch Andere ſeiner Willkühr

nicht unterwirft. (ſ. 46. 59.) Er kann alſo zu

Erreichung beſonderer Zwecke in eigene Ver

hältniſſe mit Einzelnen treten ſich ſelbſt in

ſolchen Beziehungen beſondere Geſeze geben -

wenn ſie nur der Würde ſeiner vernünftigen

Natur nicht zuwieder ſind (§ 106. f) wo

durch aber nothwendig ſeine Freyheit im

materialen Sinn (§ 109) d. h. die Gränze
ſeiner Möglichkeit zu handeln oder der Umfang

ſeiner Befugniſſe beſchränkt werden mus.

§. I 14. -

Der Begrif der vernünftigen Selbſtändig

keit (§ 101.) bringt es mit ſich, daß keiner

bloſſes Mittel zu beliebigen Zwecken des

Andern, oder Gegenſtand ſeiner Willkühr

werde.
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werde. In allen den Fällen nun, wo der

Eine zu Erhaltung ſeiner Rechte ſeine Ver

hältniſſe nicht vernünftig zu beſtimmen im

Stande iſt, ohne die Vorausſezung einer That

ſache zu haben, die er nur von dem Andern

erhalten kann, iſt er durch ſeine Unabhängig

keit von fremder Willkühr berechtiger Wahr

heit zu verlangen. Aber dieſes Recht ſelbſt

fezt noch kein beſonderes Factum voraus, um

gedacht werden zu können.

§ 115. .

In allen dieſen weſentlich in ſeiner ver

nünftigen Selbſtändigkeit gegründeten Rechten

des Gebrauchs der Vernunft, G. 193.) der

Selbſtbeſtimmung des Willens nach vernünf

tigen Vorſchriften (§ 1o7.) und der von

fremder Willkühr unabhängigen Selbſterhal

tung und Vervollkommung (§ 11o – 115)

iſt jeder Menſch dem andern gleich.

e, s: § 116. :

s. Aber dieſe Gleichheit iſt ein bloſſer Be

griff, von der beobachteten Uebereinkunft der

Menſchen in Anſehung dieſer Rechtseigen

ſchaften, die er aber nicht einmal mehr aus

drückt abgezogen. Sie könnte nur dann
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ſelbſt als ein Recht betrachtet werden, wenn

ſie das Aggregat aller Rechte des Menſchen in

einem Rechte in ſich begriffe, das die allges

meine Grundlage derſelben enthielte.

2 - - §. I 17. -,

Dieſes leiſtet gleichwohl der allgemeine

Ausdruck Gleichheit nicht, der eine bloſſe

Vorſtellung bezeichnet, die unendlich vielen an

deren Dingen auf eben dieſe Weiſe durch das

Zuſammentreffen gemeinſchaftlicher Merkmale

in denſelben zukommen kann. Dieſe Gleich

heit iſt ebendaher kein weſentliches Men

ſchenrecht der Gleichheit mit welchem

ſonſt, wenn ſie es wäre jede Ungleichheit des

Umfangs äuſſerer Rechte unter den Menſchen

oder ihrer Freyheit im materialen Ver

ſtande im Wiederſpruch ſeyn würde. (S. 109.)

1 : , §. I I8.

Am wenigſten können vollends dieſe misa

verſtandenen unveränderlichen Menſchenrechte

der Gleichheit und der natürlichen Frey

heit (§. 109.) die abſolute unveränderliche

Grundlage der Rechte des Menſchen in den

peränderlichen Verhältniſſen werden, in die
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er zu treten befugt und durch ſeine Naturbe

dürfniſſe ſelbſt genöthiget iſt. (§ 114) ,

: §. 119.

Er wird in Verhältniſſe kommen die der

Vernunft angemeſſen ſind, worinn er vieles

nicht wird thun können, was dem bloſſen

Naturrecht (§ 101.) an ſich nicht zuwieder

läuft. Er wird alſo hierinn ſeine natürliche

Freyheit (§ 109.) aufgeben und mit jedem

Augenblick Ungleichheit der Rechte anerkennen

müſſen. -

- §. 12o.

Und doch wird der Menſch bey all' dieſer

Ungleichheit im Veränderlichen in den weſent

lichen Rechten des Gebrauchs der Vernunft

der Selbſtbeſtimmung des Willens und der

moraliſchen Freyheit ſo wie der Unabhäl

gigkeit von bloſſer Willkühr Anderer ſich über

all gleich bleiben müſſen. Dieſes Recht der

vernünftigen Selbſtändigkeit wird er nicht

aufgeben können, weil das Sittengeſes es ihm

unmöglich macht, ſeine vernünftige Natur zu

zerſtören.

§. I21.

Er wird alſo in jedem Verhältnis in

G

D 2 -
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das er tritt, den Gebrauch ſeiner Vernunft,

ſeine moraliſche Freyheit und die Unabhängig

keit von fremder Willkühr behaupten; ohne

in der veränderlichen Summe äuſſerer Rechte

Einzelner einen Wiederſpruch gegen ſeine Frey,

heit und gegen den höchſten abſoluten Werth

der Menſchheit zu finden, welcher überall

der nemliche iſt. Und wenn er vernünftig iſt,

ſo wird er über dem äuſſeren zufälligen

ſeinen abſoluten Werth nicht vergeſſen.

- - -
- - *
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Zweyter Haupttheil.

Hypothetiſches Naturrecht.

§ 122.

Wenn der Menſch durch Thatſachen in ver

! änderliche äuſſere Verhältniſſe verſezt wird,

welches ſeinem abſoluten Menſchenrecht ſich

ſelbſt zu vervollkommnen (§ 114.) gemäß iſt,

ſo entſtehen dadurch, daß man dieſe Verhält

niſſe auf den Maasſtaab des Naturrechts be

zieht (§. 1o1.), neue Regeln und neue da

durch beſtimmte Rechte, deren Innbegriff das

hypothetiſche Natur recht aus

macht. (§ 1oo.) -

§. 123. -

Er kann in alle diejenigen Verhältniſſe

treten, wodurch ſeine und Anderer vernünftige

Natur nicht zerſtört wird. Daher wird, wenn

er auch in beſondere Verhältniſſe mit Einzel

nen tritt, dennoch ſeine allgemeine Verbindung

mit allen Menſchen durch das Vernunftgeſes

(§. 42.) nicht verändert. Eine Verbin

dung Einzelner gegen die vernünftige Selbſt
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ſtändigkeit Anderer iſt eben ſo unmöglich, als

eigene Unterwerfung unter bloſſe Willkühr ei

nes Andern, (§ 16. 101.)

§ 124.

Unter der Vorausſezung alſo, daß ſolche

beſondere Verhältniſſe, in die der Menſch tritt,

nie der Würde ſeiner vernünftigen Natur zu

wieder ſeyen, entſteht für ihn die Möglichkeit,

ſolche neue Beziehungen zu übernehmen, um

ſeinen Zuſtand dadurch vollkommener zu ma

chen. -

§. 125.

um die Mittel zu Erhaltung und Beförde

rung ſeines beſſeren Zuſtandes iſt es alſo hier

zu thun. Wenn er nun dieſe auf eine mit der

Freyheit Aller beſtehende Weiſe mit ſich verei,

miget, ſo werden dieſelbe als Theile ſeiner von

Andern unabhängigen Perſon betrachtet, ſie

gehören zu dem Seinen.

§. I26. -

Was zu dem Jch eines Menſchen als Theil

oder Mittel gehört, heißt das Seine. a)

a) Vergl. Schaumann wiſſenſchaftliches Naturrecht §

24O.

§ 127.

Wenn nun einem Menſchen irgend ein an
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gebohrnes oder erworbenes Gut, das den Ge

genſtand des Rechts ausmacht, aus einem

Grunde entzogen wird, der ſich nach keinem

allgemeinen Geſez (§.*16. 62.) rechtfertigen

läßt, ſo iſt dis Behandlung zu beliebigen Zwe

cken, Beleidigung.

§. 128.

Der Grundſaz des Naturrechts: behandle

kein vernünftiges Weſen als bloſſes Mittel zu

beliebigen Zwecken, auf das Mein und Dein

unter Menſchen angewandt iſt daher kein an

derer, als dieſer: entziehe Niemanden

Etwas von dem Seinen Beleidige

Niemand. -

§. 129.

Der Menſch kann durch eigene Handlungen

in hypothetiſche Verhältniſſe zu Andern verſezt

werden; es kann aber auch geſchehen - daß

eine bloſſe von ihm nicht bewirkte, alſo für

ihn zufällige Thatſache die Urſache

neuer rechtlichen Folgen, ſomit eines beſondern

Verhältniſſes für ihn und Andere wird.

§. 13o.

In der Entwicklung der einzelnen Säze

des hypothetiſchen Naturrechts iſt der einzig
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mögliche Weeg dieſer, daß man ſich einzelne

durch Erfahrung erkannte Verhältniſſe vorſtellt,

dieſelbe unter beſtimmte Begriffe bringt, ihre

Denkbarkeit im Naturrechte d. h. ihre Bezieh

barkeit auf den Maasſtaab des Naturrechts

prüft und dieſes Alles vorausgeſezt die einzel

nen Folgeſäze oder Beſtimmungen der daraus

entſpringenden Rechte ableitet.

§ 131.

Alle hypothetiſchen Rechtsverhältniſſe in die

der Menſch tritt ohne durch bloſſen Zufall

darein verſezt zu werden, ſezen in ihrem erſten

Urſprung Handlungen voraus, welche um einer

ſittlichen Beurtheilung unterworfen zu werden,

Erſcheinungen des freyen Willens ſeyn müſſen.

Will er ſich ſelbſt zu beſonderen Zwecken nähe

re Geſeze ſeines Verhaltens gegen Andere auf

legen Anderen Vortheile zuwenden, oder ſich

ſelbſt ſolche erwerben, ſo iſt dazu die Erklä

rung ſeines freyen Willens nothwendig

§. 132.

Dieſe freye Einwilligung, daß Etwas

geſchehe, kann durch Worte oder Worten

gleiche Zeichen erklärt werden, dann iſt ſie

ausdrücklich (conſensus expreſſus). Ge
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ſchieht ſie durch eine Handlung, woraus ſie

durch einen einzigen Schluß (direct) hergeleitet

werden mus, weil die Handlung anders, als

auf die Einwilligung gedeutet, einen Vernunft

wiederſpruch enthalten würde, ſo iſt die Ein

willigung ſtillſchweigend (conſenſus tacitus).

§ 133. - -

Das Urtheil eines Menſchen aber aus all

gemeinen Gründen, nicht direct aus Hand

lungen, daß der Andere einwillige oder der

vermuthete Conſens (conſenſus praeſum

tus) kann für dieſen nicht verbindend ſeyn, weil

Keiner dem Andern ein Geſez auflegen kann, das

dieſem ſeine Vernunft nicht ſelbſt geben muß.

§ 134.

Höchſtens kann ein ſolches Urtheil bey der

ſittlichen Beurtheilung einer Handlung, die

daraus heros in Berechnung kommen.
§ 135.

Iſt nun irgend ein Recht begründet, das

zu dem Sein eines Menſchen gehört, es ſey

ein angebohrnes oder ein hypothetiſches, ſo

können nicht nur die beſtimmten Wirkungen

des Rechts, wenn es ſeinem Zweck nach aner

kannt wird, betrachtet ſondern auch die Ver
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lezung des Rechts mus mit ihren Folgen be

urtheilt werden. -

- § 136.

Sobald ein Recht verlezt wird ſo iſt es

uebertretung des Geſezes, worauf das Recht

ſich gründet. Jede willkührliche Uebertretung

eines Geſtzes iſt Verſchuldung (reatus).

- § 137.

Abſichtliche uebertretung des Geſezes heißt -

dolus im allgemeinſten Verſtande. Eine Art

deſſelben iſt der Betrug oder die Verſezung

des Andern in eine irrige Vorſtellung in der

Abſicht um ihm zn ſchaden. Eine Art des

Betrugs iſt die Lüge, wenn nemlich derſelbe

durch abſichtlich geäuſſerte Unwahrheit geſchieht.

- §. I 38.

Uebertretung des Geſezes aus Nachläſigkeit

(culpa) hat ihre veränderlichen Grade.

§. I39.

. Die Imputation (§ 26.), welche als

das Urtheil, daß einer der Urheber einer Hand

lung ſey, imputatio faêti, als das Urtheil

aber, wodurch die Regel des Rechts auf ihn

angewandt wird, imputatio iuris iſt, ſezt in
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jedem Fall die Möglichkeit das Geſez nicht

zu übertreten voraus.

§. 14o.

- Je mehr Freyheit und je beſtimmter die

Abſicht bey Uebertretung des Geſezes war,

deſto ſtrenger wird die Imputation dieſer Ver

ſchuldung ausfallen. Daher iſt die boshafte

Handlung der Zurechnung fähiger als die Ver

nachläſigung,

§ 141.

Doch kann die Vernachläſigung insbeſon

dere nicht blos nach einem allgemeinen Maas

ſtaab betrachtet (culpa in abſtračto), ſie kann

zugleich nach der ganzen übrigen Handlungs

weiſe des Subjects beurtheilt werden (culpa

in concreto).

§ 142.

Diejenige Art des dolus aber, welche im

Betrug beſteht, iſt nicht nur willkührliche Be

handlung des Andern und inſoferne geſezwi

drig; ſondern ſie kann auch aus einem an

deren Grunde dem Betrügenden kein Recht

verſchaffen. -

- § 143. -

Sobald eine irrige Vorſtellung über die
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Beſtimmungen des Zwecks ſeiner Einwilligung

bey dem Betrogenen vorhanden war, ſo wil

ligte er in andere als die wirklich eintretenden

Beſtimmungen ein. Das nemliche geſchieht

bey dem bloſſen Irrthum über weſentliche

Vorausſezungen einer Willenserklärung.

§ 144.

Wenn hypothetiſche Rechtsverhältniſſe ohne

Verlezung eines Geſezes begründet werden ſol

len, ſo laſſen ſich neben dem Zufall, der auch

bereits gegründeten Verhältniſſen eine ſehr ver

änderte Geſtalt geben, und der Grund neuer

Verhältniſſe werden kann, verſchiedene Hand

lungen denken, wodurch der Wille der in

tereſſirten Theile erklärt wird, daß irgend eine

beſondere Beziehung entſtehen Rechte und Ver

bindlichkeiten unter ihnen begründet werden

ſollen. -

§. 145.

Der Wille desjenigen, welcher irgend ein

Recht auf den andern überträgt, iſt die ein

zige Quelle, woraus dieſer daſſelbe mit allen

ſeinen Beſtimmungen erhält. So kann es

geſchehen, daß zu einem ertheilten Recht durch

ſolche Willenserklärung verſchiedene, ſehr er

------- --------- =– ––-



6it

hebliche, äuſſere Beſtimmungen ſeiner Wirks

ſamkeit hinzugeſezt werden.

§. 146.

Sind einem Recht zeit- oder örtliche Be

ſtimmungen beygefügt, ſo tritt die volle Wir

kung erſt mit Verfluß der feſtgeſezten Zeit oder

mit dem Zutreffen der vorausgeſezten örtlichen

Beſtimmung ein.

§ 147. -

Auch von Bedingungen kann die nähere

Beſtimmung der Wirkſamkeit eines Rechts ab.

hängig gemacht werden.

§. 148. .

Bedingung im allgemeinſten Ver

ſtande heißt jede Beſtimmung, welche zur

Wirkſamkeit eines Rechts vorausgeſezt wird.

Liegt dieſe Vorausſezung in dem Begriff eines

Rechtsverhältniſſes, ſo iſt ſie eine ſtillſchwei

gende, innere nothwendige Bedingung (con

ditio tacita.)

- § 149.

Bedingung im engeren Verſtande

iſt die vorausgeſezte Ereigniß eines äuſſeren

Umſtandes, von welcher die Wirkſamkeit eines
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--

Rechts auf irgend eine Weiſe abhängig ge

macht wird.

§. 150.

Sie kann in Anſehung der Zeit dieſes ein

tretenden Umſtandes auf eine geſchehene der

zeit noch unbekannte, oder auf eine zukünftige

Ereigniß ausgeſezt ſeyn (conditio in praeſens

– in futurum collata). º

§ 15 I.

Sie kann in Abſicht auf die Geſeze, unter

welchen die Erſcheinung einer ſolchen Ereigniß

ſteht, möglich oder unmöglich ſeyn, und zwar

beydes im moraliſchen und phyſiſchen Ver

ſtande; wann gleich das moraliſch Unmögliche

niemals Gegenſtand einer mit einem Recht

äernommenen Verbindlichkeit ſeyn kann.

» § 152.

Die mögliche Ereigniß kann entweder von

demjenigen, welchem das Recht unter dieſer

Vorausſezung zukommen ſoll hervorgebracht

werden (conditio poteſtativa); oder ſie iſt

bloſſe Wirkung des Zufalls (caſualis).

. § 153.

In Abſicht auf ihre näher feſtzuſezende

Wirkung iſt die Bedingung entweder blos

:



aufſchiebend oder wiederaufhebend (ſuſpenſua,

reſolutiva). Im erſten Falle iſt der Anfang

der Ausübung des Rechts bis zur wirklichen

Ereigniß aufgeſchoben; im Leztern wird die

bereits angefangene Vollziehung des Rechts

verhältniſſes wieder zernichtet.

§ 154.

Häufig ſind Sachen, d. h. Dinge, welche

ſich ſelbſt keine Zwecke vorſezen können, alſo

bloſſe Mittel der Gegenſtand ſolcher Rechts,

handlungen a).

a) Verg, Hoffbauer a. a. D. S. 59,

§ 155.

Jeder veräuſſerliche Rechtsvortheil, er be

ſtehe in einer körperlichen Sache, oder in

einen Factum, das einem geleiſtet werden

ſoll oder in einem durch gemeinſchaftliche Vor

ſtellung aufgeſtellten erſt durch die Ausübung

Nuzen bringenden Recht, kann unter dieſem

Begriff von Sache betrachtet werden.

- §. 156.

Das Recht eines Menſchen über ſolche Dinge

als Mittel zu ſeinem Zweck (§ 126.) mit Aus,

ſchluß jedes Dritten zu diſponiren, iſt ſein Ei.

genthum im allgemeinſten Verſtande.

-/



64

-----

§. I 58.

- §. 157.

Hypothetiſche Rechtsverhältniſſe können
auch durch Verträge begründet werden

wobey das Weſentliche immer in der Ueberein

kunft Zweyer oder Mehrerer über Leiſtung und

Annahme eines Gegenſtandes beſteht.

Solche Verhältniſſe können entweder zu
ein- oder wechſelſeitiger Erlangung individuel

j Wortheile für jeden Paciscenten geſchloſſen

werden, oder es ſind Geſellſchaften fort
daurende Verbindungen Zweyer oder Mehre

rer zu Erreichung eines gleich gemeinſchaft
lichen Zwecks, der nun das eigene oberſte Ge

j dieſer ſo verbundenen Menſchen unter

ſich iſt.

§. 159. - 2:

Gleich iſt eine Geſellſchaft, in welcher

ein Jeder gleichen Antheil am gemeinſchaft

lichen Zweck und an der Wirkſamkeit zu dem

ſelben hat. Hier, wo noch keine andere

Form der inneren Verhältniſſe die in der

Geſellſchaft erworbenen Rechte feſtgte

ſezt hat, beſtimmt die Stimmenmehrheit

- noth
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nothwendig dem Zweck der Geſellſchaft gemäß

die Geſeze der geſellſchaftlichen Ordnung.

§ 16o.

Ungleich heißt die Geſellſchaft, wenn in

derſelben Einer oder Einzelne die Oberherr.

ſchaft oder das ausſchliesliche Recht beſizen,

die Mittel zum Zweck der Geſellſchaft und die

Art des Gebrauchs derſelben anzuordnen.

§. 161.

Es enthält an ſich nichts Widerſprechendes,

daß Mehrere in beſondere Verbindung zu dem

gemeinſchaftlichen Zweck einer möglich voll

kommenſten Uebereinſtimmung ihrer geſelligen

Eriſtenz unter einer höchſten Gewalt, d. h.

in einem Staate miteinander leben, daß ſie

ſich näher beſtimmten Geſezen einer durch

vereinten Nachdruck zu unterſtüzenden Lebens

ordnung unterwerfen, deren Zweck es iſt,

nicht nur öffentliche Sicherheit für das Mein

und Dein zu begründen, ſondern unter Vor

ausſezung dieſer erſten nothwendigen Bedin

gung des geſelligen Lebens die möglich höchſte

Vervollkommnung ihres geſellſchaftlichen Zu

ſtandes zu befördern,

- E

s
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-

§. 162.

Eine Verbindung Mehrerer zu dieſem Zweck

iſt nicht nur der Würde der menſchlichen Na

tur nicht zuwieder; (§ 123.) ſondern ſie iſt

Beförderung einer der Sittlichkeit angemeſſe

nen allgemeinen Glückſeligkeit, und inſoferne

Anwendung des Geſezes der allgemeinen Voll

kommenheit auf eine ſolche Geſellſchaft (§. 47.),

zu welcher die Mitglieder derſelben durch das

Band des Staates gedoppelt verpflichtet ſind,

und welches das Geſez iſt, in deſſen Ver

waltung die vernünftige Beſtimmung der

Oberherrſchaft und der höchſten Gewalt des

Staates beſteht.

§ 163.

Auch laſſen ſich Vereinigungen einer gröſ

ſeren Anzahl Menſchen zu dem Zweck eines

vollkommeneren geſellſchaftlichen Zuſtandes

durch gemeinſchaftliche Vertheidigung denken,

ohne daß gerade die Geſellſchaft in ihrem In

neren eine höchſte Gewalt, d. h. eine Ans

ſtalt angeordnet hätte, welcher die vernünftige

Verwaltung des allgemeinen Wohls nach al

len Beziehungen und das Recht die durch

-
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vereinigte Zuſammenwirkung aller bereiten

Mittel zu gebrauchen zukäme.

I64.

In einem ſolchen Falle iſt die zu gemeina

ſchaftlicher Vertheidigung vereinigte gröſſere

Geſellſchaft ein Volk. Ein Staat wird ſie

nur alsdann, wenn ſie zum allgemeinen Wohl

unter eine höchſte Gewalt ſich vereiniget hat.

§. 165.

So wie nun aber jeder einzelne Menſch

als ein freyes ſelbſtändiges Weſen betrachtet,

welchem ſittliche Befugniſſe und Verbindlich,

keiten zukommen, eine Perſon im allge

meinſten Verſtande genannt wird, ſo

kann auch eine jede Geſellſchaft, Staat oder

Volk als ein Ganzes, das ſich ſelbſt ein

den gemeinſchaftlichen Zweck enthaltendes Ge

ſez gegeben hat und welchem als dieſem Gan

zen Rechte und Verbindlichkeiten zukommen,

betrachtet und eine moraliſche Perſon

genannt werden.

§. 166.

- Was für einzelne Menſchen als moraliſche

Weſen gegeneinander Recht iſt, das muß es

auch für ſolche moraliſche Perſonen ſeyn.

E 2
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§. 167.

Aber in den Begriff des Volkes und des

einzelnen Menſchen liegt dennoch eine ſpeci

ſiſche Verſchiedenheit, welche bey Anwendung

des Naturrechts einzelner Menſchen auf Völ

ker neue rechtliche Folgen hervorbringt. Das

Vºlk als ſolches erhält rechtliche Ver

hältniſſe und Befugniſſe, welche dem Einzelnen

nicht zukommen können, wann gleich dadurch

die allgemeine Grundſäze des Rechts über das

Verhältniß einzelner moraliſcher Weſen unter

ſich nicht verändert werden.

§ 168.

Sº liegen nun die einzelnen hypothetiſchen

Rechtsverhältniſſe in einer groſſen Sammlung

von Erfahrungsbegriffen vor uns, welche alle

ein Gegenſtand natur- rechtlicher Prüfung ſind.

- § 169.

Wenn nun dieſe einzelnen Verhältniſſe un

ter beſtimmte Begriffe gebracht und ihre natur

rechtliche Möglichkeit erörtert werden (S. 1 3o.),

ſo werden alsdenn aus dieſen Begriffen die

beſonderen rechtlichen Folgen oder die einzel

nen Regeln der rechtlichen Beurtheilung ſol

cher Verhältniſſe abzuleiten ſeyn, -

-



§ 17o:

Wir betrachten bey dieſer Unterſuchung

die Rechtsverhältniſſe an ſich, und ſezen Re

geln darüber feſt. So viel ſolche einzelne Rechts

verhältniſſe denkbar ſind, ſo viele einzelne

Gegenſtände der Betrachtung liegen vor uns.

§. 171. ---

Sie werden jedoch wiederum unter allge

meinere Vorſtellungen gebracht und nach dies

ſen geordnet, wenn man in dieſen einzelnen

Rechtsverhältniſſen ſelbſt den gemeinſchaftlichen

Gegenſtand aufſucht, auf welchen ſie ſich alle

beziehen,

§ 172. -

Die hypothetiſchen Rechtsverhältniſſe des

Menſchen haben entweder Befugniſſe des Ein

zelnen gegen den Einzelnen zum Gegenſtande,

und dann gehören ſie in das allgemeine

hypothetiſche Privatrecht in das hy

pothetiſche Naturrecht des einzel

nen Menſchen.

§ 173. -

Oder werden durch hypothetiſche Verhält

miſſe Rechte eines zu einem allgemeinen Zweck

Aller unter eine höchſte Gewalt verbundenen



7o

Ganzen gegen die einzelnen Mitglieder, und

wiederum Rechte der Mitglieder gegen das

Ganze begründet. Der allgemeine Gegenſtand,

der hiebey zum Grunde liegt, iſt der Begriff:

Staat. Der Umfang von Rechtsgrundſä

zen, welche aus dem Begriff des Staates flieſ

ſen, alſo auf dieſen ihren allgemeinſten Gegen

ſtand ſich beziehen, iſt das allgemeine

Staatsrecht. . . . ?

: §. 174. : -

welches auch ein Staat, zugleich ſeyn kann,

(S. 164.) kommen eigene Verhältniſſe zu,

welche aus der eigenthümlichen Beſchaffenheit

Der moraliſchen Perſon eines Volks,

dieſer moraliſchen Perſon aus dem Begriffe:

Volk entſpringen. Auf dieſen dritten allges

meinen Gegenſtand beziehen ſich alle die ein

zelnen Grundſäze über die Rechte und Ver

–bindlichkeiten, welche Völkern als ſolchen uns

tereinander zukommen, deren Umfang das all

gemeine Völkerrecht ausmacht. - - -

§ 175. -

- Es iſt jedoch noch ein beträchtlicher Theil

von Säzen übrig, welche in dem Naturrecht,

inſoferne daſſelbe auch als Critick der Juris
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prudenz zu betrachten iſt (§ 92) eine Stelle -

verdienen, das ſogenannte allgemeine büre

gerliche Recht.

§. 176.

Daſſelbe enthält „die Rechte der Bürger

„im Staate mit Ausſchluß derer, welche ſie

»gegen die höchſte Gewalt haben a).

* S. Hufelands gebräe s.sa.

§ 177.

Offenbar ſind es Beſtimmungen, welche

der Staat zu dem Naturrecht des einzelnen

Menſchen hinzufügen kann. Zuſäze zu dem

allgemeinen Privatrecht, wo es als,

bloſſes Naturrecht mangelhaft ſeyn würde,

unter der Vorausſezung des Staates heygefügt.

* -- § 178... 2 -

Aus dem Begriffe Staat flieſſen dieſe -

Zuſäze nicht, d. h. er enthält ſie nicht in ſei

ner allgemeinſten Idee; ſondern ſie ſind nur

unter der Vorausſezung des Staates denkbar.

§. I79. . . . . .

Es werden demnach bey dieſen Zuſäzen

ſactiſche Verhältniſſe gedacht, aber nicht nur

unter der Vorausſezung der dieſelbe begrün

denden Thatſache, ſondern unter der ferneren
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Recht iſt.

Bedingung, daß ſie im Staate ſich ereignen

welcher ihnen erſt die neuen Beſtimmungen

geben kann. :

§. 180.

Das Object, worauf ſie ſich beziehen, iſt

alſo nicht der Begriff Staat, ſondern viel

mehr die Idee: Rechtsverhältniſſe des Einzel

nen gegen den Einzelnen Privatrecht.

§ 181.

Dieſe Zuſäze können daher füglich in dem,

jenigen Theil des hypothetiſchen Naturrechts

abgehandelt werden, welcher auf das gemein

ſchaftliche Object des Privatrechts ſich bezieht;

aber mit Unterſcheidung deſſen, was in dieſem

allgemein hypothetiſchen Privatrechte natür- ,

iches oder allgemein bürgerliches

- § 182.

Aber ſelbſt dazu bedarf die Vorausſezung

des Staates einer vorhergehenden näheren

Entwicklung. Es wird alſo auch aus dieſem

Grunde zweckmäſig, in dem hypothetiſchen

Raturrechte zuerſt das allgemeine Staats

recht ſodann erſt das allgemeine Privat

und Völkerrecht abzuhandeln, ---
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Er ſt es Buch.

Allgemeines Staatsrecht,

Juſt. Henn. Boehm er introductio in ius publi

cum univerſale, Hal. 1709.

Ulr. Huber de iure civitatis, L. III. C. COmlmCIlt.

Chr. Thomaſii et Nic. Lyncker cura J.

Cphp. Fiſcher. Francof. et Lipſ. 1752.

W olf ius naturae, T. VIII. (§. 90.)

Car. Ant. de Martini poſitiones de iure civi

tatis. Vindob. 1768. ed. 2. 1773.

J.J. Rouſſeau du contract ſocial ou principes

du droit politique. Amſterd. 1768.

Heinr. Gottfr. Scheidemantel Staatsrecht nach der

Vernunft und Sitten der vornehmſten Völker betrachtet,

3. Th. Jena 177o.

– – allgemeines Staatsrecht überhaupt und nach der Regie

rungsform. Jena 1775. -

Joh. Franc. Loth. Schrodt ſyſtema juris

publici univerſalis. Bamb. 1780.

Die Sittlichkeit in Verbindung mit der Glückſeligkeit einzel

- ner Menſchen und ganzer Staaten von Chriſt. Wilh.

Snell. Frankf. I79o. - -

Das natürliche Staatsrecht von Theod. Schmalz, Kö

nigsb. 1794,

§. I83.

Menſchen können ſich dazu verbinden, dem

Geſez der Gerechtigkeit durchgemeinſchaftlichen
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Gebrauch ihrer Kräfte verſtärkten Nachdruck

zu geben, und durch zweckmäſige Anſtalten des

Zwangs die Selbſtändigkeit und Unabhängig

keit jedes Einzelnen mit all' dem Seinen von

der Willkühr Anderer (§ 102. 126.) ſicher

zu ſtellen. ---

. . § 184.

Ohne das Geſtz der Gerechtigkeit, der un

terſagten willkührlichen Behandlung des Mens

ſchen als Mittels zu blos beliebigen Zwecken

iſt keine Fortdauer einer Geſellſchaft freyer

Menſchen möglich. Unter dem Geſez der

Gerechtigkeit allein iſt der geſellſchaft

liche Zuſtand unvollkommen.

§ 185.

Beförderung ſeiner Vollkommenheit, d. h.

ſeiner möglich ungehinderten Selbſtthätigkeit

mit allen den Mitteln, deren Gebrauch die

Freyheit Aller nicht beeinträchtiget, iſt an ſich

ſchon der Würde eines vernünftigen Weſens

gemäß. Eine Vereinigung der gemeinſchaft

lichen Kräfte Aller zur Sicherheit Aller, oder

zur möglichen Abwendung aller Hinderniſſe
jenes Wohlſtandes (§ 44) iſt für jeden Ein

zelnen alſo auch für Alle, rechtmäſig. .



: . 186.

Das Naturrecht, welches allein die Hand

lungen nach dem Maasſtab der Gerechtigkeit

beurtheilt, und die Freyheit eines Jeden auf

die Bedingung der Zuſammenſtimmung mit

der Freyheit von Jedermann beſchränkt, hebt

als auf einem untergeordneten Geſez beruhend

(§. 17., 18.) die allgemeinen Pflichten der Sitt

lichkeit nicht auf.

- §. 187. - -

Es begründet ſelbſt die Freyheit jedes Ein

zelnen ſeinen Zuſtand vollkommener zu machen;

und wenn auch die Freyheit Aller der einzig

mögliche Zweck der Staatsvereinigung wäre

ſo würde doch der Wohlſtand. Aller wenigſtens

als Mittel zum Zweck ein Gegenſtand jener

Vereinigung ſeyn a). .“

a) Vergl. Kant über den Gemeinſpruch: Das mag in dee

Theorie richtig ſeyn, taugt aber nicht für die Praris!

Berliner Monatsſchrift, Sept. 1793. S. 2o1.

mit Genz Nachtrag zu dem Räſonnement des Herrn

Prof. Kant über das Verhältniß zwiſchen Theorie

und Praris. Ebendaſ Dec. 1793. S. 51o. f.

t

§. 188.

Mit der vernünftigen Selbſtändigkeit und

Freyheit des Menſchen aber verträgt es ſich,
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daß derſelbe bey Begründung neuer Verhält

niſſe, wozu er das Recht hat (§ 123.) ſich

Geſeze auflege, die das Naturrecht an ſich

nicht enthielte, ſobald es ſolche Regeln ſind,

die in einer allgemeinen Geſezgebung für alle

vernünftige Menſchen (§ 54) gedacht werden
können. -

§. 189.

So iſt alsdenn eine Verbindung von Men

ſchen zu möglich beſter Herſtellung einer mit der

vernünftigen Selbſtändigkeit Aller beſtehenden,

der Sittlichkeit angemeſſenen Glückſeligkeit, oder

zu möglicher Erreichung der Vollkommen

heit dieſes Ganzen auf ein Object ge

richtet, zu deſſen Hervorbringung der über die

Beobachtung der blos formalen Geſeze ſich

erweiternde vernünftige Wille ſich beſtimmt

hat (§. 51.) - -

§. 19o.

Dabey aber iſt nicht die eigene Glückſelig

keit der Zweck des Verhältniſſes, in welchem

jeder Einzelne zum Ganzen ſteht, ſondern nur

die Idee des höchſten möglichen Wohls des

Ganzen. Inſoferne iſt alſo die Vereinigung

zu dieſem Zweck der Gegenſtand eines unei.

-
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-

-

gennüzigen allgemeinen Willens, und

die Verfolgung deſſelben iſt Pflicht für Alle.

§ 191.

Wenn denn nun eine Verbindung der Men

ſchen nicht nur zu öffentlichem Recht, d. h.

zu gemeinſchaftlicher Sicherſtellung allgemeiner

Gerechtigkeit, ſondern zu Hervorbringung des

der Sittlichkeit angemeſſenen möglich höchſten

allgemeinen Wohls dieſes Ganzen geſchloſſen

iſt, ſo werden dadurch neue Geſeze und durch

dieſe eben ſo viele Einſchränkungen der na

türlichen Freyheit (§ 109.) nothwendig.

§. 192.

Handlungen die blos dem Naturrecht an

ſich nicht zuwider ſind, werden geboten, ver

boten in Anſehung ihrer Form beſtimmt.

Pflichten der bloſſen Moral können zugleich

bürgerliche Pflichten werden.

§. 193.

Die Staatsvereinigung iſt nicht nur Ver

bindung zu öffentlichem Recht und zu neuen

Geſezen, die ſich die Geſellſchaft zu Erreichung

des allgemeinen Wohls auflegt; ſie iſt zugleich

Aufſtellung eines kräftigen Mittels zu dieſem
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Zweck durch vereinigte Zuſammenwirkung Al

ler in Begründung der höchſten Gewalt.

- §. 194.

... Dieſe höchſte Gewalt ſichert die Rechte des

Einzelnen, ſezt die Bedingungen des Zwangs

und die zweckmäſige Art des Gebrauchs deſſel

ben näher feſt. Die Zuläſigkeit des Zwangs

beruht in dieſem Falle auf dem Recht, jedes

Einzelnen Widerſtand gegen Hinderniſſe ſei

uer Freyheit oder gegen Willkühr zu leiſten,

(H. 31.) welches der Staat für ihn ausübt.

§. 195.

Die höchſte Gewalt dehnt aber auch den

Zwang zur Behauptung der Rechte des Gan

zen gegen Einzelne aus welche, indem ſie

dieſelbe verweigern, Störer der öffentlichen

Freyheit und des allgemeinen Wohls werden,

§. 196. D

Ja die Idee dieſes allgemeinen Wohl

bringt es mit ſich, daß ſelbſt diejenige, welche

daſſelbe zu ihrer Richtſchnur zu nehmen uns

fähig ſind, in ihren geſelligen Verhältniſſen

öffentlichen Regeln des Verhaltens ſich unter

werfen, welche jeder Vernünftige ſich ſelbſt

\

–

–
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auflegen kann, und welche die Einheit der

öffentlichen Ordnung erfordert.

§. 197.

Der Staat iſt ſolchemnach die Vereini

gung einer gröſſeren Anzahl freyer Menſchen

zum allgemeinen, der Sittlichkeit angemeſſe

nen, und unter der Bedingung des öffentlichen

Rechts zu erreichenden, Wohl des Ganzen un

ter eine höchſte Gewalt. . .

§. 198. - -

Der Staat gründet ſich auf einen Ver

trag der Vereinigung in Geſellſchaft (paëtum

unionis) unter eine feſtgeſezte höchſte Gewalt

(paëtum ſociale). -

- - § 199.

Der Staat iſt ein hypothetiſches Verhält

niß, in welchem ſich Menſchen neuen Geſezen

mit Freyheit unterwerfen. Bloſſe Macht gibt

über ſittlich freye Menſchen kein Recht.

§ 2oo. -

Wenn alſo auch Staaten durch bloſſe Ge

walt entſtanden ſind, ſo muß dennoch, wenn

der Staat ein der Sittlichkeit angemeſſenes

Verhältniß bleiben ſoll, die Rückkehr zum

Recht geſchehen. Recht kann unter Men

-e
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ſchen nur durch Geſeze, welche die Vernunft

ſich ſelbſt gibt, entſtehen a).

a) Le plus fort n'eſt jamais aſſès fort pour être

toujours le maitre, s'il ne transformeſa

force en droit et l'o beiſſance en de

voir. Rouſſeau.

§. 2o I.

Dieſe Vernunft gibt dem Menſchen das

in ihr ſelbſt gegründete Geſez vernünftiger

Selbſtthätigkeit, und das daraus entſpringende

unnachlaßbare Recht des Gebrauchs ſeiner Ver

munft, ſeiner moraliſchen Freyheit und ſeiner

Unabhängigkeit von beliebigen Zwecken An

derer. (§. 121.) -

§ 2o2.

Er kann in hypothetiſche Verhältniſſe tre

ten, poſitiven Geſezen ſich unterwerfen, ſoweit

dieſelbe dieſer vernünftigen Selbſtändigkeit nicht

zuwider ſind.

§ 203.

Ein ſolches Geſez iſt dasjenige, was den

allgemeinſten Zweck des Staates, das der Sitt

lichkeit angemeſſene unter der Bedingung des

öffentlichen Rechts zu erreichende Wohl des

Ganzen enthält. (S. 188–190.). Der allge

meine
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meine vernünftige a) Wille kann ſich daſſelbe

geben, und muß, wenn ein Recht unter ver

nünftigen freyen Menſchen dadurch begründet

werden ſoll, vorausgeſezt werden.

a) Vergt. sug. With. Rehberg unterſuchungen über

- die Franzöſiſche Revolution, I. Th. S. 8.

s“. " -

- § 294.

Zum Zweck des Staates iſt die höchſte Ge

walt ein nothwendiges Mittel, worüber ſie

einig ſeyn, welches ſie durch die Vereinigung

ihrer Kräfte hervorbringen müſſen (§ 163.).

§ 2os. -

Das poſitive wiederum auf öffentlicher

Anerkennung beruhende Grundgeſez, welches

die Form der öffentlichen Verfaſſung und des

Verhältniſſes der einzelnen Theile zum Gan

zen, und dadurch die Art und Weiſe beſtimmt,

wie die höchſte Gewalt zum Zweck des Staa

tes wirkſam ſeyn ſolle, iſt der lex fundamen

talis des Staates, *

§ 2o6. *

- Die Formen der Staatsverfaſſung laſſen

ſich in unendlicher Verſchiedenheit denken.

Dennoch können ſie in der Abſtraction auf

F
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dreyerley Ideale, die ſogenannten drey ein fa

chen Regierungsformen zurückgebracht

werden.

„- §. 207.

Diejenige Verfaſſung, welche Einem das

Recht der höchſten Gewalt überträgt, iſt Mo

narchie. Diejenige, in welcher dieſelbe Meh

reren zukommt, iſt Ariſtocratie. Dieje

nige, worinn dem Ganzen ſelbſt die höchſte Gea

walt zukommt, iſt Democratie.

- . . . - § 2o8. - Y

Verfaſſungen, welche aus Grundzügen,

verſchiedener einfachen Regierungsformen zu

ſammengeſezt ſind, werden gemiſchte Re

gierungsformen genannt. -

- - § 209.

Souverain iſt derjenige, welcher das

ausſchliesliche Recht der unabhängigen höch

ſten Gewalt im Staate hat. Staaten, worinn

kein Monarch die höchſte Gewalt beſizt, wer

den Freyſtaaten (respublicae) genannt. "

§ 21o, A

Jede Regierungsform iſt ein durch den

allgemeinen Willen anerkanntes, “ (§. 205.)

näher beſtimmtes Mittel zum Zweck des Staa
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tes. Sie begründet ein gegenſeitiges Recht

desjenigen, dem die höchſte Gewalt zukommt,

(des Regenten im allgemeinſten Verſtande)

Und der Nation.

- §. 2 II.

Der Regent hat das Recht einer, dem feſt

geſezten inneren Verhältniß der einzelnen Theile

zum Ganzen (der Conſtitution) gemäſen,

ungehinderten Wirkſamkeit zum Zweck des

Staates; ein Recht, das er durch die

übernommene Pflicht erhält, unter der

Bedingung öffentlicher, die Rechte Aller ſicher

ſtellender Gerechtigkeit den Zweck des Staates

zu erhalten und zu befördern.

§ 212.

Dagegen hat das Volk ein Recht auf die

unzerſtört zu erhaltende Grundlage der Staats--

verfaſſung in der Maaſe, wie ſolche durch das

Weſen des Staates und durch Grundgeſeze

beſtimmt worden.

- §. 213. .

- Dieſes Recht iſt die Grund gewal

(nach einer ſehr zweydeutigen Benennung die

reelle Majeſtät) des Volkes. Es iſt

ein Recht, welches die zu einer Nation vere

F 2
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bundene Menſchen der Würde ihrer vernünf

tigen Naturgemäß nicht aufgeben können,

weil der Eintritt in die Staatsvereinigung da

durch ein Verzicht jedes Einzelnen auf ſeine

vernünftige Selbſtändigkeit, (§. 202) unter

werfung unter Willkühr würde.

§ 214.

In jeder Staatsverfaſſung bleibt dieſes

Recht dem Volke. Es beruht auf dem Recht

Aller ſich in factiſche Verhältniſſe unter ge

wiſſen Geſezen zu begeben, welche die blei

bende Grundlage dieſes Verhältniſſes ſeyn

ſollen. (§ 131. 151.)

§ 215.

Aber dieſe Grundgewalt des Volks iſt

keine Gewalt über den Innhaber der höch

ſten Gewalt den Regenten; ſie iſt kein Recht

die Verfaſſung des Staates eigenmächtig und

einſeitig zu ändern.

Sie iſt nur das Recht der Nation auf der

Erfüllung des Vertrags der bey jedem Staate

weſentlichen ſowohl als poſitiv feſtgeſezten,

Grundverfaſſung zu beharren, und wenn dieſe

geſtört werden oder aufhören ſollte, vernünf

§. 216.
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tige Staatsverfaſſung zu ſeyn, ſie in Verbin

dung mit dem Regenten zu ihrem Vernunft»

zweck zurück zu bringen.

§. 217.

Sie iſt alſo von der höchſten Gewalt we

ſentlich verſchieden, und iſt keine Souverainetät

des Volks, ſondern nur ein in der Natur je

des Vertrags liegendes Gegengewicht auf einer

wieder die Uebertretungen des gemeinſchaft

lichen Geſezes auf der anderen Seite. Sie iſt

ein Gegengewicht wieder den Mißbrauch der

höchſten Gewalt in Zernichtung der Selbſtän

digkeit des Einzelnen oder Aller der höchſten

Gewalt gegenüberſtehenden Mitglieder der

Staatsgeſellſchaft,

§ 218.

Die höchſte Gewalt (poteſtas civilis) als

Mittel zum allgemeinen Wohl unter der Be

dingung des allgemeinen Rechts iſt an ſich in

ihrer Idee untheilbar.

§ 219.

Geſchieht es, daß ſie ganz oder theilweiſe

nach ihren beſonderen Gegenſtänden einem In

dividuum oder einer aus mehreren Einzelnen

beſtehenden moraliſchen Perſon verfaſſungs

–- -T
-" --- - --------

- --
- -
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mäſig übertragen iſt, ſo wird ſie Oberherr

ſchaft (imperium) genannt.

§ 22o.

Iſt dieſe Oberherrſchaft in Hinſicht auf den

allgemeinen Endzweck des Staates im Ganzen

Einem Subject übertragen, ſo iſt ſie imperi

um plenum, im Grunde perſonificirte höchſte

Gewalt im Ganzen. Beſizt Ein Subject nicht

alle in der höchſten Gewalt liegenden Rechte,

ſo iſt es imperium minus plenum.

§ 22 1.

Iſt das Subject der Oberherrſchaft in der

Ausübung an gewiſſe poſitive, von ihme nicht

allein abhängende Beſtimmungen, alſo im

Grunde an die Mitwirkung des Volks gebun-

den ſo iſt die Oberherrſchaft einge

ſchränkt (imperium limitatum). Unein

geſchränkt wird ſie genannt, wenn ſie keine

als die natürlichen Gränzen durch den Zweck

des Staates hat.

- --- § 222.

Iſt die Oberherrſchaft in ihrer Ausübung

der höheren Verfügung eines Obern auſſer dem

Staate unterworfen, ſo iſt ſie imperium de
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pendens, im entgegengeſezten Falle imperium
ſummum, independens- s

§ 223.

Die Verwaltung der höchſten Gewalt mag

nun im einzelnen Falle vertheilt ſeyn, wie ſie

will, ſo entſteht doch immer zuerſt die Frage:

welches ſind die Rechte der höchſten Gewalt

und welches die Rechte des Volkes?

§ 224

Erſt alsdenn, wenn dieſe Frage durch Ent

wicklung der aus dem Begrif des Staates ab

zuleltenden Rechte erörtert iſt, kann die An

wendung dieſer Grundſäze auf die Vorausſezung

einzelner Regierungsformen geſchehen. (206)

§ 225.

Der Inbegrif von Rechten und Verbind

keiten, welche aus dem Begriff des Staates

flieſſen (197.), oder das Syſtem von Natur

rechtsgrundſäzen, wodurch die Rechte des

Ganzen und das Verhältnis der einzelnen

Theile zum Ganzen in einem Staate beſtimmt

werden, macht das allgemeine Staats

recht (ius publicum univerſale) aus.

- § 226.

Staatswiſſenſchaft (Politick) iſt die



Lehre von der vortheilhafteſten Errei

chung des Staates. Zweckes. .

§ 227.

Sie iſt in ihrer Anwendung der Bedingung

öffentlicher Gerechtigkeit untergeordnet, und

ſoll, wie ihr Gegenſtand, die öffentliche Glück,

ſeligkeit der Sittlichkeit angemeſſen, d. h. ihre

Anwendung ſoll nie mit eigennüziger willkühr

licher Aufopferung eines Sittengeſezes verbun

den ſeyn. - -

§. 228.

Sie kann nur zur wirklichen Erreichung

einer ſittlichmöglichen Glückſeligkeit, und im

Falle der Wahl zwiſchen mehreren nothwen

digen Uebeln zu Beurtheilung des geringeren

dienen a).

*) Vergf. v. Dahlberg über das Verhältnis der Morat

und Politick. 1786. Garve über die Verbindung der

Moral mit der Politick. 1788. Joh. Ge. Schloſſer

- über Garvens Abhandlung der Frage: in wiefern

es möglich ſey die Moral des Privatlebens bey der

Regierung der Staaten zu beobachten? Neues deut

ſches Muſäum 179o. v. St. Nro. I.

* Schreiben an Herrn Prof. Garve über die Zwangs- und

Gºſſenspflichten und den weſentlichen unterſchied

des Wºhlwollens und der Gerechtigkeit beſonders ben

Regierung der Staaten von Ernſt Ferd. Klein,

Berlin 1789. ----

-,

----- -- -- - -
- - - ------------------------ - - - -
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§ 229.

Die Abhandlung des allgemeinen Staats

rechts zerfällt in zween Theile : 1) in den

Umfang von Rechtsgrundſäzen, welche aus

dem Begriff eines Staates an ſich flieſſen;

2) in denjenigen Theil, welcher die Reſultate

der Anwendung dieſer Grundſäze auf die Vor

ausſezung beſonderer Regierungsformen ent

hält. (§. 224.) Jener iſt das abſolute, dieſer

das angewandte allgemeine Staats

recht.

Erſter Abſchnitt.

Abſolutes allgemeines Staatsrecht.

§. 230.

Der Zweck des Staates iſt durch den allge

meinen Willen feſtgeſezt. (§ 203.) Er enthält

das der Sittlichkeit angemeſſene Wohl des

Ganzen unter der Bedingung öffentlicher Ge

rechtigkeit. Daher iſt auch der Zweck jedes

Einzelnen bey ſeinem Verhältnis zum Staate

nicht ſeine individuelle willkührlich zu beur

theilende Glückſeligkeit. (§. 190.)

- ------------
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§ 231.

Dieſer allgemeine Zweck, das Object eines

uneigennüzigen allgemeinen vernünftigen Wil

lens (§ 189. 190.) iſt das oberſte Geſez aller

Staatsvereinigung. Daſſelbe enthält den un

mittelbaren Folgeſaz daß Jeder ſeine empiri

ſche Eriſtenz und Glückſeligkeit der nothwendi

gen Anforderung des allgemeinen Wohls un

eigennüzig unterordne.

§ 232.

Aber die öffentliche Wirkſamkeit zum Zweck

des Staates iſt und kann nicht gleich ſeyn,

wann ſchon der Zweck an ſich für alle der

nemliche iſt. Daher ſchon der Unterſchied zwi

ſchen dem Subject der höchſten Gewalt, und

zwiſchen den Einzelnen, welche regiert werden.

§ 233.

Dieſer Unterſchied begründet die Unterab

theilung des abſoluten allgemeinen Staatsrechts

in die Abhandlung der Rechte der höchſten

Gewalt oder des Regenten und der Rech

te des Volks oder des beherrſchten

Theils.

-
, -

------- - -- - -- ------
*-*-
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Erſte Abtheilung.

Rechte der höchſten Gewalt.

§ 234.

Die höchſte Gewalt hat das Recht, unter

der Bedingung des öffentlichen Rechts die

Grundlage der Staatsgeſellſchaft zu erhalten,

(§. 184.) und das der Sittlichkeit angemeſſene

Wohl des Staates durch Verfügung alles

nothwendigen und nüzlichen zu befördern.

§ 235.

Die höchſte Gewalt iſt, je nachdem ſie

bleibende Anordnungen im Staate gründet,

oder für die Ausübung des Angeordneten im

vorübergehenden Lauf der Dinge ſorgt con

ſtitutive oder executive Gewalt. Con

ſtitutive Gewalt liegt daher als ein

Theil der höchſten Staatsgewalt

keineswegs in der Grundgewalt des

Volks (§ 2 14. f.)

§. 236. --

Die höchſte Gewalt hat mehrere unterge

ordnet, allgemeine Gegenſtände der Beſorgung

vor ſich, nach welchen ſie in einzelne Befug
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–

niſſe abgeſondert wird, die man Hoheits

oder Majeſtätsrechte nennt.

§. 237.

Die Gegenſtände dieſer einzelnen Hoheits

rechte gehören nicht ſelten vor die anordnende

ſowohl als vor die ausübende Gewalt. Daher

läßt ſich auch die Gränzlinie nicht anders als

durch poſitive Vorſchrift (und vielleicht dadurch

nicht einmal für alle Fälle genugthuend!) be

ſtimmen, welche Hoheitsrechte dieſem oder je

nem Theil der höchſten Gewalt, wann ſie

wirklich getrennt ſind, angehören ſollen.

§ 238.

- Unläugbar iſt es eines der nothwendigen

Mittel zum Zweck des Staates, die Hand

lungen des Bürgers in Uebereinſtimmung mit

demſelben zu ſezen. Das Recht die Handlun

gen der Bürger nach dem Zweck des Staates

durch bekanntgemachte Regeln ihrer Verhält

niſſe zu beſtimmen, oder die geſezgebende

Gewalt iſt ein Theil jener höchſten Gewalt.

- § 239.

Der allgemeine Wille hat ſich das allge

meinſte Geſez des Staates, das den Zweck

deſſelben enthält gegeben. Indem er den Zweck

- --- =------

------------ –=--------------

-

2“ - - - --
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anerkannt hat, hat er auch die Mittel zu dem

ſelben zugeſtanden. -

- § 24o. -

Daher iſt das Recht Geſeze zu geben, wenn

nicht poſitive Verfaſſung etwas Anderes hierü

ber beſtimmt, demjenigen übertragen, dem der

ganze Umfang von Mitteln zum Zweck des

Staates in der höchſten Gewalt anvertraut iſt.

§ 241.

Der Maasſtaab des Geſezgebers kann in

dieſem Falle kein anderer ſeyn als dieſer: den

Staatsbürgern ſolche Geſeze zu geben, von

welchen er vernünftiger Weiſe anzunehmen be

fugt iſt, daß ſich die Bürger ſolche ſelbſt auf

legen können, oder welche in dem Zweck des

Staates liegen, -

§. 242. :

Der Zweck poſitiver Geſeze iſt Schuz der

vernünftigen Selbſtändigkeit. Aller durch öf

fentliches näher beſtimmtes Recht; Hinweg

räumung öffentlicher Hinderniſſe allgemeiner

Sittlichkeit durch das Verbot ſolcher Hand

lungen, wann ſie auch gleich dem Naturrecht

nicht zuwiederlaufen, und Beförderung des

allgemeinen Wohls im Ganzen,
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'- - § 243. - - -

Solchen Geſezen kann ſich die Vernunft

eines Jeden unterwerfen; ſie wird dazu ge

nöthiget , weil ſie die Vernunftmäſſigkeit der

beyden erſten Zwecke an ſich einſieht; (§ 183.

186. 192.) und weil, indem ſie Geſeze zum

ſittlich möglichen allgemeinen Wohl als der

Vernunft angemeſſen anerkennt, ſie das Ur

theil über die Beziehung der einzelnen Hand

lungen und Verhältniſſe auf das Wohl des

Ganzen demjenigen vernünftigerweiſe überlaſ

ſen muß, der daſſelbe zu überſehen im Stande

iſt, - -

§ 244.

Nur Handlungen können von dem Geſez

geber beſtimmt werden, und zwar Handlungen

im rechtlichen Sinne (§. 24.) als äuſſere Er-

ſcheinungen des Willens, niemals Geſinnungen

oder Ueberzeugungen. (H. 104.)

- - § 245. -

Aber eine jede Handlung, welche auf öffent

liche Gerechtigkeit oder auf das ſittlich mögliche

Wohl des Ganzen unmittelbar bezogen werden

kann, iſt ein Gegenſtand poſitiver Geſezgebung,

--

.
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, S. 246. - x

Die Frage: wie weit der Geſezgeber von

dem Naturrecht abweichen könne? kann nur

mit Unterſcheidung beantwortet werden.

§ 247.

Er iſt der Stellvertreter des vernünftigen

allgemeinen Willens, welchem die Vernunft

das unnachlasbare Geſez auflegt, in keinem

Verhältnis die vernünftige Selbſtthätigkeit,

die moraliſche Freyheit und die Unabhängig

keit jedes Menſchen von Behandlung ſeiner als

bloſſen Mittels zu beliebigen Zwecken Anderer

- zu zerſtören. (§. 202.) -

- § 248. -

Dieſem Zweck entſpricht das natürliche

Geſez der Gerechtigkeit und das öffentliche

Recht des Staates. Aber dieſes beſtimmt auch

näher , wo in Colliſionsfällen zwiſchen dem

Wohl des Ganzen und dem des Einzelnen die

uneigennüzige Aufopferung des Leztern, aber

nicht zu blos beliebigen Zwecken gefordert

werden könne. (S. 47. 51. 23.1.)

- S. 249.

- Im hypothetiſchen Naturrechte kann der

Geſtzgeber dasjenige, was aus den Begriffen

- - -
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einzelner Rechtsverhältniſſe weſentlich fliest,

nicht aufheben, wohl aber die Vorausſezung

dieſes oder jenes Rechtsverhältniſſes unmöglich

machen. - -

§. 25o. -

Er kann Zuſäze zur Beſtimmung dieſer

Rechtsverhältniſſe hinzufügen, welche nicht in

dem Begriffe derſelben liegen. Ja er kann

die Zahl derjenigen Verhältniſſe, welche dem

öffentlichen Zwangsrecht unterworfen ſeyn ſol

len, vermehren.

§. 25 I. . . . . . .

Seine Geſeze können öffentliche Verfaſſung

des Ganzen, (ſoweit dieſelbe nicht durch Fun

damentalgeſeze bereits beſtimmt iſt:) und kön

nen Verhältniſſe Einzelner gegen den Einzelnen

zum Gegenſtand haben und nach dieſem Ob

ject Staats- oder Privatrechtsgeſeze

ſeyn. -

- § 252.

In Abſicht auf ihre Wirkung ſind bürger

liche Geſeze gebietend, (leges conſtitutivae)

verbietend, (prohibitivae) geſtattend (per

miffivae.) --- . . .

§ 253.
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§ 253.

Der vernünftige Wille des Geſezgebers,

daß etwas Recht ſeyn ſolle, muß erklärt wer

den. Wird dieſe Willenserklärung ausdrück

lich bekannt gemacht, ſo heißt dieſe Handlung

Promulgation des Geſezes.

- - § 254.

Ob aber auch im allgemeinen Staatsrechte

an ſich ein Gewohnheitsrecht, d. h. eine

ſtillſchweigende Willenserklärung des Geſez

gebers, daß Etwas Recht ſeyn ſolle als ver

bindend gedacht werden könne, ohne eine vor

aus geſchehene Erklärung des Geſezgebers,

woran man ſeine ſtillſchweigende Genehmigung

eines Gewohnheitsrechts zu erkennen habe,

anzunehmen? iſt eine nicht zu übergehende

Frage.
-

§ 255.

Verfügungen des Geſezgebers durch Hand- -

lungen, welche unmittelbar den Ausdruck ſei.

nes intentirten Willens ſelbſt enthielten, wür

den zu der ausdrücklichen Willenserklärung des

Geſezgebers durch Worten gleiche Handlungen

gehören; vorausgeſezt, daß ſolche Verfügun

gen geſchickt wären, die feſtgeſezte Gältigie

- G - -
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dieſer Regel nicht nur in den vorgekommenen

Fällen, ſondern für immer auszudrücken.

(§. 132.)

§. 256. -

Eine ſtillſchweigende Willenserklärung des

Geſezgebers, daß Etwas Recht ſeyn ſolle,

könnte nur dann angenommen werden, wenn

derſelbe Handlungen vorgenommen hätte,

welche entweder die Abſicht, eine geſezliche

Regel gelten zu laſſen, oder einen Vernunft

widerſpruch enthielten. -

- § 257. -

Zu einem ſolchen ſtillſchweigend gegebenen

Geſez oder Gewohnheitsrecht würden alſo

1) zuerſt Handlungen Anderer erfordert, welche

2) zu verſchiedenen Zeiten wiederholt, 3) gleich

förmig in der Richtung nach einer als gültig

vorausgeſezten Regel geſchehen, 4) in dieſer

Beziehung jedesmal dem Geſezgeber bekannt,

5) von dieſem als rechtmäſig zugelaſſen wor

den, und 6) unter allen dieſen Beſtimmungen

zur öffentlichen Wiſſenſchaft da, wo die Regel

gelten ſoll, gekommen wären.

§. 258. -

Unter dieſen Vorausſezungen iſt eine ſtille
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ſchweigende Willenserklärung des Geſezgebers

oder ein Gewohnheitsrecht denkbar. Iſt die

ſelbe wirklich ſo geſchehen, ſo iſt ſie wie je

des Geſez verbindend. Auch als neueres ſtill

ſchweigend gegebenes Geſez hebt die Gewohn

heit das ältere ausdrücklich feſtgeſezte Recht

(ius ſcriptum) auf, wenn gezeigt werden kann,

daß der entgegengeſezte Wille des Geſezgebers

vorausgeſezt, und dieſe Vorausſezung von ihm

zugegeben worden ſey.

§ 259.

Jede poſitive Geſezgebung iſt der unvoll.

*kommenheit unterworfen, bey Verordnungen

in's Ganze für einzelne Fälle öfters zu allge

mein, für mehrere Fälle durch Beſtimmung

eines einzelnen zu ſpeciell, und dadurch für

die Anwendung zweifelhaft zu werden. Oef

ters kommt noch Dunkelheit anderer Art hinzu.

«- §. 26o.

In allen dieſen Fällen iſt Verdeutlichung

des im Geſez dunkel ausgedrückten Zwecks,

Interpretation, nothwendig.
A §. 261.

Geſchieht ſie vom Geſezgeber ſelbſt, ſo

iſt ſie authentiſch, und zwar entweder

G 2
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ausdrücklich, oder uſuell, durch ſtillſchwel

gende Genehmigung einer herkömmlichen Deus

tung ſeines Willens. (H. 257.)

§. 262.

Die Interpretation kann auch von einem

Dritten aus Gründen und nach Regeln der

Kunſt geſchehen; dann iſt ſie doctrinell.

Selbſt als Hülfsmittel der authentiſchen In

terpretation kann ihr Gebrauch im Staate

nothwendig werden.

§. 263.

Zuerſt beſchäftiget ſich die doctrinelle

Interpretation mit der Aechtheit der Ge

ſezesurkunde im Ganzen ſowohl als in einzel

nen Theilen, oder mit Prüfung der äuſſeren

Beſchaffenheit des Geſezes und dann iſt ſi

critiſch.

§. 264.

Oder ſie iſt Erörterung des Innhalts der

Geſeze, Exegeſe.

§. 265.

Beſchäftiget ſich dieſe zunächſt mit dem

Wortausdruck des Geſezes, ſo iſt ſie gram

- matiſch – zunächſt mit dem Zweck des Ges

ſezes ſo iſt ſie logiſch,

„“

-
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§ 266.

Der Grundſaz dieſer Interpretation iſt,

das Geſez ſo auszulegen, daß es keinen Wic

derſpruch gegen ſeinen vernünftigen Zweck ent

halte. Ein Mittel für dieſelbe iſt Erforſchung

der inneren und äuſſeren Veranlaſſungen zur

Entſtehung des Geſezes. -

- §. 267.

Iſt nach dieſer Unterſuchung der Zweck des

Geſezes eingeſchränkter, als der Wortausdruck

ihn enthält, ſo muß die Erklärung reſtric

tiv ſeyn. Iſt der Zweck des Geſezes allge

meiner, als die Worte ihn angeben, ſo wird

die Erklärung extenſiv oder analogiſch.

Iſt eine Dunkelheit anderer Art erläutert, ſo

iſt die Interpretation blos erklärend.

§. 268.

Die höchſte Gewalt hat nicht nur das

Recht, Geſeze zu geben, ſondern ihr ſteht auch

die vereinigte Gewalt Aller zu Gebot um den

Geſezen Nachdruck zu verſchaffen; ſie hat das

Vollſtreckungsrecht (poteſtas execu

toria). - --

§. 269.

Der Staat hat die Sicherſtellung deſ
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Nechte des Einzelnen übernommen und gibt

denſelben durch zweckmäſige Anſtalten höhere

Sicherheit. Dazu iſt die richterliche Ge

walt ein Mittel, welche ein Ausfluß der

höchſten Gewalt und das Recht iſt Streitig

keiten über Rechte nach den Geſezen zu prü

fen und zu entſcheiden.

§ 27o. -

Die höchſte Gewalt hat das Recht, dieſen

Theil ihrer Befugniſſe durch beſonders geord

nete Anſtalten auszuüben, und das Verhältniß

der ſtreitenden Theile während des Rechtsſtreits

zu beſtimmen. Dieſes iſt ein Gegenſtand des

Privatrechts; die Anordnung der Gerichts

oder Juſtizverfaſſung (res iudiciaria)

betrift die öffentliche Verfaſſung im Ganzen.

- - § 27I. -

Die höchſte Gewalt hat nicht nur das

Recht, die richterlichen Entſcheidungen über

das Mein und Dein, ſoferne von Erhal

tung oder Erſaz deſſelben die Frage iſt durch

öffentlichen Zwang zum Vollzug zu bringen.

Sie kann auch auf diejenigen Fälle, wo un

mittelbar das öffentliche Wohl allein oder zu
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gleich mit den Rechten des Einzelnen verlezt

wird, den Gebrauch ihrer Macht ausdehnen.

§. 272.

Sie hat das Recht, Störungen der öffent

lichen Freyheit (S. 195.) und des der Sitt

lichkeit angemeſſenen allgemeinen Wohls auf

eine mit der ſittlichen Freyheit des Bürgers

vereinbare Weiſe ſo viel möglich zu verhindern.

§. 273. - -

Wo bloſſe Verbote nicht hinreichen, ſolche

dffentlich ſchädliche Uebertretungen zu verhin

dern, da iſt die Geſellſchaft des Staates und

die höchſte Gewalt, die ihre Rechte vertritt im

Falle der Vertheidigung gegen ſolche ihr wirk

lich zugefügt werdende Uebel. (§ 110. 165.) -

§ 274. –

. Sind es Uebel, welche die öffentliche Si-

cherheit, dieſe erſte Bedingung ſelbſt der ſinn-

lichen Eriſtenz eines Staates zerſtören und

von bleibenden nicht wiederherzuſtellenden Fol

gen für das Ganze ſind, ſo hat die Geſellſchaft

des Staates, ſo wie jeder Einzelne das Recht,

jeden wirklich bevorſtehenden Angriff auf ihre

Freyheit durch den Gebrauch beſtändig berei

-

- - - - - - - - - - - ------- *** -

------- * * * - -
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ter Vertheidigungsmittel ſolche Verlezungen

ſoviel möglich von ſich abzuwenden.

§. 275.
W

Sind es aber Verlezungen, welche nicht

unmittelbar die öffentliche Sicherheit zerſtören;

oder ſind es auch ſolche, die aber gleichwohl

durch beſtändig wirkſame Vertheidigungsan

ſtalten dennoch nicht abgehalten werden kön

nen, ſo iſt in beyden Fällen die Frage ſehr

wichtig wozu nun der Staat befugt ſey?

§. 276.

Der Geſezgeber betrachtet auch hier den

Menſchen, wie er iſt, und führt ihn ſo viel

möglich dahin, was er ſeyn ſoll.

§ 277.

Der Menſch bedarf öfters neben den ſitt

lichen Beweggründen auch ſinnlicher Triebfe

dern zu ſeinen Unterlaſſungs- und Begehungs

handlungen. So wie die vorauszuſehende Folge

des rechtmäſigen Zwangs bey vielen die Stüze

des Rechts iſt, ſo kann auch hier ein voraus

zuſehendes Uebel als geſezliche Folge einer Ver

lezung des öffentlichen Wohls von ſolchen Ver

gehungen abhalten. - - - - - - - - -

.
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-

$ 28,

Hier iſt ſchon die Wahl zwiſchen mehreren

Uebeln nothwendig. (§. 47. f) Aber auch

hier iſt ſchon der allgemeine Wille vernünftiger

weiſe genöthiget, ſolche Mittel als gültig an

zuerkennen, welche, als geringere Uebel die

Summe des moraliſchen und phyſiſchen Uebels

in der Geſchaft vermindern.

§. 279.

Die Geſellſchaft im Ganzen hat ein Recht

auf die ungeſtörte Erhaltung des der Sitt

lichkeit angemeſſenen allgemeinen Wohls. So

wie jeder Einzelne durch Verlezung eines Rechts

des Andern die Folge des gerechten Zwangs

ſich zuzieht; ſo kann auch die Geſellſchaft ge

gen ihre Glieder, welche die öffentliche Ord

nung ſtören, Zwang gebrauchen, vorausgeſezt

daß dieſer Zwang einen Zweck haben könne.

§ 280.

Bey dem Einzelnen, welcher beleidiget

worden, iſt der Zweck des Zwanges Wieder

herſtellung ſeiner Freyheit durch Zurückgabe

oder Vergütung des entzogenen Gutes. Iſt

aber die öffentliche Ordnung bereits verlezt

V

N

-–---------- - - - - - - - -
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worden, ſo iſt wenigſtens die Wiederaufhebung

des geſchehenen Uebels unmöglich.

§. 28I.

Aber der Zwang iſt auch rechtmäſs nicht

nur zur Zurückgabe des entzogenen Gutes,

ſondern auch zur Vergütung. Dieſe iſt mög

lich, ſobald irgend ein Object gegeben werden

kann, welches das durch die Uebertretung ge

ſchehene Uebel zwar nicht aufheben, aber in

ſoferne es zu Beförderung des allgemeinen

Wohls tauglich iſt, ein Gegenſtand der Ge

nugthuung für die beleidigte Geſellſchaft wer

den kann.

§. 282.

Für den Zweck des Staates iſt es förder

lich, wenn für Menſchen, welche die Achtung

für's Geſez von Vergehungen nicht abhalten

kann ein durch Sinnlichkeit verſtärktes öffent

liches Abhaltungsmittel aufgeſtellt, und dadurch

zugleich als Gegenſtand der Genugthuung er

kannt wird, welche von dem Uebertreter der

öffentlichen Ordnung gefordert werden kann.

- § 283.

Strafe oder eine ſinnlich-nachtheilige

geſtzliche Folge der Uebertretung poſitiver Ge

*
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ſeze iſt ein ſolches Mittel von Verbrechen ab

zuhalten, und als ſolches ein Gegenſtand der

rechtmäſigen Genugtuung für die beleidigten

Rechte des Staates.

- § 284.

Durch die Zweckmäſigkeit dieſes einzig

übrig bleibenden Abhaltungsmittels (§. 275.)

wird alſo zugleich der Gegenſtand der recht

mäſigen Genugthuung beſtimmt, die der Staat

- -

fordern kann. ,

S. 285.

Hierbey wird aber nothwendig vorausge

ſezt, daß die Strafe, als Mittel von Ver

gehungen abzuhalten unter die vorgeſchriebenen

Beweggründe der geſelligen Handlungen für

die Freyheit Aller durch die bürgerliche Geſez

gebung verſezt werde; und daß ſie, um voll

zogen zu werden, für den wirklichen Ueber

treter des Geſezes ſchon zuvor als öffentliches

Abhaltungsmittel exiſtirt habe.

§. 286. **

-

d. h. auf Erſcheinungen des Willens das Geſe

zu übertreten, welche in die angefangene oder

Aber auch nur auffreywillige Handlungen

-

“----------- - - -----------
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-

vollendete That übergegangen ſind, kann die

Strafe angewandt werden.

§ 287.

Ein ſolches Geſez, ſich zur einzig mög

lichen Genugthuung für die beleidigten Rechte

der Staatsgeſellſchaft der Aufopferung eines

ſinnlichen Gutes zu unterwerfen, welche die

Erhaltung des Ganzen unter Menſchen, wie

ſie ſind, ſogar nothwendig macht, kann der

Geſezgeber Allen auferlegen.

§. 288.

Der Grund des Strafrechts kann nicht

- Vertheidigung gegen bevorſtehende Verlezungen

ſeines Zweckes ſeyn. Denn wenn die Strafe

Folge einer geſchehenen Verlezung ſeyn ſoll,

ſo fällt ſie gegen dieſe als nicht mehr bevor

ſtehend, hinweg.

§ 289.

Genugthuung für die verlezten Rechte

des Staates durch Vollziehung eines Uebels

an dem Verbrecher zur Abhaltung Aller von

künftigen Vergehungen iſt vielmehr der ein

zige Grund des Strafrechts. Dieſe

Abhaltung aber von künftigen Vergehungen,
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ſoweit dieſelbe möglich erreicht werden kann

iſt der Zweck der Strafe.

§. 290.

Strafen ſezen Geſeze voraus, durch welche

der Geſezgeber, um Vergehungen zu verhindern

feſtſezt, wann und wie der Staat für Verle

zungen des allgemeinen Wohls Genugthuung

nehmen werde. Er kann bloſſe Verlezungen

des allgemeinen Wohls im Ganzen, er kann

aber auch Verlezungen Einzelner welche zu

gleich unmittelbare Verlezungen des Ganzen

ſind, zum Gegenſtand ſeiner Strafgeſezema

chen. Jede uebertretung eines Strafgeſezes

heißt ſodann ein Verbrechen (deličtum).

§. 291. e -

Strafen müſſen um ihres Zweckes nicht zu

verfehlen, vollſtreckt und dazu müſſen Anord

nungen getroffen werden. Das Recht der

höchſten Gewalt Strafgeſeze zu geben, die Art

ihrer Anwendung zu beſtimmen und dieſelbe

zu vollſtrecken, oder das Recht der geſammten

Mittel zum Zweck der Strafen heißt die Cri

minalgewalt a).

a) Der Inbegriff von wirklichen Anordnungen eines Staas

tes gegen Verbrechen heißt ſein Crim in slweſen,
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- - § 292. -

Die Strafe iſt Aufopferung eines ſinnlichen

Gutes des Einzelnen für die Erhaltung des

Ganzen (§ 241) als geſezliche Folge für die

beleidigten Rechte des Staates. (§ 289.) So

weit nun Strafen als Abhaltungsmittel gerin

geres Uebel und nothwendig für die Erhaltung

des Staates ſind, ſoweit iſt jede Aufopferung,

alſo ſelbſt des Lebens, rechtmäſſig die der

Staat von einem Verbrecher fordert, für wel.

chen dieſe nemliche Aufopferung ſelbſt zuvor

geſezlicher Abhaltungsgrund ſeyn ſollte a).

a) Beccaria dei delitti e delle poene. Neap. 1768.

Vergl. Sonnenfels Grundſäze der Polizey - Hand

lung- und Finanzwiſſenſchaft I. Th.

ueber die Abſchaffung der Tortur. Wien, 1775.

- § 293.

Wer das Recht hat zu ſtrafen, muß auch

die Mittel haben. Iſt nun aber die peinli

che Frage (Tortur) d. h. Gebrauch kör

perlicher Schmerzen bringender Gewalt zu

Unterſuchung der Wahrheit, ein ſolches recht

- mäſiges Mittel?

- §. 294. .

Die Strafe ſoll gerecht ſeyn, d. h. ſie ſoll
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auf die paſſendſte Anwendbarkeit des Geſezes

auf den vorliegenden Fall ſich gründen. Hier

hat der Staat, um ſelbſt gerecht gegen den

Verbrecher zu ſeyn, die Pflicht und das Recht

Wahrheit d. h. die genaueſte Angabe der das

Verbrechen begleitenden Umſtände, von ihm

zu fordern.

§ 295. -

Dis ſezt aber voraus, daß derſelbe das

Verbrechen erwieſenermaſſen begangen habe,

alſo beſtimmt das Subject ſey, von welchem

Wahrheit gefordert werden könne (§ 115. 165).

Aber ohne dieſe Vorausſezung Wahrheit zu

fordern und einem nicht erwieſenen Verbrecher

ein Uebel zufügen, das ihm, wenn er unſchul

dig wäre nicht mehr vergütet werden könnte,

würde Ungerechtigkeit ſeyn.

§ 296.

Dagegen iſt die Tortur gegen denjenigen

nicht ungerecht, gegen welchen der Staat durch

ſeine begangene That ein Recht auf nähere

Angabe der Wahrheit über die beyden Fragen

hat: wie das Verbrechen begangen worden?

wer die Mitgenoſſen deſſelben geweſen ſeyen? a)

*) und in der Ausübung wird die peinliche Frage auch
- *
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dann nicht zur ungerechtigkeit werden, wenn ſie durch

keine betäubende Gewalt geſchieht, und wenn dabey in

die Fragen keine Antworten gelegt werden, die der

Inquiſit im Augenblick des Schmerzens unüberlegt er

greifen könnte.

§ 297.

So wie der Staat Unterlaſſungshandlungen

durch Strafen befördern kann, ſo iſt er auch

befugt, die Triebfeder der Belohnung zu ge

brauchen, um Begehungshandlungen zu ver

anlaſſen.

§. 298.

Was nun der Buchſtabe des Geſezes im

bloſſen Syſtem der Rechte des Einzelnen gegen

den Einzelnen, und des Ganzen gegen Einzel

ne, beſonders gegen Verbrecher ausſpricht,

das iſt ſtrenges Recht (ius ſtričtum).

- §. 299.

Aber vernunftwiedrig iſt es gleichfalls nicht,

daß der poſitive Geſezgeber die Ausübung des

ſtrengen Rechts ſelbſt ſo beſtimme, daß ſie ſo

wenig als möglich mit der Pflicht ſtreiter die

dem Rechthabenden zugleich neben ſeinem Recht

obliegt a). :

a) Vergl, Schaumanns Naturrecht §. I4I. I55.

§ 3oo. -

So kann die Geſezgebung ſelbſtº“
- f
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des öffentlichen Zwangsrechts dadurch mildern,

daß ſie die Art der Anwendung des Geſezes durch

Ausübung der Rechte in Hinſicht auf die Er

eignis einzelner Fälle näher beſtimmt; die

Bedingungen, unter welchen Rechte in aller

Strenge Statt finden ſollen, näher feſtſezt; die

Fälle der Ausnahmen vom ſtrengen Recht

unter höhere Regeln bringt, und ſelbſt dieſe

wiederum einander bedingungsweiſe Unter

ordnet. -

§. 3o1.

Ja es kann ſogar in Verhältniſſen Einzel

ner gegen Einzelne nicht Alles nach bloſſem

ſtrengen Recht entſchieden werden, weil ſelbſt

die Geſezgebung durch Verordnungen a priori

nicht ins Innerſte des Zuſammenhangs ein

zelner wirklichen Verhältniſſe eindringen kann.

Hier, wo nun Jeder ein Recht behauptet,

und Keiner im ſtrengſten Verſtande allein Un

recht hat, kann keine beſtimmte Regel der

Ausgleichung feſtgeſezt werden als nach ge

nauer Abwägung aller Umſtände zu entſchei

den. Und was iſt dis anders, als vom Ge

ſichtspunct der Pflicht ausgehen die jeder

Rechthabende zugleich hat?

H

- - - - - --



14.

§ 302. -

Noch mehr aber wird dieſes Ermeſſen der

einzelnen Umſtände bey Beurtheilung rechtlicher

Thatſachen da nothwendig, wo Rechte des

Ganzen gegen Verbrecher eintreten,

§ 303.

Die Strafe gründet ſich auf Imputation,

(§ 286.) und ſezt die ſorgfältigſte Beurtheilung

des Grades der Moralität bey jedem Verbre

chen voraus. Hier geht wiederum die Pflicht

dem Rechte voran, und begründet daſſelbe,

nach Regeln der Jmputativität die Verbrechen

zu beſtrafen. -

§ 304.

Daher mus der Geſezgeber, um gerecht zu

bleiben, die Strafen nach dem Maas des Bos

heit vermehren, vermindern, und dem Richter,

der die Genugthuung für das Ganze im ein

zelnen Falle nach dem Geſez beſtimmt, die

Pflicht der Erwägung der einzelnſten factiſchen

Beſtimmung jedes Verbrechens auflegen.

§ 305.

-- In allen dieſen Fällen tritt Billigkeit

tin oder Beſtimmung des öffentlichen Rechts



II5

nach dem Geſichtspunct der Pflicht des Recht

habenden. - h

§ 306.

Iſt ſie in geſezlichen Regeln in's Syſtem

der bürgerlichen Rechte und Pflichten verwebt,

ſo iſt ſie geſezliche Billigkeit, und iſt ſo,

- dann die beſtimmte Richtſchnur des Verhaltens

für denjenigen, der im Namen des Innhabers

der höchſten Gewalt rechtliche Thatſachen zu

beurtheilen hat Richter in Civil- oder peinli

chen Fällen iſt.

* § 307. - -

Iſt ſie dem eigenen Urtheil des Leztern über

laſſen, ſo iſt ſie richterliche Billigkeit.

. . § 308.

Dieſe kann nur da entſcheidend ſeyn, wo

in Civilfällen die Gränzlinie des ſtrengen

Zwangsrechts nicht mehr beſtimmbar iſt, (S.

3o1.) (arbitrium iudicis ex aequo et bono)

in peinlichen Fällen, um den a priori nicht zu

beſtimmenden Grad der Moralität des Verbre

chens in den einzelnſten Beſtimmungen deſſels

ben zu prüfen, und beſonders dann, wenn die

Frage: wie geſtraft werden ſoll? dem Er,

meſſen des Richters überlaſſen iſt. a). -

- H 2 -
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a) Ernſt Ferd. Klein über die Billigkeit bey Entſcheidung

der Rechtsfälle in ſ. Annalen der Geſezgebung und -

Rechtsgelehrſamkeit in den preuſſiſchen Staaten I. The

S. 457.

- § 309.

Der höchſten Gewalt liegt die fortdaurende

Sorge für die Zweckmäſigkeit der Geſeze ob.

Sie kann daher auch von den allgemeingefaßten

Regeln der Geſezgebung nach dem eingeſchränk

ten Zweck des Geſezes Ausnahmen machen.

§ 310.

Sie kann dis in peinlichen Fällen durch die

Erklärung, daß ſie ein Strafgeſez als zu ſtren

ge auf ein vorliegendes Verbrechen nicht für

anwendbar halte, wann gleich der beſtimmte

Wortausdruck des Geſezes den Richter dazu
verbände durch Begnadigung a). V

a) Vergl. dagegen Feder über das Recht zu begnadigen

- als Anhang zu Wedekind über das Intereſſe des

Natur und allgemeinen Staatsrecht. (oben s. 81 N. a.)

§. 31 I. :

Auch in bürgerlichen Verhältniſſen kann ſie

ſie zum allgemeinen Wohl in beſondern

Fällen Ausnahmen von der Regel des Geſezes

feſtſezen. Eine bleibende Ausnahme vom gemei

nen Recht für gewiſſe Gattungen ausgenoms

* -
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mener Subjecte (ius ſingulare); eine Ausnah

me vom gemeinen Recht von einer gewiſſen

Fortdauer für einzelne Subjecte (privilegium)

und endlich eine Ausnahme vom Geſez für den

einzelnen Fall (diſpenſatio) ſind Beyſpiele ſol

cher Verfügungen.

§ 312

Die höchſte Gewalt hat das Recht, jede

Gefahr vom Staate ſoviel möglich abzuwenden.

Daher mus ſie auch das Recht haben, Einſicht

von allen Verhältniſſen im Staate zu nehmen,

welche an ſich ſchon ihrer Natur nach oder im

beſonders eintretenden Fall für das Wohl des

Staates gefährlich ſeyn können (ius ſupremae -

inſpečtionis). : -

.. § 313. -

Sie hat das Recht zu fordern, daß kein

Verhältnis Einzelner und keine Geſellſchaft im

Staate dem Zweck des Staates zuwiederlau

fe, daß der Zweck jeder beſondern Geſellſchaft

im Staate dem allgemeinſten Zweck des Staa

tes untergeordnet bleibe.

§ 314.

Eben dieſer Grundſaz beſtimmt auch das

Verhältnis der Kirche zum Staate,
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-

§. 315. - --

Religion an ſich betrachtet iſt jede Sum

me von Säzen über das Daſeyn Gottes und

das Verhältnis des Menſchen zu demſelben.

Subjectiv betrachtet iſt ſie die Vorſtellungsart

jedes Einzelnen über Erkenntnis und Vereh

rung Gottes. -

- " - §. 3 16.

- Der Zweck jeder Religion iſt, wenn ſie

dieſen Namen verdienen ſoll Mittel zur ſitt

lichen Veredlung des Menſchen zu ſeyn. Als

ſolches iſt ſie einzig dem freyen Vernunftge

brauch jedes Einzelnen überlaſſen. (§ 105.).

In dieſem unbedingten Rechte der Menſchheit

liegt das Recht der unabhängigen Selbſtbe

ſtimmung ſeiner religiöſen Ueberzeugungen, der

Gewiſſensfreyheit.

. §. 317.

In dieſer Beziehung iſt die Religion ein

zig die Sache jedes Einzelnen. Aber ſie kann

auch- zur gemeinſchaftlichen Angelegenheit

Mehrerer unter ſich werden, die Gottheit den

Bedürfniſſen ihres Verſtandes und Herzens

gemäs auf eine mehr oder weniger verſinnlichte

Weiſe gemeinſchaftlich zu verehren. - -

-

–--------–-T “-"--
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§ 318. -

Soll nach dieſem freyen Entſchluß Mehre

rer eine äuſſere Gottesverehrung gemeinſchaft

lich unter ihnen ſeyn, ſo iſt eine übereinſtim

mende Form dieſer Gottesverehrung nothwen

dig; und ſoll dieſe Form übereinſtimmend

ſeyn, ſo müſſen auch durch das gemeinſchaft

liche Urtheil Aller die Religionsgrundſäze an

erkannt ſeyn, nach welchen dieſe Form be

ſtimmt iſt.

§ 319.

Eine Geſellſchaft mehrerer Menſchen z

gemeinſchaftlicher äuſſerer Gottesverehrung

nach einer übereinſtimmenden Form heist eine

Kirche.

- § 32o.

Dieſer Zweck der Geſellſchaft iſt das ge

meinſchaftliche Geſez, das ſich dieſelbe auflegt.

Jhn zu erreichen mus ihr auch das Recht der

Mittel zuſtehen. Der Innbegriff von Rechten

der Kirche zu Erhaltung und Beförderung

ihres Zwecks heißt die Geſellſchafts- oder

Collegialgewalt der Kirche (poteſtas

eccleſiaſtica).
" . . . >
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§ 321.

In dieſer Collegialgewalt der Kirche liegt

die Befugnis, den gemeinſchaftlich anerkannten

Religionsgrundſäzen gemäß die Form der ein

zelnen kirchlichen Religionshandlungen zu be

ſtimmen (ius liturgicum).

§. 322. -

Der Geiſt jeder vernünftigen Gottesvereh

rung beſteht nicht im Gebrauch der Formen ,

ſondern in der ſteten Vergegenwärtigung der

Religionslehren ſelbſt zum Behufihrer ſittlichen

Anwendung. -

T § 323. - - - -

Dis zu befördern kann die Kirche mit ein

zelnen Mitgliedern den Vertrag ſchlieſſen, daß

dieſelbe das Geſchäfte des Lehrvortrags der

Religionsgrundſäze übernehmen, welche das

gemeinſchaftliche Urtheil als die Grundla

ge der äuſſeren Gottesverehrung ans

erkannt hat. - " . .

1. - § 324.

Dieſer Innbegriff von Religionsgrundſä

zen, welche die Grundlage der gemeinſchaft

lichen Gottesverehrung ausmachen, iſt das

Symbol der Kirche. - - ---
-
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– ––––– – ––

§. 325. : .

Dem Lehrer in der Kirche iſt es überlaſ,

ſen, die einzelnen Theile des Lehrbegrifs auf

die ihm angemeſſen ſcheinende Art zu erläutern,

Aber ſolange das gemeinſchaftliche Urtheil Al

ler die Grundlage dieſes Lehrbegrifs nicht auf

gehoben hat, ſo lange bricht der Lehrer, der

dagegen lehrt, den Vertrag, wodurch er das

Geſchäfte dieſes Lehrvortrags übernommen hat.

. . § 326. - - - - -

Die Geſellſchaft der Kirche iſt an ſich eine glei

che Geſellſchaft, deren Entſtehung und Fortdauer

vom freyen Willen Aller weſentlich abhängt,

weil ſie Folge der veränderlichen, keiner Ober

herrſchaft unterworfenen, Ueberzeugung iſt. -

§ 327. -

Die geſellſchaftlichen Handlungen müſſen

nach dem Zweck der Geſellſchaft beſtimmt wer

den. Von der Geſellſchaft der Kirche hängt

es ab, wem ſie das Recht dieſelbe zu beſtim

men oder die Ausübung der Kirchengewalt

übertragen will.

- §. 328.

Der weltliche Regent hat als ſolcher in

dieſer Geſellſchaft zur Gottesverehrung kei
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nen Vorzug. Aber als Stellvertreter der höchſten

Gewalt hat er, er ſey Mitglied einer Kirche

oder nicht, das Recht zu hindern, daß dieſe

Geſellſchaft dem Zweck des Staates nicht nach

theilig werde (ius maieſtaticum circa Sacra.)

§. 329.

: Er hat das Recht, einer Kirche, deren

Grundſäze dem Zweck des Staates, des der

Sittlichkeit angemeſſenen allgemeinen Wohls

widerſprechen, die Eriſtenz als Geſellſchaft

zu verſagen, ohne den Glauben des Einzelnen

an dieſe Säze vor ſeine Gewalt zu ziehen.

- § 33o.

Er hat das Recht, eine kirchliche Geſell

ſchaft, wenn ſie mit dem Zweck des Staates

nicht im Widerſpruch ſteht, nicht nur aufzu

nehmen, ſondern auch derſelben, wenn ſie

dieſem vorzüglich entſpricht vorzügliche Rechte

vor anderen Kirchen im Staate einzuräumen.

- §. 33 I. -

- Hat die Kirche das Recht einer ſolchen ge

ſellſchaftlichen Gottesverehrung, daß dieſe Ge

ſellſchaft auch als öffentliche Geſtalt im Staate

aufgeſtellt iſt, ſo hat ſie öffentliche Reli

gionsübung (exercitium religionis publi
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cum). Iſt ſie blos geſtattete Anſtalt Einzelner

zu gemeinſchaftlicher Gottesverehrung unter

ſich, ſo hat ſie Privatreligionsübung

(exercitium religionis privatum).

§. 332.

Das Recht der höchſten Gewalt, die Zu

läſigkeit einer kirchlichen Religion und die Art

ihrer Ausübung zu beſtimmen, iſt das ius

reformandi.

- §. 333.

Sobald die Kirche genehmigte Anſtalt im

Staate iſt, ſo hat ſie Theil an dem öffentli

chen Recht und eine Anſprache auf den Schu

des Staates, welcher die Pflicht und das Recht

dieſes Schuzes (advocatia eccleſiaſtica) auf

Seiten der höchſten Gewalt entſpricht.

& §. 334.

Auch über die bereits beſtehende kirchliche

Geſellſchaften im Staate hat die höchſte Ge

walt das Recht zu wachen, (§ 312) daß dieſelbe be

ſtändig im richtigen Verhältnis mit dem Wohl

des Staates bleiben (ius ſupremaeinſpectionis).

.. - : , § 335.

Wenn aber auch die Kirche dem Subject

der höchſten weltlichen Gewalt die Ausübung
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ihrer Collegialgewalt überträgt, ſo bleiben da

bey immer die weſentlichen Vorausſezungen

unverändert, auf welche das Verhältnis jedes

Einzelnen zur Kirche und das ganze Band

dieſer Geſellſchaft ſich gründet. (H. 3 17. 326.)

§. 336.

Die Geſellſchaft hat auf das Recht ihrer

Denk- und Gewiſſensfreyheit und das daraus

entſpringende Recht des eigenen, von aller frem

den Vorſchrift unabhängigen, urtheils über Re

ligion nicht Verzicht gethan, ſondern ſie hat blos

die Gültigkeit eines angenommenen Lehrbegrifs

als der Grundlage der geſellſchaftlichen Ver

bindung mit dem Regenten zugleich anerkannt.

§ 337. -

Schon die theoretiſchen Wahrheiten einer

Religion ſind an ſich keine Gebote der practi

ſchen Vernunft wann gleich der Beweis der

Möglichkeit dieſer Religion auf ihrer Ueberein

ſtimmung mit dem Sittengeſez beruht. Eben

daher ſind ſie auch kein Gegenſtand einer poſiti

ven Vorſchrift, von welcher man annehmen könn

te, daß die Vernunft als dem von der poſitiven

Geſtigebung des Regenten ſancirten Ausdruck

-----------------* * = –---------
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eines allgemeinen Willens ſich unterwerfen

wolle a).

a) Ja ſelbſt die practiſchen Wahrheiten jeder Religion,

welche jedoch immer einen theoretiſchen Theil derſelben

oder gewiſſe gegebene Säze vorausſezen, ſind hier (§.

315.) im Verhältnis des Menſchen gegen Gott kein

Gegenſtand geſellſchaftlicher Vorſchrift oder gar eines

damit verbundenen Zwanges, weil ihr Zweck in dieſer

Richtung Heiligung und nicht blos Rechtmäſigkeit der

Erſcheinungen des Willens iſt.

§. 338.

Einſeitig kann dieſemnach der Regent,

auch wenn ihm die ausübende Geſellſchaftsge

walt Namens der Kirche übertragen iſt, die

Beſtimmungen des öffentlichen Lehrbegrifs oder

die Form des Gottesdienſtes, ſoweit ſie weſent

liche Vorſtellungsarten des Lehrbegrifs aus

drückt, nicht abändern, weil er das hiezu

mothwendige Urtheil Aller nicht vertreten kann.

§ 339.

Er übernimmt vielmehr die Pflicht, ſolange

das allgemeine Urtheil nicht wiederrufen iſt,

über die Beybehaltung deſſelben zu wachen,

und voreiligen eigenmächtigen Neuerungen

einzelner Lehrer Einhalt zu thun.

- § 34o.

Aber ihm liegt auch ob eine kirchliche
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Religion nicht zum Hindernis vernünftiger

Fortſchritte in Unterſuchung des Wahren wer

den zu laſſen. Daher befördert er beſcheidene

aber freye Unterſuchung der Wahrheit und

ſorgt ſelbſt dafür, daß die kirchliche Geſell

ſchaft in Erkenntnis der Wahrheit und Be

richtigung ihres Lehrbegrifs auf eine mit der

bleibenden Würde der Religion vereinbare

Weiſe fortſchreite. a). N

a) Vergl. Hufeland über das Recht proteſtantiſcher

Fürſten unabänderliche Lehrvorſchriften feſtzuſezen und.

über ſolche zu halten. Jena 1788.

zug aufs Staatsrecht. II. Aufl. Roſtock 1790.

Die Rechte des Gewiſſens bey dem Lehrvortrag in der

proteſtantiſchen Kirche unterſucht von Maſche. Halle,

I793. -

Eine Anzeige der vielen Schriften über das königl. Preuſs

ſiſche Religionsedict, welche dieſe Frage des allgemeinen

Staatsrechts zugleich bevühren, enthält die allgemeine

deutſche Bibliotheck II 5. B. I. St.

§. 341. -

Der Regent hat das Recht, die Form der

geſellſchaftlichen Verhältniſſe im Staate auf
eine mit dem Zweck des Staates, welcher der

gemeinſchaftliche Zweck Aller iſt, übereinſtim

mende Weiſe zu beſtimmen, und das verän

derliche zufällige Verhältnis der öffentlichen

JacFried. Rºnnberg über ſymboliſche Bücher in Be



Eriſtenz der Mitglieder des Staates durch ei,

nen nothwendigen Unterſchied der Stän

de zu beſtimmen.

§ 342.

Die höchſte Gewalt oder der Innhabev

derſelben hat das Recht, alle öffentliche Ge

ſchäfte zu beſorgen, welche der Zweck des

Staates erfordert.

. . . . . . . . **. . *

Auch dieſes Recht gründet ſich auf die

Pflicht gegen den Staat, den Zweck deſſelben

auf das möglich beſte zu verwalten. Um dis

zu leiſten, überträgt die höchſte Gewalt einzel

nen Mitgliedern des Staates die Verrich

tung öffentlicher Geſchäfte in ihrem

Nant en. -

§ 344.

Sie ſtellt hiezu entweder beſondere Geſell

ſchaften auf, welche als Landescollegien

bleibende moraliſche Perſonen ausmachen, oder

einzelne Individuen. Wem ein bleibendes öf

fentliches Geſchäft von der höchſten Gewalt

übertragen iſt, der hat ein Amt, iſt ein

Diener des Staates a).

*) I. M. Seuffert von dem Verhältniſſe des Staates

- - *, e
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und der Diener des Staates gegen einander im rechtli

chen und politiſchen Verſtande. Würzburg / 793

-

§. 345

Der Zweck des Staates iſt das höchſte Ge

ſez dieſes Verhältniſſes. Denſelben durch Ue

bertragung dieſes Amtes an den Fähigſten

zu erreichen, iſt ſodann eine dem gewiſſen

haften Urtheil des Regenten überlaſſene

Pflicht. Aber der Fähigſte zu Erreichung

eines vernünftigen Zwecks wird Keiner

durch Geburt a).

a) und wann gleich Keiner befugt iſt - der Richter für ſich

ſelbſt zu ſeyn und zu entſcheiden, daß Er der Fähigſte

ſey, ſo haben doch Alle das Recht die Fähigſten

* zu Beſorgung des Staatszwecks , welches

der auf das möglich beſte zu verwaltende Zweck Aller

iſt, werden zu können.

§. 346.

- Dem Regenten Nebenbeweggründe des Ei

gennuzes auſſer dem Wohl des Staates an

bieten, um ein Amt zu erhalten, iſt die höch

ſie Verlezung ſeiner moraliſchen Würde. Aus

Nebenrückſichten der höchſten Gewalt Vorſchlä

ge, die ſie von andern Staatsdienern fordert,

zu Erſezung öffentlicher Aemter zu thun 1 iſt

Verwahrloſung der öffentlichen Wohlfarth.

§. 347«
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§ 347.

Der Diener des Staates übernimmt die

Pflicht, den ihm übertragenen Gegenſtand des

allgemeinen Wohls nach beſter Einſicht, der er

haltenen Vorſchrift und der Natur des Amtes

gemäs, zu beſorgen, die er ohne die vollkom

menſte Freyheit, in der Ausführung ſeiner

Ueberzeugungen getreu zu handeln, und dieſelbe

freymüthig zu äuſſern, nicht erfüllen kann.

Aber für Verlezungen des ihm anvertrauten

Theils vom allgemeinen Wohl durch ſeine

Schuld iſt er verantwortlich.

§ 348.

Hat ihm der Staat unter der Bedingung

der Pflichtmäſigkeit ein Amt gegen verhältnis

mäſige Belohnung übertragen, ſo iſt dadurch

der Beſiz dieſes Amtes die Bedingung ſeiner

Privatverhältniſſe und das ihm öffentlich

zugeſicherte Mittel ſeiner Erhaltung

geworden; daſſelbe gehört zu dem Seinen

§ 349.

Dis iſt der Rechtsgrund, warum die

Entſezung eines Beamten vom Genus

ſeiner Stelle, ohne die Urſache boshafter

-
J
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Pflichtenverlezung oder erwieſener zuvor nicht

gekannten, Unfähigkeit unrechtmäſig iſt.

§ 350. -

Dieſe Idee, die Vortheile einer Stelle zu

gleich als die bleibende Bedingung ſeiner häus

lichen Verhältniſſe vorauszuſezen, liegt noth

wendig in der Uebereinkunft des Staatsdie

ners mit dem Staate über die Uebernahme

eines Amtes zum Grunde.

§ 351. -

Dadurch wiederlegt ſich auch die ſcheinbare

Gleichheit der Rechte in der Uebereinkunft des

Staates mit dem Beamten, welcher zwar ſeine

Stelle niederlegen kann, ſobald das Amt nicht

in Gefahr iſt, unerſezt bleiben zu müſſen; aber

auch noch neben dem Recht auf den Genus

ſeiner Stelle vermöge ſeines Rechts auf einen

guten Namen, durch Entſezung von derſelben

der öffentlichen Achtung nicht beraubt werden

darf, (§. 112.) ohne eine rechtliche Veranlaſ

ſung gegeben zu haben.

§. 352.

Auch iſt die höchſte Gewalt befugt, äuſſes

res höheres Anſehen zu ertheilen, als Beloh

nung des öffentlichen Verdienſtes, und ſelbſt
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ſchon als Mittel, die öffentliche Wirkſamkeit

eines Staatsdieners zu unterſtüzen. - *

- § 353.

Der Staat iſt eine Vereinigung der Kräfte

Aller zur möglich erreichbarſten Sicherheit Aller

(S. 185.), alſo auch zur Vertheidigung gegen

willkührliche Eingriffe in die Rechte des Staa

tes gegen einheimiſche Störer der öffentlichen

Freyheit (§. 195.) und gegen auswärtige

Angriffe. - -

§ 354.

Die höchſte Gewalt hat zu dieſem Ende

das Recht von Jedem, der als Mitglied der

Geſellſchaft den Schuz des Staates geniest,

den verhältnismäſigen Beytrag ſeiner Kräfte,

ja ſelbſt mit Gefahr ſeines Lebens zu Erhaltung

des Ganzen (§. 190.) zu fordern. Und ihr

ſteht die Sorge und das Recht der Leitung

dieſer öffentlichen Gewalt gegen Feinde oder

das Recht der öffentlichen Vertheidigungsan

ſtalten (ius armorum) zu. -

§ 355.

Sie hat das Recht die Fälle zu beurthei,

len, wo der Staat es ſich ſelbſt ſchuldig iſt,

Gewalt gegen Feinde zu gebrauchen und hat

J 2
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das Nationalvermögen.

das Recht, die Uebereinkunft zu Beendigung

des Streites mit dem Feinde zu ſchlieſſen (ius.

belli et pacis).

. § 356.

Der Staat hat ein Recht auf die bereiten

Mittel, welche ein Gegenſtand des Gebrauchs

und des öffentlichen Bedürfniſſes ſeyn können.

Der ganze Innbegrif von Gütern, welche in

dem Bezirk eines Staates ſich befinden, heißt

- §. 357.

Daſſelbe gehört entweder Einzelnen zu oder

dem Staate im Ganzen. Zu der lezten Gat

tung gehören Staatsgüter und herren

loſe Güter, wenn ſie der Staat ſich zueig

nen will. (ius circa adespota.)

§ 358. - -

Der Staat hat durch Vereinigung der

Kräfte Aller zum gemeinſchaftlichen Zweck das

Recht auf das Privatvermögen jedes Einzel

nen, daſſelbe als den Bedürfniſſen des Staa

tes untergeordnet zu betrachten.

§ 359. - -

Der Maasſtaab, wonach dieſes Recht gel

tend gemacht werden kann, iſt nicht Willkühre

-
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ſondern die vorgeſezte Ausübung eines Geſezes,

von welchem der Geſezgeber annehmen kann,

daß jedes einzelne Mitglied des Staates es ſich

ſelbſt gegeben habe. (§. 241.) -

§. 360.

Der nothwendigen Erhaltung des Staates

iſt das Privateigenthum jedes Einzelnen im

Streite aufzuopfern; jedoch ſo, daß da, wo

durch eine beſonders nothwendige Aufopferung

nur das Eigenthum des Einzelnen gelitten hat,

derſelbige einen gleich verhältnismäſigen Antheil

Aller an dieſem Beytrag zu dem Zweck Aller,

d. h. eine verhältnismäſge Vergütung deſſen,

was er nicht für ſich zu geben hatte, fordern

kann. -

5. 36. "

Das Recht, das Privateigenthum jedes

Einzelnen zur nothwendigen Erhaltung des

Ganzen zu gebrauchen, heißt das Oberei

genthum (dominium eminens) des Staates.

§. 362. -

Ob überhaupt, und inwieferne die höchſte

Gewalt ein erworbenes Recht dem Einzelnen

entziehen können? Dieſe Frage iſt vielſeitig
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wegen des ſchwankenden Begrifs von erwora

benem Recht oder ius quaeſtum. -

- §. 363. -

Daß angebohrne Rechte der Menſchheit

nicht unter die erworbenen Rechten gehören,

liegt ſchon in dem Namen, der ihren Begrif

beſtimmt bezeichnet. Daß dieſelbe, ſoweit ſie

nicht unter der Bedingung der ſinnlichen Na

tur ſtehen (§ 103.) unabhängig von jeder

äuſſeren Gewalt ſeyen und daß die angebohr

nen Rechte des Menſchen ſoweit ſie in der Er

ſcheinung geltend gemacht werden, auf die Zu

ſammenſtimmung mit der Freyheit Aller ein

geſchränkt, zugleich aber auch ein Gegenſtand

der nothwendigen Aufopferung für das Ganze

im Colliſionsfalle ſeyen iſt ein Reſultat der

obigen Ausführung. (§ 62. 189. f)

- §. 364.

Erworbene Rechte im eigentlichen Ver

ſtande ſind ſolche, welche ſich auf eine factiſche

Vorausſezung gründen hypothetiſchen

Urſprungs ſind. Dahin gehören: hypothe

tiſche Rechte des Einzelnen gegen den Einzel

nen; Rechte, welche der Staat Allen durch

das ausgeſprochene öffentliche Recht ertheilt
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hat, und Rechte, welche ſich auf einen deſon.

deren Erwerb des Einzelnen gegen das Ganze

gründen. 3. -

§. 365.

Die erworbenen Privatrechte des Einzelnen

gegen den Einzelnen ſind als ſein Privateigen

thum (§. 156.) dem Obereigenthum des Staa

tesüntergeordnet. (§ 361.) die Rechte, welche

das Geſez Allen gegeben hat, kann es Einzel

nen nur zur Strafe entziehen. - >

§ 366.

„ Die beſonderen Rechte aber, welche der

Einzelne gegen den Staat erworben hat, ſind

nur dann ein Gegenſtand der Zurücknahme,

wenn ſie mit dem Wohl des Ganzen im un

vereinbaren Wiederſpruch ſtehen, gegen wel

ches die höchſte Gewalt ſie nicht gegeben hat.

Misbrauch derſelben würde den Staat nur

zur Einſchränkung auf den Gebrauch

berechtigen. - - - -

- § 367. :

Nicht blos im Nothfalle hat der Staat

Rechte über das Privateigenthum. Er iſt auch

befugt, zu den fortlaufenden Bedürfniſſen des

Ganzen verhältnismäſige Beyträge aus dem

*

/
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-

Vermögen aller Einzelnen als erforderliche

Mittel zum anerkannten gemeinſchaftlichen

Zweck Aller zu erheben. (ius collectand)

- § 368.

Die ſämmtlichen Anſtalten im Staate zu

Verwaltung der Staatsgüter und öffentlichen

Einkünfte heiſſen das Cameralweſen des

Staates. Der Umfang von Rechten deſſelben

über das geſammte Nationalvermögen heist die

Cameralgewalt. - - ... !!

§. 369.

Da der Staat nicht bloſſe Anſtalt zur S

cherheit, ſondern zu Beförderung des der Sitt,

lichkeit angemeſſenen allgemeinen Wohls iſt,

(17) ſo iſt die pflicht - und rechtmäſige

Wirkſamkeit der höchſten Gewalt, welche die

Verwalterin deſſelben iſt noch lange nicht er,

ſchöpft wann gleich die auswärtigen Angele
genheiten beſorgt, das Cameralweſen geordnet,

das Mein und Dein des Einzelnen und das

Recht des Ganzen gegen Verbrecher durch Ge

ſie und Geisterfaſſung der seit fad.g“,
- - - -

- - § 37o.

Noch eine Menge von Gegenſtänden iſt im

Staate vorhanden, welche alle eine beſtändig
- -
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------- ------ -- --

wachſame Thätigkeit zu Erhaltung und Beför

derung des allgemeinen Wohls erfordern.

* §. 371. -

Dieſer ganze Umfang gröſſerer und kleine

rer Regierungsgeſchäfte, welche noch auſſer je

nen (§ 369.) genannten Gegenſtänden auf

unmittelbare Erhaltung und Beförderung

allgemeiner Ordnung und Wohlfarth ſich be

ziehen, ſind das Object der Polizeygewalt,

welche in der Befugnis der höchſten Gewalt

beſteht unmittelbare Anſtalten für öffentliche

Sicherheit und für das Wohl der bürgerlichen

Geſellſchaft zu treffen.
s. - - §. 372. -

Die Polizey iſt entweder Anſtalt des Staa

tes für die ſinnlichen oder für die geiſti

gen Bedürfniſſe der bürgerlichen Geſells

ſchaft." -

- § 373. - . . .

Im erſten Falle iſt ſie entweder Sicher,

heitspolizey, welche in möglicher Hinweg

räumung phyſiſcher Uebel beſteht oder ſie iſt

Wohlſtandspolizey, welche die Summe

des ſinnlichen Guten im Staate zu vermehren

trachtet. *** - - 2 -

-"-- - -- - - - - - ----
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:: § 374. , .

Die Sicherheitspolizey beſchäftiget

ſich mit Anſtalten für öffentliche Ordnung und

Ruhe mit möglicher Hinwegräumung der

Gefahren, welche die ſinnlichen Güter der

Staatsbürger bedrohen. Sie berechtiget zu

dieſem Zweck die höchſte Gewalt zum Gebrauch

des Zwanges (§. 273. 274.) und fordert zu,

nothwendigen Bedürfniſſen des Ganzen ſelbſt

die Aufopferungen einzelner Güter mit Recht.

(§ 361.) . . . . . . . . . . .

: " - §. 375. - ... -

Die Wohlſtandspolizey befördert die

Summe des phyſiſchen Guten durch die Sor

ge für die höchſte Möglichkeit des Wohlſtands

Aller, und für die Mittel zu demſelben. Sie

ſchränkt (ohne den Einzelnen zu ſeinem Wohl

ſtand zu nöthigen) die natürliche Freyheit

(§ 109.) des Bürgers für ſeine Perſon und

ſein Eigenthum nur ſo weit ein, als das über

wiegende Wohl des Ganzen es erfordert.

§ 376.

:: Für d

. . ."

#

ie geiſtigen Bedürfniſſe der

bürgerlichen Geſellſchaft ſorgt die Polizey wie

derum auf eine negative und poſitive Weiſe.
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§ 377. - -

Negativ ſind die Anſtalten der Polizey

welche es nicht duldet, daß Jemand in der Be-

fugnis der Denkfreyheit und der der Sittlich

keit angemeſſenen und mit der Freyheit aller

Einzelnen ſowohl als der Staatsgeſellſchaft im

Ganzen beſtehenden Mittheilung ſeiner Ideen

beeinträchtiget werde (§. 105).

§ 378. -

Negativ ſind aber auch die Anſtalten der

Polizey, welche nicht duldet, daß Meinungen

verbreitet werden, welche die öffentliche Si

cherheit in Gefahr ſezen. Dis iſt die poli

zeyliche a) Einſchränkung der Preßfreiheit,

welche ſich auf das Recht der Vertheidigung

wieder gegenwärtig zugefügte Uebel gründet.

a) Allen übrigen Vergehungen der Schriftſtellerey kann

der Staat allein durch Strafgeſeze vorbeugen (§.

274.) auf den Fall, wenn der Schriftſteller Gegen

ſtände öffentlicher Achtung die Religion, die gute Sit

ten, die Staatsverfaſſung, den Regenten boshafter

« Weiſe durch Spott oder Verläumdung herabzuſezen ſich

bemühen ſollte. Vergl. Mart. Ehlers ſtaatswiſ

fenſchaftliche Aufſäze 1791. Nro. IX.

§ 379. - -

Negativ, d. h. auf Hinwegräumung der

Hinderniſſe, welche der moraliſchen Fortdauer

"
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des Staates entgegenſtehen, gerichtet, ſind die

Anſtalten, welche die Polizeygewalt für den

nothwendigen Unterricht aller derjenigen ſelbſt

durch öffentliche Nöthigung trift, welche ſich

ſelbſt das Geſez nicht auflegen, ſelbſtthätige

Mitglieder einer moraliſchen Geſell

ſchaft werden zu wollen.

§. 38o. -

Auf Beförderung geiſtiger Vollkommenheit

gerichtet und folglich poſitiv ſind die Anſtal

ten der Polizey, wenn ſie freye, der Sittlichkeit

angemeſſene Unterſuchung der Wahrheit über

Alles, was Gegenſtand vernünftiger Unterſt

chung iſt, über Religion, über Staatsverfaſ

ſung durch öffentlichen Beyfall und ſelbſt durch

Lehranſtalten unterſtüzt, welche für höhere

wiſſenſchaftliche Ausbildung eines Jeden in den

einzelnen Fächern beſtimmt ſind, welchen er

ſich beſonders widmen will.

§. 38I.

Dieſe Beförderung der Aufklärung

oder des freyen Gebrauchs der Vernunft in den -

Gränzen der Sittlichkeit, iſt die höchſte Gewalt

ſich ſelbſt und dem Volke ſchuldig. Sie iſt das

kräftigſte Mittel, einer vernünftigen Staats
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vereinigung Fortdauer zu verſchaffen, weil ſie

den Bürger durch ſeine eigene Vernunft über

zeugt, daß das Geſez des allgemeinen Wohls

der Zweck der Staatsverfaſſung und daß öf

fentliche Gerechtigkeit die Grundlage derſelben

ſey a).

a) Dis zu bewirken iſt Publicität, d. h. Bekanntmas

chung der Grundverfaſſung des Staates und öffentliche

Belehrung über die gebrauchten Maasregeln der

Regierung in bereits beſorgten öffentlichen Angelegens

heiten das einzige Mittel. Jene kennen zu lernen iſt

ſogar ein Recht jedes Bürgers. Dieſe zu veräne

ſtalten iſt eine Pflicht, welche die Regierung eines

Staates ſich ſelbſt auflegt.

§-382.

Die Gränzlinie, wie weit die Polizeygewalt

befugt ſey bey ihren Anordnungen Zwang

zu gebrauchen ? beruht auf dem einfachen

Grundſaze des Rechts, das der Geſellſchaft

des Staates auf ihre Erhaltung zuſteht, Hin

derniſſe ihrer phyſiſchen und morali

ſchen Fortdauer hinwegzuräumen,

welches die Polizeygewalt ſelbſt durch Zwang

ausübt. Wohingegen durch die Beförderung

des Guten die höchſte Gewaltblos eine Pflicht

gegen das Ganze, nicht ein Recht des

Ganzen gegen Einzelne ausübt, da be
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reitet ſie nur die Mittel zum allgemeinen Wohl,

das vollkommener und glücklicher werden über

läst ſie der Freyheit des Einzelnen.

§. 383.

Aus allem dieſem ergiebt ſich der Unter

ſchied zwiſchen den beyden Begriffen: Poli

zeyrecht und Polizeywiſſenſchaft. Je

nes enthält die Regeln des Rechts, das dem

Staate über Polizey zukömmt; dieſe enthält

die Regeln der Staatsklugheit, nach welchen

das Recht der Polizey anzuwenden ſey und

iſt ein Theil der Staatswiſſenſchaft. (§. 226.)

Zweyte Abtheilung.

Rechte des Volkes im Einzelnen und im Ganzen

gegen die höchſte Gewalt,

§ 384.

Den Rechten der höchſten Gewalt entſprechen

nothwendiger Weiſe die Pflichten des Volkes

im Ganzen und im Einzelnen. Aber daſſelbe

hat nicht nur Pflichten, es hat auch Rechte.

- § 385.

Jeder einzelne Menſch, welcher in der
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Staatsvereinigung ſich beſindet, und bleiben

den Antheil an dem Zweck des Staates hat,

heist ein Staatsbürger.
-

§. 386.

Der Eintritt des Menſchen in Geſellſchaft

verändert zwar keineswegs die Rechte des freyen

Gebrauchs ſeiner Vernunft, ſeiner moraliſchen

Freyheit und ſeiner unabhängigkeit von be

liebigen Zwecken oder willkührlicher Behand

Jung Anderer. (S. 123.) Aber er verändert den

Umfang derjenigen Handlungen, welche er nach

dem allgemeinen Maasſtaab des Naturrechts

an ſich möglicher Weiſe thun kann, oder ſeine

natürliche Freyheit. (S. 109) * *

§. 387.

Dieſe geht, wenn die naturrechtliche Mög

lichkeit Handlungen zu begehen, auf den Maas

ſtaab der bürgerlichen Geſellſchaft zurückgeführt

wird in bürgerliche Freyheit über,

welche in der Möglichkeit beſteht, diejenigen

Handlungen zu begehen, die den Geſezen des

Staates nicht zuwiederlaufen, alſo wiederum

eine gewiſſe (gröſſere oder geringere) Summe

im Staate möglicher Handlungen enthält.

s...?
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* §., 388. . . . .

Der Bürger des Staates hat kein Recht

der unveränderlichen natürlichen

Gleichheit, die ihm ſchon auſſer dem Staate

nicht zukam. (§. 116.) Aber an dem Zweck des

Staates, der für Alle iſt, hat Jeder gleichen

Antheil. (§. 159.) - *

§ 389. . .

Daher hat Jeder das Recht auf gleichen

öffentlichen Schuz des Staates für ſeine Per

ſon und ſein Eigenthum; und wann gleich die

Quantität ſeiner erworbenen Rechte oder ſeines

Eigenthums ſehr ungleich iſt, ſo kann er doch

fordern, daß das geſezliche Verhältnis deſſelben

zum Staate für alle Bürger gleich ſey. -

Y §. 39O.

Gegen jeden Menſchen im Staate, ſobald

er gebohren wird, hat die Geſellſchaft des

Staates das Recht, ihn zu nöthigen, daß er

die Einheit der bürgerlichen Ordnung nicht

ſtöre. (§. 196.) Dieſes Recht übt die höchſte

Gewalt über Alle aus, welche unter dem

Schuze des Staates leben, aber nach dem

Maasſtaab ſolcher Geſeze, welche die Vernunft

Aller , (wenn ſie bis zu dieſem Grad von

AUß
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Ausbildung erhoben wäre) ſich ſelbſt geben

könnte.

§ 391.

Die Idee von dem Vertrag zwiſchen Volk

nd Regenten iſt keine hiſtoriſche, ſondern eine

bloſſe Idee der Vernunft, die aber ihre prac

tiſche Realität hat, um 1) jedem Geſezgeber

die Pflicht vorzuhalten, daß er ſeine Geſeze

ſo gebe, als ſie aus dem vereinigten Willen

eines ganzen Volks haben entſpringen können,

2) und jeden Unterthan ſo anzuſehen, als ob er

zu einem ſolchen Willen mitzuſammengeſtimmt

habe. Kurz! um die Rückkehr von dem Fac

tum zum Recht herzuſtellen. (§. 198 – 2oo.)

§ 392.

Daher bedarf es auch, wenn die Verfaſ

ſung eines Staates gerecht und ſo beſchaffen

iſt, daß der allgemeine Wille ſich das Geſez

derſelben geben könnte, nicht gerade des Fac

tums der von allen einzelnen wiederholt er

klärten Zuſammenſtimmung über dieſelbe, um

Jeden, der den bleibenden Schuz des Staates

geniest, als den Geſezen dieſes Staates un--

terworfen anzuſehen, - - -

K
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§ 393.

Die höchſte Gewalt im Staate hat entwe

der durch die wirklich erklärte Einwilligung

Aller - oder nach dem Factum der erlangten

Oberherrſchaft durch die Rückkehr zum Rechts

ein auf dieſem Grunde beruhendes Recht, die

Mittel zum Zweck des Staates zu beſorgen.

§ 394.

Iſt dieſes Recht in ſeiner Ausübung durch

eine poſitive Grundverfaſſung beſtimmt, ſo iſt

in jedem Fall unter der Bedingung, daß ſie

gerecht ſey, ein gegenſeitiges Recht zwiſchen

Regenten und Volk entſtanden, unter der

Form dieſer Verfaſſung zu regieren und zu

gehorchen. /

§ 395.

Die Behauptung, daß eine Generation der

folgenden kein Geſez geben, alſo auch keine

Verfaſſung eines Staates bleibend verbindend

für ein Volk ſeyn könne, iſt in einer allgemei

nen Geſezgebung für alle Staaten nicht denk

bar weil ſie die Fortdauer der bürgerlichen

Geſellſchaft, welche auf einer bleibenden Einheit

des Willens beruht, ja ſelbſt den Zweck des
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Staates, das fortſchreitende, der Sittlichkeit

angemeſſene allgemeine Wohl zerſtören würde.

§. 396.

Auf die Erreichung des Leztern hat die

höchſte Gewalt ein eben ſo gegründetes affir

matives Recht denſelben zu verwalten, als

das Volk ein negatives Recht hat, jede Zer

ſtörung des natürlichen und poſitivfeſtgeſezten

Zwecks des Staatsvereinigung zu verhindern,

- § 397. -

Hat die höchſte Gewalt oder der Innhaber

derſelben das Recht, zu Erreichung des Zwecks

der Staatsvereinigung die erforderlichen Vor

ſchriften zu geben, welchen der Staatsbürger

unterthan iſt ſo kann ſie auch Unterwerfung

unter das Geſez fordern, welches die Fortdauer

des ruhigen Zuſtandes der bürgerlichen Geſell

ſchaft ſolange derſelbe gerecht iſt, gebietet,

ohne daß dieſes Recht auf Gehorſam ihr ein

ſeitig entzogen werden könnte.

§. 398. -

Abänderungen der Verfaſſung ſelbſt, wenn

ſie an ſich zwar gerecht, aber Misbräuchen

allzuſehr ausgeſezt iſt, kann das Volk nur

- K 2.
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wünſchen; ſie feſtſezen kann es einzig in Ge

meinſchaft mit der höchſten Gewalt.

§ 399.

Hat ein Staat ganz keine Verfaſſung oder

hat er ſie durch willkührliche Verlezungen auf

einer oder beyden Seiten verlohren, ſo kann

das Volk eine Verfaſſung fordern welche

der Gegenſtand eines allgemeinen vernünftigen

Willens ſeyn kann. Aber es kann der einmal

feſtgeſezten höchſten Gewalt keine Verfaſſung

vorſchreiben; denn die Grundgewalt erhebt das

Volk nicht über die höchſte Gewalt.

§. 4oo.

Nimmt aber ein Volk nach beſonderer

Verfaſſung nicht nur an dem Zweck des Staa

tes, ſondern ſelbſt an Verwaltung deſſelben

mit dem Regententhätigen Antheil, ſo hat

das Volk zugleich auch politiſche Frey

heit, d. h. das Recht, ſich nur ſolchen bür

gerlichen Geſezen zu unterwerfen, zu deren

Feſtſezung es ſelbſt mitgewirkt hat. a)

a) Vergl. Eberhards vermiſchte Schriften. I. Thl.

I784. S. I76.

- §. 4o1.

Uebt das Volk die Rechte, die ihm das

-
--- - - - -

- -

- - - - ---
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Weſen der Staatsvereiniguung oder poſitive

Verfaſſung geben durch Einzelne aus, ſo

hat daſſelbe eine Repräſentation.

ſ. 402.

Die Pflicht, welche Volksrepräſentanten

in einem Staate obliegt, wo ſie die höchſte

Gewalt nicht zugleich verwalten, iſt: Wach

ſamkeit über die Erhaltung der weſentlichen

und poſitiven Rechte der Staatsverfaſſung,

und Verhinderung aller willkührlichen Eingriffe

in dieſelbe; Concurrenz an diejenigen Rechten,

deren Ausübung die höchſte Gewalt verfaſ

ſungsmäſig mit dem Volke theilt; und der

Ausdruck des Wunſches für die Beförderung

des allgemeinen Wohls an die höchſte Gewalt,

alſo auch ſtete Aufmerkſamkeit auf alle Mittel

Und Gegenſtände deſſelben,
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Zweyter Abſchnitt.
Angewandtes allgemeines Staatsrecht.

- -

- § 493.

Das hypothetiſche allgemeine

Staatsrecht enthält die Rechtsgrundſäze,

welche aus der Anwendung der allgemeinen

Regeln auf beſondere Formen der Staatsver

faſſung entſtehen. »

§ 404.

Die Darſtellung deſſelben ſchränkt ſich je

doch nur auf die drey einfachen Regierungs

formen ein (§ 209.) weil, wenn auch dieſe

Formen in der Wirklichkeit vermiſcht ſind, die

Grundſäze ſolcher Regierungsformen ſich im

merdar in Fºlgeſäze der einen oder der andern

einfachen Form auflöſen a). . . - -

*) Fehlerhafte Regierungsformen ſind die

Ochlocratie Oligarchie, Tyranney. Dieſe Verfaſſungen

ſind das Gegentheil einer Oberherrſchaft nach Ver

nunftgeſezen, gründen ſich auf Deſpotismus. Auflöſung

bürgerlicher Ordnung durch Hinderniſſe ihrer Ausübung

iſt Anarchie.

– § 405.

Mehrere zu einem bleibenden Zweck ver

bundene Staaten machen eine Staatenge
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ſellſchaft aus. Sind ſie ihrer Verfaſſung

nach einer gemeinſchaftlichen Oberherrſchaft

unterworfen - ſo iſt es ein zuſammenge

ſez ter Staat (ſyſtemafoederatarum civi

tatum); ſind ſie dieſes nicht, ſo iſt blos eine

Staatenverbindung vorhanden.

v .. § 406.

Monarch iſt derjenige, welcher in ſeiner

Perſon und in ſeinem Namen die höchſte Ge.

walt im Staate repräſentirt.

- §. 497. - -

Ein monarchiſcher Staat kann ein Wahl

reich oder ein Erbreich ſeyn. Im erſten

Fall wählt das Volk oder ſeine Repräſentan

ten den Oberherrn. Im lezten iſt entweder

die Regentenfolge in einer Familie durch

Grundverfaſſung beſtimmt, und dann iſt es

ein Uſufructuarreich; oder dem Regenten

iſt das Recht zuſtändig, ſeinen Regierungs

nachfolger zu ernennen, alsdann iſt es ein

Patrimonialreich.

§. 408.“

Der Monarch hat ein bleibendes Recht der

Ihm zuſtehenden höchſten Gewalt, das er im



I52 -“

Wahl- und Erbreiche, ſobald die Fortdauer

der Verfaſſung geſichert iſt, niederlegen kann.

- § 409. -

- Im Privatverhältniſſen und Handlungen

iſt der Monarch der erſte, dem das Geſe; der

bürgerlichen Ordnung obliegt. . . . . . .

§. 40,

In der Ariſtocratie iſt eine Geſellſchaft

von Mehreren als bleibende moraliſche Perſon

der Regent. Das einzelne Mitglied des Se.

nats iſt Bürger des Staates. Eine ſolche Ver

faſſung iſt entweder Erb- oder Wahlari

ſtocratie.

- §. 411. -

In der Democratie (welche ſobald ſie

durch Repräſentanten mit uneingeſchränkter

Vollmacht regiert wird, im Grunde aufhört,

Democratie zu ſeyn) hat jeder Bürger Theit

an dem Recht der Staatsverwaltung, aber

auſ dieſer Beziehung gegen das Ganze iſt -
er einzelner Bürger.

--

* -

-

- - - - - - - - - - - *** . ."
-

- - - - - - - - - - . . . . . .

-
-

- - - * -- - ---

- - -- * : - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W

„
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Zwe y t es B u ch.

Allgemeines Privatrecht. F

- -
---

- - - - - § 412.

Das allgemeine Privatrecht enthält die hypo

thetiſchen Rechtsbeſtimmungen Einzelner gegen

Einzelne, welche entweder ohne die factiſche

Vorausſezung des Staates oder nur unter die

ſer gedacht werden können. Jene Säze gehö,

ren dem allgemein - natürlichen, dieſe

dem allgemein - bürgerlichen Privat

recht zu a). (§ 181.)

a) Von dieſem allgemein - bürgerlichen Privatrecht ſo wie

. Von dem allgemeinen Staatsrecht iſt das ſogenannte

allgemeine Recht der Staaten (ius civitatis

univerſale) dem veränderten Geſichtspunct nach ver.

ſchieden. Dieſes begreift den ganzen Umfang von

Rechtsbeſtimmungen , die in einem Staate eintreten

- können - und betrachtet die Rechte des Menſchen blos

* im Staate.

§ 413. - .

Die Entwicklung der beſonderen Säze des

Naturrechts des einzelnen Menſchen beruht

einzig darauf, daß die allgemeinen Grundſäze

des Rechts auf einzelne angenommene Ver

hältniſſe angewandt, und daraus beſondere

Regeln abgeleitet werden.

*
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- -

- § 414.

Um jene Anwenduug zu begründen werden

zuförderſt die einzelnen hypothetiſch denkbaren

Rechtsverhältniſſe nach ihren Unterſcheidungen

unter ſich unter beſtimmte Begriffe gebracht.

(§ 169. f.) - ,

§. 415.

Dieſe Rechtsverhältniſſe werden ſodann an

und für ſich betrachtet, und durch Anwendung

der erſten Principien des Rechts beſondere

Regeln über dieſelbe feſtgeſezt.

§ 416.

Aber bey allen dieſen einzelnen Privat

rechtsverhältniſſen liegen wiederum unläugbar

gewiſſe allgemeine Gegenſtände zum Grunde,

auf welche dieſelbe, ſo wie die darüber feſtge

ſezten Regeln ſich beziehen und welche den

Grund einer Fächerlage für die Abhandlung

derſelben enthalten. - - - -

§ 417. -

Dieſe Verhältniſſe beziehen ſich zum Theil

auf bloſſe Mittel zum Zweck eines Jeden, wel

che Gegenſtände ſeines veräuſſerlichen, auch

auf. Andere übertragbaren Eigenthnms ſind,

auf Sachen, (§. 154.) Was in Abſicht auf

z.
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Sachen, oder über Sachen Rechtens ſey,

und welche Befugniſſe dem Menſchen in Hin

ſicht auf Sachen zukommen? wird durch Re

geln über dieſen Gegenſtand feſtgeſezt.

- § 418.

Aber nicht blos auf Vermögensgegenſtände

oder Sachen, ſondern auch auf Rechtsver

hältniſſe, welche den Grund von Beſtimmun

gen enthalten, die den Menſchen an und für

ſich ſelbſt ſeine Perſon betreffen, beziehen

ſich die Grundſäze des Privatrechts.

§ 419. * - - - - - -

Wenn ein Recht durch willkührliche Ein

griffe verlezt wird, ſo iſt die Art der Gel

tendmachung ſeines Rechts ein Gegen

ſtand worüber Grundſäze durch Anwendung

der allgemeinſten Regeln des Rechts auf alle

die beſonderen Verhältniſſe, bey welchen dieſe

Idee zum Grunde liegt, aufzuſtellen ſind.

– § 42o.

Dieſe drey Hauptgegenſtände: der Menſch

mit den Beſtimmungen, welche ihm als Ob,

ject des Rechts unter vorausgeſezten Bedin

gungen für ſeine Perſon zukommen, Sa

chen im obenangebenen allgemeinſten Sinne,
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Und das Recht bey entſtandenen Strei

tigkeiten ſind die drey untergeordneten Ob

jecte des Privatrechts, oder des Rechts,

welches hypothetiſche Verhältniſſe des Einzel

nen gegen den Einzelnen zum Gegenſtand hat.

(§ 172.)

- § 421.

Dieſe Gegenſtände ſind dieſelben im Ver

hältnis zum allgemein - natürlichen und zum

allgemein-bürgerlichen Recht; nur die Regeln,

welche darüber ohne die Vorausſezung des

Staates oder zugleich unter derſelben aufgeſtellt

werden können, ſind verſchiedenen Modifica

tionen unterworfen. ,

- -->

-

Erſter Abſchnitt.

Hypothetiſche Rechte des Menſchen in Abſicht

. . auf ſeine Perſon,

§ 422. -

Der Menſch mit den hypothetiſchen Rechts,

beſtimmungen, die ihm als Object des Rechts

sukommen, heißt eine Perſon im engſten

rechtlichen Verſtande. Der Umfang ob

A
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jectiver Rechtsbeſtimmungen eines Menſchen

iſt ſein ſtatus.

§ 423.

Der Innbegrif von Rechtsgrundſäzen ,

welche den Menſchen als Object der Geſeze

unter gedachten Verhältniſſen betrachten, iſt

das Perſonenrecht (ius perſonarum).

§ 424.

Das Recht eines ſittlich freyen Weſens,

das ſich ſelbſt ſein Zweck iſt, iſt mit einer

uunachlasbaren Pflicht des Menſchen gegen ſich

ſelbſt verbunden. Daher iſt Sklaverey, wo

durch ein Menſch zum bloſſen Mittel für den

Andern, zur Sache herabgewürdiget wird

dem Geſez der Gerechtigkeit zuwieder.

- § 425.

Blos perſönlich und eben daher kein Ge

genſtand des durch Veräuſſerung übertragba

ren (§ 417.) Eigenthums ſind die Rechte zwi

ſchen Ehgatten zwiſchen Eltern und Kindern.

§ 426.

- Die Ehe iſt eine möglich genaueſte, cörper

liche und moraliſche Verbindung zweyer Per

ſonen verſchiedenen Geſchlechts zu gemein

ſchaftlicher Vollkommenheit. Dieſe Hauptidee
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umfast alle beſonderen Zwecke, welche bey dem

Verhältnis der Ehe an ſich gedacht werden

können. Eine Geſellſchaft blos zu mehrmali

gen Beyſchlaf iſt Concubinat.

: § 427. -

Geht eine gegenſeitig angenommene Zuſa

ge, ſich künftig ins Verhältnis der Ehe be

geben zu wollen, Sponſalien, voran,

oder geſchieht die Erklärung dahin, in's wirk

liche Verhältnis der Ehe gegenwärtig treten

zu wollen, ſo iſt in beyden Fällen freye

Uebereinkunft oder ein Vertrag nothwendig.

(§ 157.)

§ 428.

Die Abſicht dieſer Geſellſchaft iſt eigene und

gegenſeitige Erhaltung und Beförderung der

Zwecke beyder Ehgatten. Handlungen, wo

durch der eigene Zweck eines jeden Mitglieds

dieſer Geſellſchaft geſtört würde, ſind daher

auch ein Gegenſtand des Zwangs.

§ 429.

Thätige Beförderung der Zwecke des ande

ren Theils iſt, obgleich Vertragspflicht, den

noch nicht Zwangspflicht, weil ſie dem Urtheil

des Pflichthabenden überlaſſen werden mus, in
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wieferne er dieſelbe mit der Pflicht gegen ſich

ſelbſt vereinbar ſinde.

- §. 43o.

Als Recht im ſtrengſten Verſtande kann ein

Ehgatte von dem andern fordern, daß er durch

keine Handlung der Willkühr eine äuſſere Un

terbrechung des geſellſchaftlichen Bandes be

wirke. Dieſes aber würde durch Vermiſchung

des Ehgatten mit einer dritten Perſon ſowie

durch jede Verlezung eigener Rechte des andes

ren Theils geſchehen.

§. 43 I.

Alle andere Pflichten ſind Gegenſtände in

nerer Geſinnung, und können nur ſoweit Ge

genſtände rechtlicher Beurtheilung werden, als

ſolche Geſinnungen, welche die moraliſche

Fortdauer der ehlichen Geſellſchaft unmög

lich machen, ſich in wirklichen Aeuſſerungen

kennbar gemacht haben.

§ 432.

Durch die Erzeugung entſteht für Eltern

die Pflicht, Weſen, in welchen die Anlage und

Beſtimmung zur vernünftigen Natur liegt, und

deren Zwecke ſie durch Vernachläſigung zerſtö

ren würden, ſolange und ſoweit zu erziehen -
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bis ſie zur Würde ſelbſtändiger, vernünftiger

Weſen erhoben ſind.

- §. 433.

Dadurch, daß die ehliche Verbindung zu

gleich elterliche Geſellſchaft wird, entſteht eine

zuſammen geſezte Geſellſchaft, die man

die häusliche nennt auch wohl mit dem

Namen Familie bezeichnet, obgleich dieſe

Benennung öfters auch den ſämmtlichen, nä

heren und entfernteren Abkömmlingen einer

Ehe gegeben wird. -

§ 434.

Getrennt kann die Ehe nicht werden, auſſer

mit Bewilligung beyder Theile, vorausgeſezt,

daß der Pflicht der Kindererziehung dennoch

Genüge geſchehe. Einſeitig von der Ehe ſich

loszuſagen iſt nur dann rechtmäſig, wenn aus

ſchliesliche Rechte eines Ehgatten verlezt und

von dem andern Theil ſolche Geſinnungen ge

äuſſert worden ſind, welche die moraliſche

Fortdauer der ehlichen Geſellſchaft unmöglich

machen.

§. 435.

Daß ganz nahe verwandten ſich heyrathen

iſt dem Geſez der Gerechtigkeit nichtÄ
Aber
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Aber gefährlich würde es für das Geſezhäus

licher Sittſamkeit und Ordnung ſeyn. Daher

unterſagt der bürgerliche Geſezgeber mit Recht

die Vermiſchung allzunaher Verwandten in und

auſſer der Ehe als Blutſchande.

§ 436.

Der Concubinat und die Polygamie kön

nen blos aus Gründen der Sittlichkeit ein Ge

genſtand des bürgerlichen Verbots ſeyn.

§ 437.

Einem Weſen, in welchem Anlagen und

Rechte der vernünftigen Natur liegen, das

Daſeyn geben, und es ohne Fürſorge ſeiner

Zernichtung überlaſſen, würde die höchſte Un

gerechtigkeit ſeyn. Daher entſteht die Pflicht

der Kindererziehung für Eltern.

§ 438.

Haben Eltern die Pflicht der Sorge für die

cörperlichen und geiſtigen Bedürfniſſe der Kin

der, ſo haben ſie auch die Befugnis der Mit

tel zu dieſem Zweck.

§ 439.

Sie ſind demnach befugt zu fordern, daß

Niemand ſie hierinn ſtöre, und haben unter

L
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der Bedingung der Pflicht, die Kinder nach

Geſezen zu behandeln, welche ihrer moraliſchen

Natur angemeſſen ſind, das Recht eines zweck

mäſigen Gebrauchs der Gewalt gegen die Kin

der ſelbſt.

§ 440. -

Die elterliche Gewalt vermindert ſich durch

zunehmende Selbſtändigkeit der Kinder in Ab

ſicht auf befehlsweiſe Leitung ihrer Handlun

gen, und geht in Anſehen über. Sie hört

auf durch Entſagung der Eltern auf ihre

Rechte, ſobald der Zweck derſelben nicht mehr

nothwendig iſt und durch den Tod,

- § 441.

Anders als unter der Vorausſezung, wenn

die Pflicht erfüllt iſt, (von welcher Niemand die

Eltern freyſprechen kann, weil das Kind ſelbſt

unfähig iſt, ſeinem Recht gültig zu entſagen)

kann das Recht der elterlichen Gewalt nicht

aufgegeben, und eben daher auch dieſelbe

in ihrem ganzen Umfang auf Andere nicht

übertragen werden.

§ 442. /

Doch kann der poſitive Geſezgeber dem

Verhältnis der Adoption bürgerliche Wir
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kung belegen, aber ohne die natürliche Pflicht

zwiſchen Eltern und Kindern aufzulöſen.

§ 443.

Eben ſo kann er den Uebergang eines El

ternloſen in die elterliche Gewalt Anderer durch

Arrogation als bürgerlich gültig anerken

nen, und den freyen Willen des Kindes durch

ein vorangehendes auf Unterſuchung der Um

ſtände gegründetes Urtheil ergänzen, daß daſ

ſelbe ſich den Geſezen dieſes Verhältniſſes un

terwerfen könne.
- -

§ 444.

Eben ſo kann der Geſezgeber die Gränzen

und den Umfang der elterlichen Gewalt, und

im Streit der elterlichen Rechte unter ſich den

Vorzug des einen Ehgatten vor dem Andern

beſtimmen. - -

§ 445.

Die Uebernahme der Fürſorge für einen

Elternloſen, noch nicht ſelbſtändigen, oder die

Vormundſchaft kann auf ein Gebot der

elterlichen Gewalt über das Kind ſich gründen.

Aber in jedem Falle iſt dieſe Uebernahme bloſſe

Pflicht der Güte auf Seiten des Vormunds,

L 2
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ohne rechtlich verbindende Einwilligung auf

Seiten des Mündels.

§ 446.

Auch dis ergänzt der poſitive Geſezgeber.

Er ſchreibt denjenigen, welche ſich ſelbſt keine

Geſeze ihres Verhältniſſes im geſelligen Leben

geben können Geſeze vor, von welchen er

annehmen kann, daß ſie ſich ſelbſt bey vollem

Gebrauch ihrer Vernunft ſolche geben würden.

(§. 392.) Und ſo kann er dann auch die mo

raliſchen Pflichten zwiſchen Vormund und Pue

pillen zu Gegenſtänden des Rechts erheben.

Zweyter Abſchnitt,

Sachen recht.

-

§ 447.

Dinge, welche als bloſſe Mittel zum Zweck

eines Jeden an und für ſich betrachtet werden

können, Sachen, (§. 155.) ſind ein Gegen

ſtand, worüber Regeln des Rechts nothwen

dig ſind.

§ 448.

Der Umfang von Rechtsgrundſäzen übes



165

Sachen als Gegenſtände des Gebrauchs und

des Rechts heißt das Sachenrecht.

§ 449.

Bloſſes Mittel zum Zweck eines Menſchen

kann eine cörperliche Sache ſeyn. Es läst ſich

aber auch denken, daß eine Befugnis, blos an

ſich betrachtet ſchon ein Object des Gebrauchs

ſeyn alſo unter die bloſſen Mittel gehören

könne. Alsdenn iſt dieſes Recht im Gegenſaz

gegen ein cörperliches Object eine uncörper

liche Sache.

§ 450.

Wenn nun in Hinſicht auf Sachen, ins

ſoferne ſie als Gegenſtände des Gebrauchs im

Verhältnis zum Menſchen ſtehen, beſtimmte

Regeln des Rechts vorhanden ſind, ſo entſteht

daraus zugleich ein Syſtem der ſubjectiven

hypothetiſchen Befugniſſe des Menſchen in Be

ziehung zu dieſen Gegenſtänden des Gebrauchs.

§. 45 1.

Die mannigfaltigen Verhältniſſe einer Sa

che zum Menſchen können aufzwey Hauptideen

zurückgebracht werden. (§ 452.) Entweder iſt

ein Object des Gebrauchs unmittelbar und

Jedermann gegenüber zum Mittel eines Men

- S -- -
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ſchen auf eine gültige Weiſe geworden, als,

denn iſt das Recht dieſes Menſchen ein Recht

auf die Sache. (ius in re.)

§ 453.

Oder eine Sache im allgemeinſten Ver

ſtande iſt der Gegenſtand des rechtmäſigen

Gebrauchs für einen Menſchen, aber nur mit

telſ einer zu Gewährung dieſes Gebrauchs be

ſonders verbindlich gemachten Perſon, gewor

den. Hier iſt ein Recht an eine Sache

durch eine beſonders verbindlich gemachte Pers

ſon. (ius ad rem, ius in perſonam.)

. . § 454. -

In dieſem leztern Falle iſt die uncörperli

che Sache, das Recht an ein gewiſſes Object,

ein Gegenſtand der ausſchlieslichen Dispoſition

des Rechthabenden, und gehört zu ſeinem Eis

genthum im allgemeinſten Verſtande, (H. 156.)

wann gleich die Sache ſelbſt, worauf das

Recht bezogen worden, nicht zum Mittel des

ausſchlieslichen Gebrauchs gegen jeden Andern

geworden iſt. -

§ 455.

Selbſt bey einem Recht auf eine cörperli

che Sache läßt es ſich denken, daß daſſelbe
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war gegen Jeden, aber doch nur in einer

eingeſchränkten Wirkung für den Rechthaben

den ausübbar ſey, und daß ein Anderer zu

gleich auf die nemliche Sache Rechte des voll

ſtändigeren Gebrauchs im übrigen habe. Hier

iſt ſodann für jenen das in der Wirkung einge

ſchränkte Recht auf die Sache ein Mittel

oder Gegenſtand ſeiner Diſpoſition, gehört

alſo zu ſeinem Eigenthum im allgemeineren

Verſtande, wann gleich das Object ſelbſt nicht

nach allen Beziehungen ſeine Sache iſt.

Erſte Abtheilung.

auf Sachen,

-

§ 456.

Wenn ein hypothetiſches Recht eines Mens

ſchen auf eine cörperliche Sache eriſtiren ſoll,

ſo ſezt daſſelbe eine Handlung voraus, wodurch

es erlangt werde. (modus acquirendi) und

ein Geſez, das die rechtliche Möglichkeit dieſes

Erwerbes begründe (titulus).

- § 457.

Das einfachſte Beyſpiel von Rechten auf
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eine Sache iſt das Eigenthum im beſon

deren Verſtande, oder das Recht mit

Ausſchlus Anderer über eine cörperliche Sa

che zu diſponiren. Hier iſt ſodann nicht nur

das Recht des Eigenthums ſondern ſelbſt das

Object deſſelben ausſchliesliches Mittel zu den

Zwecken des Rechthabenden nach allen Bezie

hungen geworden.

§ 458. -

Die Frage: was der Grund des Eigen

thums ſey? iſt nicht hiſtoriſch. Aber die recht

liche Gültigkeit deſſelben beruht auf dem Geſez,

daß der Menſch die Mittel zu ſeinen Zwecken

mit ſeiner Perſon ſoweit zu vereinigen befugt

ſey, als damit die Freyheit von Jedermann

beſtehen kann. Darauf gründet ſich die Gül

tigkeit des Eigenthums im allgemeinen und

beſonderen Verſtande. -

§ 459. -

Eigenthum kann erworben werden, wenn

die Sache zuvor noch Niemanden zugehört hat,

durch Occupation, oder durch wirkliche

Verſezung der bisher Niemanden zugehörigen

Sache in die Möglichkeit der fortdaurenden

ausſchlieslichen Diſpoſition des Erwerbers.
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- §. 46o.

Die Occupation ſezt alſo den durch die

Zweckmäſigkeit der Handlung wenigſtens er

klärten Willen voraus, die Sache zu ergrei

fen und zu behalten, und daß durch eben dieſe

Handlung die Sache in eine Lage verſezt

ſeye, wodurch ſie dem Eigenthümer jederzeit

gegenwärtig erhalten werde, d. h. wodurch

ihm die Rückkehr zum wirklichen ausſchliesli

chen Gebrauch immer offen bleibe.

§. 461. -

Auch durch Hervorbringung einer Sache,

wovon der Stoff ihm oder Niemanden zuge

hörte, kann der Urheber derſelben ein aus

ſchliesliches Eigenthum erwerben.

s §. 462.

Jede Erwerbart, wodurch eine Sache

zum erſtenmal Gegenſtand des Eigenthums

wird, heißt eine urſprüngliche. (modus

acquirendi originarius.)

- - - - - § 463.

Dagegen gibt es auch abgeleitete Er

wer barten des Eigenthums, wodurch bereits .

im Eigenthum beſindliche Sachen in das Eigen
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thum eines Andern übergehen. (modi aegu

rendi derivativi.) -

§ 464. -

In dem Recht der freyen Verfügung des

Eigenthümers über ſein Eigenthum liegt auch

das Recht, daſſelbe an Andere zu übertragen

d. h. ſeine Sache in die Diſpoſition eines An

dern durch eine hiezu hinreichende That

handlung zu verſezen, ſo wie die Befugnis,

dem Andern ein in einer beſonderen Wirkung

ſich äuſſerndes Recht auf ſeine Sache durch

eine dazu ſchickliche Handlung einzu

räumen oder ſelbſt nur ein Recht an ſeine

Sache durch bloſſe Zuſage dem Andern zu

geſtatten. >

/ A * § 465.

Auch dadurch, daß eine Sache mit der er

heblicheren Sache eines Andern unzertrennbar

vereiniget wird, durch Zuwachs (acceſſo)

geht dieſelbe in das Eigenthum des Leitern

über, wenn ſie durch Zufall oder Schuld des

Eigenthümers der mindererheblichen Sache

verbunden worden iſt. ",

* § 466.

. In dem Recht des Eigenthümers liegt ein
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Recht auf die cörperliche Sache ſelbſt, dieſelbe

ausſchlieslich zu haben und zu gebrauchen,

das Recht der Proprietät und des Ries

bauchs. Dieſe beyden Rechte in Verbindung

begreifen auch das Recht die Sache zu beſizen

und von jedem dritten unbefugten abzufordern

in ſich. -

§. 467.» -

Das Recht des Eigenthums iſt in dem

Begriff ſelbſt untheilbar; aber in der Ausü

bung der darin liegenden, auf das ganze Object

zukommenden Befugniſſe kann unter Zweyen

eine Theilung geſchehen.

- - - - § 468. / .

Hat Einer das Recht der Proprietät, de

Andere das Recht des Niesbrauchs, ſo hat

jeder an dem Eigenthum im Ganzen unvoll

ſtändigen Antheil (dominium minus plenum)

und zwar jener das directe, dieſer das

nuzbare Eigenthum. z-

§ 469.

Jedem dritten gegenüber iſt alsdann den

noch das Eigenthumsrecht des directen oder

nuzbaren Eigenthümers ſoweit wirkſam, um je

den unbefugten davon auszuſchlieſſen. Auch tritt
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das volle Eigenthum des eines Theils ganz

ein, ſobald das unvollſtändige Eigenthum des

Andern aufhört.

§. 47o.

Uneingeſchränkt iſt das Eigenthums

recht, wenn der Eigenthümer ſein Eigenthum

ganz als bloſſes Mittel ſoweit gebrauchen

darf als es mit der Freyheit von Jedermann

beſtehen kann.

§ 471.

- Eingeſchränkt hingegen iſt das Recht

des Eigenthümers, (dominium limitatum)

wenn ſeine Befugniſſe poſitiven Gränzen uns

terworfen, und dadurch vermindert ſind.

§. 472.

Dis geſchieht bey einer Dienſtbarkeit,

(ſervitus) vermöge welcher ein Eigenthümer

zum Vortheil eines Dritten in der Ausübung

einer Befugnis auf ſeinem Eigenthum verhin

dert iſt.

§. 473.

Er kann etwas mit ſeiner Sache nicht

thun dürfen, wozu er im Allgemeinen die

Befugnis hätte; oder er kann etwas zugeben

müſſen, wozu er an ſich nicht verbunden wäre.
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In jenem Fall iſt die Dienſtbarkeit nach ih

rer Wirkung beurtheilt negativ in dieſem

affirmativ.

§ 474. -

Iſt dieſe Einſchränkung der Eigenthums

rechte auf eine Sache zu Gunſten einer Perſon

unmittelbar gelegt, ſo iſt die Dienſtbarkeit

perſönlich haftet ſie auf einer Sache zum

beſten einer andern Sache, ſo iſt ſie reell.

§ 475.

Hier tritt ſodann der Fall ein, daß (§. 455.)

nicht das Object des Rechts demjenigen ganz

zugehört, welcher das Recht hat; und daß

dieſes Recht nur zu dem Eigenthum des Recht

habenden im allgemeinſten Verſtande gehört.

- §. 476.

In dem Recht der freyen Diſpoſition des

Eigenthümers liegt auch die Befugnis, einem

dritten ein ſolches Mittel oder Recht eines be

ſtimmten Vortheils auf ſeiner Sache durch eine

hiezu ſchickliche Thathandlung einzuräumen.

§ 477.

Wenn aber das Recht eingeräumt iſt, ſo

haftet es als erworbenes Recht auf der dienſt

baren Sache ſolange als das Subject forts
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dauert, für welches die Dienſtbarkeit einges

räumt iſt. Es kann als zu dem Seinen des

Andern gehörig durch keine Handlung des ein

geſchränkten Eigenthümers aufgehoben werden,

geht alſo auch auf jeden Beſizer der dienſtba

ren Sache über.

§ 478.

Wenn Mehrere unter ſich weder die Ausü

bung des Eigenthumsrechts in einzelnen Wir

kungen theilen (§. 467.) noch der Eigenthü

mer einem Dritten das Recht eines beſonderen

Vortheils auf ſeiner Sache durch Einſchränkung

ſeiner Eigenthumsrechte eingeräumt hat, (§.

471.) ſo iſt dennoch der Fall noch denkbar, daß

Mehrere das Recht des Eigenthums in unge

theilten Wirkungen zugleich beſizen; alsdenn

iſt es Miteigenthum, (condominium) oder

das Recht Mehrerer, zugleich Eigenthümer ei

ner und eben derſelben Sache zu ſeyn.

> - §. 479.

Das Eigenthumsrecht hört auf durch Zer

nichtung des Objects; durch Entſagung zum

Beſten eines Andern, und durch Dereliction

der Sache mittelſt der von dem Eigenthümer

ſelbſt abſichtlich bewirkten unmöglichkeit, fer-"
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fierhin über dieſelbe ausſchlieslich diſponiren

zu können. - - *.

- §. 48o. -

Da ein Jeder das Recht hat, Sachen als

Mittel ſeines Gebrauchs mit ſeiner Perſon zu

vereinigen (§ 458.) ſoweit er die Freyheit

von Niemanden dadurch beeinträchtiget, ſo

iſt. Keiner der nicht ein bereits erworbenes

Recht zu dieſer Sache hat, befugt, denjenigen,

der ſich im Beſize derſelben befindet, deshalb

in Anſprache zu nehmen. - «

§ 481.

Dieſer Beſiz kann eine cdrperliche und

eine uncörperliche Sache zum Gegenſtand ha

ben, und iſt eben daher fortgeſezter Gebrauch

eines Rechtsvortheils, oder einer Sache im

allgemeinſten Verſtande, und wird im erſten

Falle wahr er, im andern (unſchicklicher

Weiſe) analogiſcher Beſiz genannt.

- § 482. -

Verſchieden iſt freylich der Fall, in welchem

eine Sache blos deswegen beſeſſen wird, um

gegenwärtig über dieſelbe diſponiren zu können,

von demjenigen, wo der Beſizer in der Abſicht

die Sache für ſich zu behalten, alſo in der

ºf
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Abſicht des Eigenthümers beſizt. Jener Beſtz

wird natürlicher, dieſer (nach einem frem

den Sprachgebrauch) Civilbeſiz genannt.

§ 483.

Hat der Beſizer ein durch Gründe unter

ſtüztes Urtheil der Rechtmäſigkeit ſeiner Abſicht

des Eigenthums für ſich, ſo iſt er redlicher,

(bonae fidei) im entgegengeſezten Falle un

redlicher Beſizer (malae fidei poſſeſſor).

§ 484.

Wird der Beſiz durch phyſiſche Detention

ausgeübt, ſo iſt er cörperlicher, wird er

nur rechtlich durch erklärte Zeichen, ihn nicht

aufgeben zu wollen fortgeſezt, ſo iſt er uns

cörperlicher Beſiz.

§. 485.

In beyden Fällen kann er gerecht oder

ungerecht ſeyn. (pofſeſſio iuſta vel iniuſta.)

Das erſtere iſt er, wenn die Abſicht des Beſizes

dem Geſez nach wirklich möglich iſt; ungerecht

iſt er im entgegengeſezten Falle.

§. 486.

Die allgemeinſte Wirkung des Biſizes be

ſtimmt ſich durch das Geſez daß Keiner, deſ

ſen
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ſen Rechte dadurch nicht geſtört werden, den

ſelben anzufechten befugt ſeye. “

§ 487. - - -

3. Selbſt derjenige, deſſen Anſprüche auf di

beſeſſene Sache beſtritten ſind, iſt nur dann,

wenn ſein Recht durch evident gültige Gründe

unterſtüzt iſt, befugt, den Beſiz des Andern

zu ſtören. - et -

zft: : §. 488. . . . . .

In der Beurtheilung der Abſicht des Be

ſizers wird ſodann eine groſſe Verſchiedenheit

ſeyn: ob derſelbe, ein durch Gründe unterſtüz

tes Urtheil von der Rechtmäſſgkeit ſeines Be

ſizes vor ſich hatte oder nicht. (§. 483.) :

et. §.489. - - - - -- -

Hatte er jenes vor ſich, ſo hatte er keine

Schuld; (§. 136 – 138.) und ſo war ent

weder der Eigenthümer ſelbſt die Urſache von

dieſem Beſiz des Andern, oder der Zufall.

In beyden Fällen iſt zwar das Recht des Be

ſizes dem Eigenthumsrecht untergeordnet; (§.

489.) aber den Schaden der entgangenen Be

nuzung den der Eigenthümer ohne die Schuld

des Andern litt, iſt dieſer zu vergüten nicht

ſchuldig. . . . . . . . . . . . .

M
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. . . . . . . . . § 49o.: - -

Der Beſiz an ſich iſt immer nur Factum,

und hat ſolange ſeine Unrechtmäſigkeit nicht

erwieſen iſt das Urtheil der Rechtmäſigkeit

vor ſich, weil kein Dritter unbefugter ein ents

ſcheidendes Urtheil in dieſer Sache des Beſizes

hat (§ 480.) -

§ 491. .: :

In keinem Falle kann das bloſſe Factum

des Beſizes allein ein Recht aufheben, alſo

auch dem Beſizer kein ausſchliesliches Recht

gegen Jedermann auf dieſe Sache ertheilen,

ſondern nur den bedingten Rechtsvor

theil des fortgeſezten Gebrauchs, ſo

lange kein Eigenthümer ſein Recht geltend

machen oder ſolange kein Dritter zeigen kann,

daß dieſer Beſiz durch eine ungerechte Störung

ſeines Beſizes angefangen habe. ,, "t.

- § 492. . . . . . .

* Daher iſt auch nach dem allgemeinen ma

türlichen Privatrecht keine Verjährung

(praeſcriptio) möglich, welche in dem Erwerb

eines Rechtsvortheils auf der einen durch den

Nichtgebrauch eines Rechts auf der andern

Seite innerhalb einer beſtimmten Zeit beſteht

.
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wenn auch der Grund nicht einträte, daß die

Beſtimmung dieſer Zeit nur “. Gegenſtand

poſitiver Sanction, des Geſezgebers ſeyn kann.

“ §. 493.3 r ... »

Ja ſogar die unvordentliche Verjäh

rung (praeſcriptio immemorialis) oder ein

Beſizzuſtand, deſſen Anfang durch das Auf

hören eines entgegengeſezten vorhergegangenen

Zuſtandes auf einer andern Seite nicht be

zeichnet werden kann, iſt nur ein höchſtwahr

ſcheinlicher Grundfür das Eigenthumsrecht d

Beſizers. : . . . . . . . . . . .“

«.. t tº § 494. '?' . .

„So wie aber der bürgerliche Geſez

geber die Zeit der Verjährung beſtimmen,

alſo dieſelbe zu einem bürgerlich gültigen

Rechtsverhältnis zum Vortheil des redlichen

Beſizers erheben kann, um die Ungewisheit

des Privateigenthums im Staate in ſolchen

Fällen des langwierigen erſt ſpäterhin beſtrit

tenen Beſizes durch das geringere des zu ver

lierenden Eigenthums für den bisherigen Ei

genthümer, der ſein Recht geltend machen

konnte und es nicht geltend gemacht hat, zu

haben: ſo kann er auch und mus die Eigen

M 2 »
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thumslehre mit anderen Beſtimmungen ver

mehren.

§ 495. .“

Er wird bey dem Zuwachs (§ 465.) näher

feſſezen - was im Zweifel die erheblichere

Sache ſey und die Verhältniſſe dieſer beyden

Eigenthümer, deren Eigenthum im Streite

unter ihnen iſt, näher beſtimmen.

– § 496.

Ja er wird die Zahl der übrigen Erwerb

arten des Eigenthums vermehren, wo unter

vorausſezten Bedingungen durch den Ausſpruch

des Geſezes oder Richters das Eigenthum un

mittelbar auf einen Dritten übergehen ſoll.

§ 497. :

Wenn zur Sicherheit eines Rechts dem

Rechthabenden eine Sache wirklich oder durch

eine das nemliche bezweckende Erklärung ($.

464) des Eigenthümers übergeben wird, um

im Fall der Nichterfüllung deſſelben ſeine Be

friedigung davon zu nehmen, und jeden Drit,

ten von einem dieſer Sicherheit wiederſprechen

den Beſit derſelben abzuhalten, ſo wird dieſes

Recht auf eine Sache ein Pfandrecht ge.
nannt. (pignus, hypotheca.) . .
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- § 498.

Ob nach dem Naturrecht Erbfolge Statt

ſinde, d. h. ob der Uebergang der ſämmtlichen

Activ - und Paſſivvermögensrechte, oder der

Verlaſſenſchaft eines Verſtorbenen rechtlich

möglich ſey? iſt eine ſehr beſtrittene Frage.

§ 499.

Der Grundſaz daß der Eigenthümer be

fugt ſey, über ſein Eigenthum Verfügungen

zu treffen, ſoweit ſeine der Vernunft gemäſen

Entwürfe oder Zwecke reichen, iſt eine unmit

telbare Folge des Eigenthumsrechts ſelbſt.

*- §. 5oo.

Wenn er alſo zuerſt über ſein Vermögen

noch bey ſeinem Leben, wo er zu jedem der

Vernunft gemäſen Zweck darüber verfügen

kann durch Vertrag diſponirt, daß der An

dere ein unwiederrufliches Recht haben ſolle,

über ſolches nach ſeinem Tode mit Ausſchlus

jedes Dritten zu diſponiren, ſo iſt dieſer Erb

folgevertrag der Vernunft an ſich gemäs.

§. 5o1.

Er iſt auch rechtlich wirkſam, denn jeder

Dritte iſt verbunden, eine Verfügung des Ei

genthümers zu einem Zweck, den er damals
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haben konnte, und hatte, anzuerkennen. Und

wenn dieſer Zweck ſeinem Willen gemäser

reicht werden ſollte, ſo mußte der Erbfolge

vertrag nothwendig als eine Erklärung des

Eigenthümers gelten, daß das Recht des Er

ben auf ſein Vermögen ſo gut als durch Ue

bergabe begründet ſeyn, und von dem Augen

blicke ſeines Todes an in volle Wirkung ein

treten ſolle. . . . - -

– § 5o2. -

Denn auch das hängt von dem Eigenthü

mer ab, eine Sache blos zuzuſagen, oder ſie

zu übergeben, oder eine Handlung vorzuneh

men, welche die Stelle der Uebergabe vertre

ten ſollte; (§. 464.) welches in dieſem Fall

durch die Erklärung, wer von jener Zeit an

ausſchlieslich über ſein Vermögen zu diſponiren

haben ſolle, wirklich geſchieht.

S. 503.

Wenn aber auch derjenige, welcher durch

Vertrag über ſein Vermögen verfügt hat,

Anſprüche. Anderer aus ſeinen Mitteln zu er

füllen hatte, ſo konnte er dis nur inſoferne

thun, als er dadurch dieſen Dritten das Recht,

aus ſeinen Mitteln befriediget zu werden, nicht
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entzog. Daher bey der Erbfolge durch Ver

trag ſo wie bey jeder andern die Unmöglich

keit, das bloſſe Activvermögen zu übertragen

und zu übernehmen. - - - -

§ 504.

- Wie der Erbfolgevertrag, ſo iſt auch das

Teſtament oder die einſeitige Erklärung des

Eigenthümers, daß einer ſein Erbe ſeyn und

von nun an das Recht erhalten ſolle nach

ſeinem Tode die übertragene Erbfolge anzu

treten, in dem Recht des Eigenthümers ge

gründet, über ſein Vermögen ſoweit, als ſeine

der Vernunft gemäſen Zwecke denkbar reichen

können, zu diſponiren a).

a sers. ss. Chriſt. Cavroth: ob die Teſtament

» nach dem Naturrecht Statt haben ? in deſſen philoſºb“

ſchen und critiſchen Abhandlungen. Göttingen I742

IV. St. Io. Abh. -

Ioh. Chr. Rudolph, de ultimis voluntatibus

iurae naturae validis. Erlang. 1753

Skizze einer unterſuchung über die Gültigkeit der Teſtº

mente nach dem Naturrechte in Heydenreichs Ori

'ginalideen I. B. S. 167. - - -

-

-

. - - - - -

* Einige Zweifel über des Herrn Prof. Heydenreichs Skitº

einer unterſuchung c. in der deutſchen Monats"

ſchrift Ayr. 794 S.335

Meine Encyclopädie und Geſchichte der Rechte in Teutſ

land. S. 28. S. 1s. f. « - - - --
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-
-

--- - §. 50;. . . . ."

s: Der Einwurf, daß bey dem Teſtament

keine Uebergabe geſchehe, iſt dadurch gehoben

daß eine gleichbedeutende (§ 464.) von dem

Eigenthümer einzig abhängende (§. 5o2.) Er

klärung deſſelben geſchehen iſt, der Erbe ſolle

von nun an ein mit dem Tode des Erblaſſers

vollkommen wirkſam werdendes Recht über

deſſen Verlaſſenſchaft ausſchlieslich zu diſponi

ren, alſo ein ausſchliesliches Recht auf die

Erbſchaft ſelbſt erhalten. |
-

% ..)

-
- -

- - - §. 5o6. -

Auch daraus, daß keine Einwilligung von

dem Erben zugleich mit dem Erblaſſer ge

ſchieht, folgt nicht, daß er kein Recht erhal

ten könne.

- ... az §. 507. -

In dem Vertrag ſelbſt iſt die Einwilligung

desjenigen, der ein Recht erhalten ſoll nur

deswegen nöthig, weil der Verſprechende ſelbſt

die Einwilligung als die Bedingung der Gül-

tigkeit ſeines Verſprechens anſieht und erwar

tet, um ſich unwiederruflich verbindlich zu

machen. " 3-- -

3 - - -- - - - -
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» - §.508. *

Will aber der Eigenthümer dieſe Bedin

gung nicht ſezen, will er bey ſeinem Leben

das Recht auf ſein zu hinterlaſſendes Vermö

gen auf einen andern durch eine in der Er

besernennung nothwendig liegende Erklärung,

zu der er befugt iſt (S.502) auf den Fall

übertragen, wenn er daſſelbe vor ſeinem Tode

nicht wiederrufen haben ſollte, ſo iſt dis eine

Ausübung ſeines Eigenthumsrechts zu einem
...?

vernünftig denkbaren Zweck.

§ 509.

Dieſe Erklärung wirkt ſodann als einſeitig

zwiſchen dem Erblaſſer und Erben ſoviel, daß

jener, da ſie durch Gegeneinwilligung des er.

nannten Erben noch nicht verbindend für ihn

geworden iſt ſie wiederrufen kann.

§ 5 Io.

Jeder Dritte aber mus dieſes nur von dem

Erblaſſer wiederrufliche Recht des ernannten

Erben, da es auf einer rechtmäſigen Verfü

gung des Eigenthümers über ſein Eigenthum

beruht anerkennen, ſolange es dieſer nicht

wieder aufgehoben hat, folglich auch nach

T - - - -- -* T-“-"TJ-“
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deſſen Tode, wenn die Bedingung des Wie

derrufs hinweggefallen iſt. . . . .

. .', " . . . . .

§ 51.

Daß aber auch nach dem Naturrecht an

ſich eine Erbfolge als Recht gewiſſer Perſonen

Statt finde, welchen der Erblaſſer ſein Ver

mögen durch keine dahin gerichtete wirkliche

Erklärung übertragen hat, iſt eine nach aller

Strenge im Ganzen nicht wohl zu rechtferti

gende Behauptung.

- § 5 12.

Zwar läst es ſich denken, daß ein Ehgatte

nach dem Tode des Andern im alleinigen Be

ſiz der Güter bleibe, welche der ehlichen Ge

ſellſchaft zuſtanden. Da jedoch die Ehe ihrem

Weſen nach keine bloſſe Geſellſchaft des Er

werbs iſt, (§ 426.) wodurch der überlebende

Ehgatte als Miteigenthümer ein ausſchliesliches

Recht auf das ganze Vermögen bekommen

würde, (§ 478.) ſo iſt es immer nur Ver

muthung aus allgemeinen Gründen daß

der Verſtorbene ſein Vermögen dem überle

benden Ehgatten habe hinterlaſſen wollen,

(§. i33. 134) . . . . . .:

-
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of 3 - J.513. - -

Eben ſo ſcheint es auch, daß die Zwecke

des Eigenthümers in Abſicht auf ſein Vermö

gen in der Fortdauer des Wohlſtandes ſeiner

Familie (§ 433.) auch ohne ſeine Erklärung

ſelbſt über ſein Leben hinausreichen müſſen.

§ 5 14.

So lange jedoch dieſe Erklärung nicht von

ihm erfolgt iſt, und ebenſowohl auch ſein ent

gegengeſezter Wille vernünftiger Weiſe denkbar

(§ 132.) und rechtlich möglich war, ſo beruht

auch alle Anſprache ſolcher Familiengenoſſen,

ſoweit ſie nicht auf ein Geſez der Gerechtigkeit

ſich gründet, das der Erblaſſer zu erfüllen

hatte, wie das Recht der Kinder von ihren

Eltern – alſo auch aus ihren Mitteln erzogen

zu werden (§ 432.) einzig auf der Vermu

thung von der Güte des Erblaſſers gegen ſeine

Verwandten. „”

» - - §. 5I5.

- Dagegen kann der poſitive Geſezgeber um

die hiedurch entſtehende Ungewisheit des Pri

vateigenthums im Staate aufzuheben, dieſen

Billigkeitsgrund zum Grundſaz einer den ab

gehenden Willen des Eigenthümers ergänzenden

** -

- -
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geſezlichen Erbfolgeordnung erheben. (ſucceſſio

ab inteſtato.)

§. 516. -

Er kann ſodann die Verhältniſſe der Ver

wandten, welchen allen das Geſez die Mög

lichkeit einer Anſprache an die Erbſchaft (ius

fuccedendi) offen läst unter ſich durch Un

terordnung der Verwandten nach ihrem Ver

hältnis zum Erblaſſer und nach dem daraus

vermutheten Willen deſſelben beſtimmen, (ordo

ſuccedendi) aber ohne ihm ſein Recht, anders

wollen zu können, zu benehmen.

§ 5 17. - -

Wenn denn aber dem Erben durch Erb

vertrag, Teſtament oder durch bürgerlich

geſezliche Erbfolgeordnung nach dem Tode

des Erblaſſers eine Erbſchaft wirklich übertra

gen iſt, ſo hat er ein Recht erhalten, über

die Erbſchaft mit Ausſchlus jedes Dritten zu

diſponiren; er hat ein Recht auf die Erb

ſchaft, das er durch Antritt derſelben, d. h.

durch die Erklärung: Erbe ſeyn zu wollen,

geltend machen, das er aber auch aufgeben

kann,

- - - - ---

- *
- - -

. -
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Zweyte Abtheilung.

: Rechte an Sachen,- *

«

Rechte an Sachen ſind ſolche, welche ei

nem Subject nur vermittelſ einer beſonders

verbindlich gewordenen Perſon in Beziehung

zu einer Sache im allgemeineren Verſtande

G. 155. 453.) zukommen. -

* ...

Es hängt vom freyen Willen desjenigen

ab, der einem andern einen Rechtsvortheil,

worüber er diſponiren kann, zuwenden will,

ob er ihm blos die Zuſage eines Objects ge

ben, oder ein Recht einräumen will, das er

in ſeiner beſtimmten Wirkung gegen Jeden

geltend zu machen befugt ſeyn ſolle. Dis Lez

tere geſchieht durch: Uebergabe einer Sache,

oder durch eine die Stelle der Tradition ver

vertretende, dazu ſchickliche Handlung. (§ 5o2.)

s: S. 52o. . . . . .

- Im erſten Falle aber hat derjenige, welcher

ein Recht bekam, nur ein Recht an die Sa

che gegen die beſonders verbindlich gewordene
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Perſon erhalten; ein Recht, das an ſich be

trachtet zu ſeinem Eigenthum im allgemeinſten

Verſtande gehört, wann gleich die Sache ſelbſt

noch nicht Gegenſtand ſeiner wirklichen aus

ſchlieslichen Diſpoſition, nicht die ſeinige iſt.

(§ 454)

. . . . . . 2. . . . . .

Hier iſt ſodann der durch den gemeinſchaft

lich ausgedrückten Konſens oder durch das a

ceptirte Verſprechen geſchloſſene Vertrag, der

bloſſe Entſtehungsgrund des Rechts an eine

Sache dem erklärten Willen desjenigen ge

mäs der es einräumt; ohne daß zur Gültig

keit dieſer vollſtändigen Uebereinkunft eine Re

acceptation des Promittenten, erforderlich wäre,

: : § 522. . . . . . . ::

Aber auch aus iner Beleidigung, d. h.

aus einer Behandlung des Andern als eines

bloſſen Mittels zu beliebigen Zwecken kann für

den Beleidigten ein Recht auf Wiederherſtek

lung ſeiner Freyheit (§ 31.32.) durch Erſaz

des zugefügten Uebels mittelſt eines dazu ſchick

lichen Objects entſtehen, ein Recht des Be

leidigten an dieſes Object vermittelſt der beſom

ders verbindlichen Perſon des Beleidigers. -
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. . . . . . . . § 523. :::::::::

„ Jedes Recht an eine Sache gegen eine be

ſonders dazu verbindlich gewordene Perſon

heißt ſodann ein perſönliches Recht, (ius

3d rem, ius in perſonam) und die durch eine

beſonders vorangegangene Urſache entſtandene

Verpflichtung einer beſtimmten Perſon zu Lei

ſtung einer Sache heißt eine perſönliche

Verbindlichkeit (obligatio). *

. .“.. .. §. 524.“ . . .

- - 2 - - L: ... Lºi- - - -

In dieſer Richtung, um die Grundſäze

der aus Verträgen entſpringenden perſönlichen

Rechte und Verbindlichkeiten zu entwickeln,

gehört die ausführlichere Lehre des

Vertragsrechts in den Abſchnitt der

Rechte an Sachen. « : c - - * « - -

§.525.

Jeder Vertrag enthält einen gemeinſchaft

,
4

lichen Zweck, der das Geſtz iſt, das ſich die
contrahirenden Theile auflegen; (§ 58.) wann

gleich wiederum individuelle Zwecke jedes Einzel

memtheils für ſich in Anſehung der daraus ent

ſpringenden Wirkungen darinn enthalten ſind.«

:::::::::::: § 526. :

Je nachdem verſchiedene denkbare Zwecke

- 3
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bey Verträgen zum Grunde liegen je nachdem

ſind auch die Begriffe der einzelnen Conven

tionen von einander verſchieden, aus welchen

ſodann die rechtlichen Folgen, d. h. die daraus

entſpringenden Rechte und Verbindlichkeiten

abzuleiten ſind. -

§ 527. -

Jeder Vertrag ſezt als erſte weſentliche Be

dingung ſeiner Gültigkeit freye Uebereinkunft

der contrahirenden Theile voraus. Furcht

und Gewalt, wenn ſie wirklich ſo beſchaffen

ſind, die Einwendung phyſiſch nothwendig zu

machen, oder die Freyheit der Ueberlegung,

durch eine gegenwärtig zu beſorgende Gefahr

jn bleibenden Folgen zu verhindern, ohne die

Folge eines rechtmäſigen Wiederſtands gegen

Eingriffe in ſeine Freyheit zu ſeyn maº

einen Vertrag an ſich ungültig ( 3 ) und

geben Rechte des Beleidigten.

- - § 528. . . -

Wenn ein Vertrag gültig ſeyn ſoll, ſo mus

neben der äuſſeren Bedingung ſeiner Gültig

keit, die Uebereinkunft ſelbſt auf einer gemein

ſchaftlich zum Grunde gelegten der Wahrheit
ents
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entſprechenden Vorſtellung über den Haupt

zweck des Vertrags beruhen.

s § 529.

Was bey einem Vertrag als Beſtandtheil

zu dem beſtimmten Begrif deſſelben an ſich,

oder zu dem ausdrücklich feſtgeſezten Haupt

zweck der Contrahenten bey demſelben gehört,

das heißt ein weſentlicher Theil die

ſes Vertrags.

s . . § 53o.

Wenn nun über weſentliche, im Begrif

des Vertrags liegende oder ausdrücklich als

ſolche hinzugeſezte Beſtimmungen des Ver

tragszwecks Irrthum auf beyden oder auf ei

ner Seite unabſichtlich entſtanden oder ab

ſichtlich von dem andern Theil durch Betrug

veranlast : (§ 143.) vorhanden war, ſo iſt

keine der Wahrheit entſprechende gemeinſchaft

liche Vorſtellung über den Hauptzweck des

Vertrags zum Grunde gelegt worden, (§.

528.) und daher iſt der Vertrag ungültig. ,

§. 53I.

Dieſer abſichtlich veranlaste oder anders

entſtandene Irrthum über weſentliche Beſtim

mungen des Vertragszwecks, welcher die Veran

R
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laſſung war, das contrahirt und das ſo on

trahirt wurde, (dolus oder error cauſam

dans) zernichtet zwar die Vertragsverbindlich

keit, begründet aber, wenn er nur auf Ver

ſchuldung (reatus) des einen Theils beruhte.

(§ 536.) Rechte des Beleidigten für den ans

dern Theil. --- -

s. - $.532. -

Irrthum, durch Nachläſigkeit oder Betrug,

über Nebenbeſtimmungen des Vertragszwecks

(error, dolus incidens) macht den Vertrag

nicht ungültig, der auf einer gegenſeitigen der

Wahrheit entſprechenden Uebereinkunft über

die weſentlichen Beſtimmungen des vorgeſezten

Zwecks beruht. Wer kann gänzlich überein

ſtimmende und der Wahrheit gänzlich entſpre

chende Vorſtellungen Zweyer oder Mehrerer

über alle Nebenbeſtimmungen eines Gegen

ſtandes erwarten? Höchſtens begründet ein

ſolcher Irrthum, wenn er nur einſeitig ver

anlast war, das Recht des Schadenserſazes

- für den andern Theil.

§ 533.

" Zur Entwicklung der rechtlichen Folgen

der einzelnen Verträge oder der daraus ent
»
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ſpringenden Rechte iſt zuförderſt die Betrach

tung ihrer Begriffe an ſich nothwendig. Fol

gen, welche aus den weſentlichen Beſtandthei

len des Begriffs von irgendeinem Vertrag

entſpringen, heiſſen eſſentialia – Folgen hin

gegen welche aus dem Begrif deſſelben flieſſen,

aber als aufgehoben gedacht werden können,

ohne den Begrif dieſes Vertrags ſelbſt auf

zuheben, werden naturalia pactorum, natür. Y

liche Beſtimmungen eines Vertrags ge

nannt. . -

- § 34.

Von dieſen werden alle von auſſen hinzu,

kommende denkbare Beſtimmungen der Ver-

träge (accidentalia paêtorum) unterſchieden,

wann gleich dieſe äuſſerlichen, an ſich zufälli.

gen Zuſäze als weſentliche Beſtimmungen von

den Contrahenten bey einzelnen Verträgen in

concreto hinzugeſezt werden können. (§ 529)

- § 535.

So kann der Anfang der Ausübung eines

Rechts in ſeiner beſtimmten Wirkung oder

die Fortdauer derſelben an eine beſtimmte Grän

ie von Zeit von demjenigen, der das Recht

W

R 2
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einräumt, gebunden werden. Jenes iſt obl

ligatio ex die, dieſes – in diem.

§ 536.

So kann eine Bedingung im ſtrengſten

Verſtande hinzugefügt werden. (S. 149.) Iſt

dieſelbe phyſiſch unmöglich, und beyde Theile

haben es gewußt, ſo iſt ein Vertrag auf eine

ſolche affirmative Ereignis ausgeſezt ein Wir

derſpruch gegen die Vernunft ſelbſt.
':

- - - - - - - -

* - §. 537.

Wußte kein Theil die unmöglichkeit dieſer

als weſentlich vorausgeſezten Ereignis, ſo war

es error cauſam dans, (§ 531.) Ebenſo iſt

es error oder dolus cauſam dans, wenn der

Irrthum einſeitig mit oder ohne Betrug auf

der andern Seite war. -

§. 538.

Das Recht Verträge zu ſchlieſſen, iſt eine

Befugnis, welche die geſezliche Möglichkeit

der Erreichung des Vertragszwecks vorausſezt.

(§ 27.) Gegen die Freyheit und Rechte eines

Dritten gilt daher kein Vertrag und eben ſo

gegen das unnachlasbare eigene Recht des Ge

brauchs der Vernunft, der ſittlichen Freybel

- -

-
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und der Unabhängigkeit von bloſſer Willkühr

Anderer. (§ 18. 121. 424)

- * §.539. ;

Ein Vertrag unter einer dieſen Geſezen wic

derſprechenden affirmativen Bedingung iſt nich

tig. Wiederſpricht er aber denſelben nicht ſo

kann der Anfang der vollen Rechtswirkung

oder die Wiederaufhebung der bereits angefan

genen Wirkung von der für die Paciscenten

ungewiſſen Ereignis eines Umſtandes abhängig

gemacht werden. Jenes geſchieht durch eine

ſuſpenſive, dieſes durch eine reſolutive

Bedingung (§ 153.) ?

: § 540. - - -

Jede Sache im allgemeinſten Verſtande

(§ 417.) kann Gegenſtand eines Vertrags

ſeyn. Aber über die Sache eines Dritten kann

nur ſoweit pasciscirt werden, als das Recht

deſſelben dadurch nicht geſtört wird.“
------- ----

- § 54I.

In Anſehung der äuſſeren Form ſind alle

Verträge nach dem blos natürlichen Recht

einander in ſoferne gleich, daß in jedem der

ſelben einzig dasjenige erfordert wird, was

.

- *
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zur Erklärung des Willens bey dem Zweck

eines jeden Vertrags erfoderlich iſt. So

wie die Einwilligung überhaupt, ſo können

auch Verträge ausdrücklich oder ſtillſchwei

gend ſeyn : (§ 132.) ausdrücklich

durch gegenſeitig gebrauchte Worte oder Wor

ten gleiche Zeichen; ſtillſchweigend durch

das Zugeben eines Zwecks, der dem andern

entweder eingeräumt oder wiederſprochen wer

den mußte. Nur in Rückſicht auf ihren Zweck

ſind ſie im allgemeinen einiger Verſchiedenheit

unterworfen.

§ 542. - -

Der gemeinſchaftliche Zweck kann in einſei

tigem oder gegenſeitigen Erwerb eines Rechts

vortheils beſtehen. In jenem Falle iſt der

Vertrag einſeitig unver get ich
(paëtum unilaterale, gratuitum ) in dieſem

wechſelſeitig vergeltlich (Paºtº

bilaterale, oneroſum.)

- § 543. -

Manche Verträge gehören ihrem Begrif

nach nothwendig zur einen oder andern Gal

tung; andere können als vergeltlich oder wº

vergeltlich gedacht werden. ***
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3“ . . § 544. -

Wer aus einem Vertrag ein Recht behaup

tet das in den Worten der Uebereinkunft

nicht ausgedrückt alſo zweifelhaft iſt, der kann

daſſelbe nicht fordern, wenn es nicht eine we

ſentliche oder natürliche Folge des Vertrags in

Hinſicht auf den gemeinſchaftlichen oder ſeinen

individuellen Vertragszweck war. Denn ſeine

Angelegenheit war es, eine nicht in der Ue

bereinkunft an ſich liegende Beſtimmung ſeines

Zwecks poſitiv auszudrücken a).

sº So gedeutet iſt die Regel war und beſtimmt: Inter

Pretatio eſt facienda contra eum, qui clarius

loqui debuiſſot.

§ 545. - -

Auch darinn liegt in den Verträgen eine

Verſchiedenheit, daß ſie entweder zuerſt ein

Recht begründen (conventioprincipalis) oder

Gu einem bereitsvorhandenen Rechtsverhältnis

hinzukommen. (conventio acceſſoria.)

§. 546.

Von Hauptverträgen, welche ihrem Be

griff nach einſeitig und unvergeltlich ſind, iſt

die Schenkung oder Uebereinkunft über die

ºnvergeltliche Uebertragung des Eigenthums

-
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einer Sache an den andern, das auffallendſte

Beyſpiel. . . , 2

- §. 547. . . . . . ?

Sie geſchieht entweder inter vivos, oder

auf den Todesfall, wenn der Schenkende den

Andern eine Sache ſchenkt, von der er erſt

nach ſeinem Tode das unwiederrufliche Eigene

thum erhalten ſoll. (donatio mortis cauſa.)

-

§ 548.

Von eben dieſer Art iſt der Leyhcon

tract, die unentgeltliche Verſtattung des Ge

brauchs einer Sache, der entweder beſtimmt

iſt, (commodatum) oder unbeſtimmt und

einzig auf den Willen des Leyhenden in ſeiner

Fortdauer ausgeſezt. (precarium)

§ 549. -

Eben dahin gehört die unvergeltlich über

nommene Verwahrung der Sache eines an

dern, der Hinterlegungsvertrag (*

poſitio.)

- § 55o. - -

Bey den vergeltlichen Verträgen iſt entwe

der eine Sache im beſonderen Verſtande gegen

eine Sache, ein Factum gegen ein andere**

-

-

- ---
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oder ein Factum gegen eine Sache das zu

leiſtende Object. . . . . >

. . . . . . §., 55 L. : r

In der Lehre von den vergeltlichen Ver

trägen ſind insbeſondere diejenige, welche ſchon

ohne die Vorausſezung einer Staatsvereinigung

denkbar ſind, von denen zu unterſcheiden, wel

che nur unter derſelben gedacht werden können,

r: § 552.-29 :

Zu der erſten Art gehören der Tauſch, die

Miethe und die Societät. - -
. . . . . . . . . ?

§ 553, s.

Tauſch (permutatio) iſt Abtretung des

Eigentums einer Sache gegen eine andere.

- $. 554. --- - - -

Miethcontract (locatio conduêtio) iſt

eine Uebereinkunft über Leiſtung einer über

nommenen Mühe oder des Gebrauchs einer

Sache für einen beſtimmten Lohn.

: § 5 55. - -

sº Societät iſt eine von zween oder mehre

ren geſchloſſene Vereinigung ihrer Güter oder

Bemühungen zum Erwerb gemeinſchaftlichen

Gewinns, .. - - -
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. . . . . . §. 56, . .“

- o wie das allgemein - bürgerliche

Recht die Form der Conventionen poſitiven -

Beſtimmungen unterwerfen, und dieſe poſitive

Forin zur Urſache und Bedingung ihrer bürº

gerlichen Verbindlichkeit durch Aufſtellung von

Contracten ſezen kann: ſo kann daſſelbe -

auch, um die Erfüllung von Verbindlichkeiten

ſowohl als die vergeltliche Veräuſſerung und

den Erwerb von Rechtsvortheilen zu erleich

tern, ein ſchickliches Mittel durch die Erfin

dung des Geldes aufſtellen,

„ , § 557« ---

:

- -

r; * * - -

Geld iſt eine Materie, die in gröſſere oder

geringere Quantitäten zerlegbar als öffentlich

anerkannter Maasſtaab des Werths rechtlicher

Gegenſtände gebraucht wird.
§. 558. - - - - -

Der Werth einer Sache iſt die Gröſſe

ihres Nuzens. Er iſt abſolut, wenn er

aus der natürlichen Beſchaffenheit der Sache,

relativ, wenn er aus ihren beſonderen hy

pothetiſchen Verhältniſſen entſteht a).

" Der auf Geld reducete Wert einer Sache heißt ihr

Preis (pretium eminens) und iſt entweder der

-

-- – – –––=- – –
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allgemein angenommene, gemeine, oder der beſon

der er den einer nach der eigenen Beziehung der Sa

chen zu ihm darauf legt. -

Chriſt. Frid. Schott de notione pecuniae in

collect. Diſſert. T. II. n. 15.

§. 5§ 9. -

Dadurch, daß eine beſtimmte Summe

Geldes als das Aequivalent einer dagegen zu

erwerbenden Sache in einem Vertrag ange

nommen wird, ſondert ſich ſodann der Begrif

des Kaufs vom Vertrag des Tauſches ab.

(§ 553.) . ..:: -

§. 56o. #

Der Zweck des Kaufes, wie des Tauſches,

iſt Erlangung des Eigenthums einer Sache

gegen ein gegebenes Aequivalent. Die Bedin

gung, unter welcher der Eigenthümer ſein

Eigenthum aufgiebt, und unter welcher die

- Abſicht der uebertragung ſeines Eigenthums

allein angenommen werden kann, iſt daher

einzig die Bezahlung des Kaufſchillings. Iſt er

aber bevor er dieſen erhält noch Eigenthü

mer, ſo iſt auch die Gefahr des Zufalls, wo

durch die Sache zu Grunde gehen könnte,

noch die ſeinige. - - -

A.

- -
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§. 561. :: -

Wenn der Kaufcontract mittelſt Bezahlung

des Preiſes und Uebergabe der Sache geſchloſ

ſen wird, ſo können zugleich mit dieſer Ueber

einkunft nähere, nicht in der Natur des Kau

fes im allgemeinen liegende Beſtimmungen

hinzu geſezt werden. *

: §.562. . . . .

Eine ſolche Beſtimmung iſt die Einſchrän

kung des Eigenthümers, welche der Käufer

auf ſeinem Exemplar durch den Erwerb deſſel

ben ſtillſchweigend mitübernimmt, es durch

Nachdruck nicht vervielfältigen zu dürfen a).

. a) Der Beweis dieſer Behauptung ſcheint mir in folgen

der Reyhe von Säzen zu liegen: -

I. Vom Verfaſſer als einzigen rechtmäſigen Eigen

- thümer ſeines Buchs (§. 461.) hat der Verleger

das Eigentum deſſelben übernommen, mit der

Bedingung, daß er die Möglichkeit, die Ideen des

::

- Verfaſſers an das Publicumzubringej

::.:. Beſorgung des Drucks und des Abſazes veranſtalte.

II. Durch Bewirkung des Letern iſt ſein Auftrag

**** gegen den Verfaſſer erfüllt, ſo lange er ſelbſt den

Abſaz nicht unmöglich macht. . . . . . .

III. Aber ſein Endzweck bey dem Erwerb des ihm
übertragenen Eigenthums iſt noch nicht erreicht.

«. Dieſer beſteht im Erſaz ſeines Aufwandes an Ko

- ſten und Mühe. .. - - - - - -- - - - - - - -

. .» - - - --- 4 : - - *x

TV. Dieſen verfolgt er durch die ſelbſt der Abſicht

des Verfaſſers gemäſe Veranſtaltung des Abſazes
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einer gewiſſen Anzahl Eremplare durch den ven

hältnismäſig geringen Preis jedes einzelnen.

V. Eitweder mus er durch dieſen geringen Preis für

ein Exemplar dieſen Zweck zertichten, oder er

mus die Abſicht haben, denſelben durch die vorbe.

haltene, von ihm veranſtaltete Möglichkeit des

Abſazes ſeiner Auflage zu erreichen.

VI. Dieſe erklärt er ſtillſchweigend durch das einzige

Mittel zu dieſem Zweck: durch den mit dem Abſaz

der ganzen Auflage ins Verhältnis geſezten gerin

gen Preis einzelner Exemplare. (S. 132.)

VII. Und dieſe nemliche ſtillſchweigende Erklärung

legt der Käuſer als das Regulativ deſſen, was

ihm zu leiſten und zu übernehmen obliege, durch

eine damit übereinſtimmende gegenſeitige Hand,

lung, die Bezahlung jenes geringen Preiſes zum

Grunde.

VIII. Er übernimmt daher durch einen mit dieſem

Kauf verbundenen ſtillſchweigenden Vertrag die

auf ſein erhaltenes Exemplar gelegte Einſchrän

kung des Eigenthums, ( §. 472. 176.) daſſelbe

durch Nachdruck nicht zu vervielfältigen, und da«

- durch die fortdauernde Möglichkeit des Abſazes der

übrigen Exemplare, ſo wie ſie der Verleger berech

net und bey dieſem Kauf vorausgeſezt hat, nicht

zu ſtören.

> IX. Haftet nun aber einmal dieſe Einſchränkung des

- --

Eigenthums auf dem erworbenen Exemplar (§.

477.) ſo iſt dieſes Recht ein zu dem S einen

des Verlegers gehöriger Theil (§.475.) und bleibt

auf dem Exemplar, ſo wie jede Eigenthumsein,

ſchränkung auf der dienſtbaren Sache ſo lange, als

das Subject fortdauert, welchem dieſes Recht der

Einſchränkung zugehört. Vergl. unter andern

ed er vom Eigenthum des Bücherverlags, im Götting,F FÄFEFE SÄTEEEEF#
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- Ehlers unzuläſigkeit des Büchernachdruks nach dem naº

türlichen Zwangsrecht. 1784.

Kant über die unrechtmäſigkeit des Büchernachdrucks

Berl. Monatsſchr. May, I785. -

Reimarus Erwägung des Verlagsrechts in Anſehung

des Nachdrucks. I792.

Sichte Beweis der unrechtmäſigkeit des Büchernach

drucks. Ber. Monatsſchr. May 1793.

ueber das Eigenthum der Gedanken. Im Schleswigſchen

Journal, Nov, I793.

§. 563. -

unter die als vergeltlich und unvergeltlich

denkbare Hauptverträge gehören vorzüglich der

Erbfolgevertrag (§. 5oo.) das Dar

leyhen, und die Bevollmächtigung.

§ 564.

Der Erbfolgevertrag iſt entweder ein

ſeitige oder wechſelsweiſe Uebertragung und

Annahme des Rechts der Erbfolge.

§ 565.

- Uebertragung des Eigenthums einer Quan

tität auf einen andern gegen zugeſagte Erſtat

tung einer gleichen iſt ein Darley he n;

(mutuum) der Empfänger mag dem Darleyher

den entgangenen Gebrauch dieſer Quantität

nach dem Verhältnis der Zeit durch Zinn

ſen zu erſezen übernehmen oder nicht.



ſº 207

§ 566.

- Die Verbindlichkeit des Schuldners aus

dieſem Vertrag geht dahin, daß der Darleyher

durch die Zurückgabe der geliehenen Quantität

ganz in die Lage verſezt werde, als ob er dies

ſelbe nicht hergeliehen, hätte a).

a) Dis iſt auch der entſcheidende Grundſaz bey Darleyhen

an Gelde, das im Werth geſtiegen oder gefallen iſt.

- § 567. - -

Bevollmächtigung (mandatum) iſt

aufgetragene Uebernahme eines fremden Ge

ſchäftes a).

a) Hierinn liegt die Verſchiedenheit des Mandats von der

blos einſeitig angetretenen Geſchäftsführung eines

Dritten des mandatarius vom negotiorum geſtor.

-- -

-

- - - § 568. x

Perſönliche Verbindlichkeiten können nicht

nur durch Verträge unmittelbar entſtehen, de

ren beſtimmter Zweck erfüllt werden ſoll. Wer

den ſie aber aus Bosheit oder Nachläſigkeit

nicht erfüllt, und iſt dadurch die Erfüllung

des beſtimmt vorgeſezten Vertragszwecks un

möglich gemacht, ſo entſteht daraus, wie aus

jeder willkührlichen Verlezung ein Recht des

beleidigten Theils auf Erſaz des Schadens.

s -

-
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§ 569.

Schaden aber iſt jeder Vortheil den

Einer bereits gehabt hat, oder ohne die Nach
theil bringende Urſache gehabt haben würde.

Wenn er durch eine der Freyheit überlaſſe"

rechtswiedrige Handlung des Andern geſchieht,

ſo iſt er directer Schaden. --

§ 570. .

Nach dem allgemeinen natürlichen

Privatrecht laſſen ſich nur dieſe zween Fälle

denken, aus welchen perſönliche Rechte und

Verbindlichkeiten entſtehen: Berººg und

Beleidigung. Die aus dieſen beyden Vºr

hältniſſen entſpringenden Rechte und Verbind

lichkeiten aber gründen ſich auf den Grund

ſaz, daß jeder die rechtmäſigen Folgen ſeiner

Ändlungen zu übernehmen vernünftig genº

thiget ſeye.

º § 571. ------

: Das allgemeine bürgerliche Recht

hingegen kann zu jenen Urſachen rechtlicher

Verbindlichkeiten neue hinzuſten Nach dem

ſelben läst es ſich denken daß der Geſezgeber

Verhältniſſe der Billigkeit und Pflichter

welche die Moral auflegt zu Gegenſtänden

bür
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bürgerlicher Verbindlichkeit erhebe, wie

das Verhältnis zwiſchen Vormund und Mün

del (§ 446.) zwiſchen dem unbevollmächtigten

Geſchäftsführer und demjenigen, deſſen Ge

ſchäfte beſorgt wurden. (§ 557. n. a.) -

* - § 572. -

. In ſolchen Fällen, wo man annehmen

kann, daß Jeder vernünftiger Weiſe in die Aner

kennung ſeiner Verbindlichkeit willigen könne,

kann daher der bürgerliche Geſezgeber

ſelbſt wenn keine äuſſere Verbindlichkeit durch

wirklich erklärte Einwilligung übernommen

worden, dieſelbe als übernommen durch den

Ausſpruch des Geſezes vorausſezen. (conſen

ſus fičtas.) -

- - - § 573.

Auch die Arten wie Rechte und Verbind

lichkeiten - und ſo auch Vertragsrechte durch

Sicherheitsleiſtung beſtärkt werden können,

ſind von Wichtigkeit. (§ 545.) Jedes Mittel

zur Sicherſtellung des Rechts eines Andern

heißt Caution. Sie geſchieht durch Bürg

ſchaft, Pfandcontract und Eyd. . .

- -- . . 574 - - -

BürgſchaftEg iſt ein Vertrag

,

- - - - - - - -
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mit dem Gläubiger über die Erfüllung der

Verbindlichkeit ſeines Schuldners auf den Fall

der Unvermögenheit des Leztern.

- - - § 575. -

Durch Verpfändung erhält der Gläu

biger von dem Schuldner das Recht auf eine

Sache deſſelben, im Fall der Nichtbefriedi

gung ſich an dieſe zu halten. -

- §. 576.

Der Eyd, ein Aufruf Gottes als Zeugen

für die abſichtliche Wahrheit einer Aeuſſerung,

wenn er als Zuſage oder promiſſoriſcher

Eyd zu einer Verbindlichkeit hinzukommt,

gewährt an ſich keine äuſſerliche Verſtärkung

des vorhandenen Rechts, er vergröſſert nur

die moraliſche Wahrſcheinlichkeit der Erfüllung

deſſelben a).

a) Garve in den Anm. zu Cicero von den Pflichten,

III. B.

Etwas über den Urſprung, Begrif, Geſchichte des Eyds»

von Auguſt von Hoff. I79I.

§. 577.

- Perſönliche Verbindlichkeiten hören auf,

wenn ſie im ſtrengſten Verſtande pers

ſönlich waren, weil ſie nur einer beſtimmten

Perſon zukommen ſollten, durch den Tod
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durch Leiſtung des ſchuldigen Objects, Solu

tion; durch Untergang einer verſprochenen

beſonderen Sache ohne Schuld des Promit

tenten; durch Confuſion oder das Zuſam

mentreffen einander gegenüberſtehender Rechte

in einer Perſon; durch Compenſation gegen

ſeitiger dem Object und der Nothwendigkeit

der Leiſtung nach gleicher liquider Forderun,

gen, und durch neue Verträge.

§. 578.

Beyſpiele ſolcher Verträge ſind der Nach

lasvertrag (pačtum remifſorium) oder Er

laſſung der Verbindlichkeit des Andern; der

Vergleich (tranſačtio) oder Beylegung eines

Rechtsſtreits dnrch gegenſeitiges Aufgeben ge

machter Behauptungen; Aufhebung der bis

herigen Verbindlichkeit durch Feſtſezung einer
neuen Novation.

§ 579.

Expromiſſion iſt die Uebernahme einer

fremden Schuld. Geſchieht ſie mit Beytritt

des Schuldners zu dieſem Vertrag des Gläu

bigers mit einem neuen Schuldner ſo iſt ſie

Delegation, Ueberweiſung einer Schuld

auf einen Dritten, 'e". L.

> -

O 2
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- §. 580.

Abtretung eines perſönlichen Rechts gegen

einen Andern an einen Dritten Ceſſion iſt

ſelbſt ohne Einwilligung des Schuldners recht

mäſig, wenn ſie innerhalb der Gränzen dieſes

Rechts geſchieht, über welches der Rechtha

bende, als über einen Theil des Seinen, unter

dieſer Bedingung zu verfügen berechtigt iſt.

–
-

-

Dritter Abſchnitt.

Recht bey entſtandenen Streitigkeiten.

.

§. 581. : -

Beleidigung iſt jede Behandlung des

Andern zu beliebigen Zwecken. (§ 522.) Sie

enthält immer eine Verlegung des Seinen

eines Menſchen.

§ 582.

Sie iſt eine dem Geſez der Gerechtigkeit

zuwiederlaufende Einſchränkung der Freyheit

eines Menſchen, und berechtiget zum Wieder

ſtand gegen dieſen Eingrif durch Zwang a).

a) unter den oben (s. 27. 32. 59. 64) ausgeführten

Beſtimmungen, - -

-

- - -
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§. 583»

Der Zweck des Zwanges iſt Behaup

tung meiner Freyheit, d. h. meiner

Unabhängigkeit mit dem ganzen Umfang mei

ner Rechte: Er halt u ng derſelben wieder

gegenwärtige Verlezungen durch Abwendung

derſelben ; Wiederherſtellung derſelben

durch Zurücknahme des entzogenen Objects,

und dieſe ſey phyſiſch möglich oder unmöglich

geworden durch Vergütung des ganzen, durch

die Beleidigung entſtandenen, Schadens. ($.

569.) . -

§ 584.

Um bevorſtehende Beleidigungen mit Ge

walt abzuwenden iſt Gewisheit der Abſicht zu.

beleidigen nothwendig. Dieſe entſteht durch

Verweigerung der Wahrheit, die ein jeder

bey gefährlichen Zurüſtungen eines wahrſchein

lichen Gegners darüber fordern kann: ob dieſe

Zurüſtungen auf ihn gerichtet ſeyen. (§ 115.)

§.585.

Um Rechte des Beleidigten aus dem Grun

de einer wirklich geſchehenen Beleidigung geltend

machen zu können, mus der Grund dieſes

Rechts: d. h. die wirkliche Eriſtenz des Rechts
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und die willkührliche Verlezung deſſelben auſſer

Zweifel geſezt ſeyn,

§ 536.

Iſt dieſes nicht geſchehen, ſo mus Be

weis geführt werden. Dieſer iſt vernunftmä

ſige Beglaubigung eines beſtrittenen Anſpruchs.

§. 587.

Iſt das Recht ſelbſt zweifelhaft,

weil es nicht auf einer allgemeinen, ohne

beſondere Vorausſezung verbindenden Re

gel als natürliche (oder poſitiv geſezliche Ei

genſchaft der Dinge beruht), wie z. B. ein

angebornes Recht des Menſchen oder Freyheit

eines Grundſtücks von Einſchränkungen des

Eigenthums; ſo mus das Recht ſelbſt, und daß

es durch eine beſonders vorangegangene urſa

che begründet worden ſeye, erwieſen werden.

§ 588.

Iſt das Recht erwieſen, aber die Hand.

lung der willkührlichen Verlezung

zw tifelhaft, ſo iſt dieſe der Gegenſtand des

Beweiſes. .

§. 589.

In jedem Fall iſt demnach ein Factum,

d, h. eine Thatſache, wodurch ein hypothetia

---- - - - - - -- -
- - -

- -- - - - -
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ſches Rechtsverhältnis entſtanden iſt, der Ge

genſtand des Beweiſes.

§. 590. -

Jedes zur Beglaubigung einer Thatſache

ſchickliche Mittel kann ein Beweismittel ſeyn

es ſeyen nun Zeugen, Perſonen, welche die

Fähigkeit und den Willen haben, die Wahr

heit zu ſagen oder Documente; oder es

geſchehe durch Wahrnehmung der phyſiſchen

Folgen, welche eine Thatſache gehabt hat,

durch Augenſchein.

- §. 591.

Auch darinn liegt nichts der Vernunft

wiederſprechendes, daß ein Theil die eydliche

Auſſage oder den aſſ e r tor iſch e n Eyd

(§ 576.) des andern als entſcheidend für die

Wahrheit anzuerkennen ſich erbiete , wann

gleich dieſer zu dem Eyd nicht gezwungen

werden kann. .

§. §92.

Wenn dieſe gebrauchten Mittel die in Fra

ge ſtehende Thatſache unmittelbar beurkunden,

ſo iſt der Beweis natürlich. Wenn im

Gegentheil der Beweis durch Schlüſſe aus

allgemeinen Gründen, welches auch Facta
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ſeyn können, durch Induction geführt wird,

ſo iſt derſelbe künſtlich. -

§ 593. s

Wer eine beſondere Thatſache (§. 585.) als

den Entſtehungsgrund eines rechtlichen Ver

hältniſſes für ſich anführt, der iſt ſchuldig es

zu beweiſen, weil, wenn ſeine Behauptung ge

gründet iſt, er den Grund derſelben wiſſen muß

§. 594. -

Iſt der Beweis geführt, Recht und

Verlezung dargethan, ſo iſt alsdenn wenn

kein anderes Mittel, Recht zu erhalten, wirf

ſam iſt, der Gebrauch der Gewalt rechtmäſige

Folge des Rechts. - - -

- - - § 595. -

| Eines der Mittel, dem Gebrauch der Ge

walt zuvorzukommen, wozu aber der Gegen

theil nicht gezwungen werden kann, iſt die ge

meinſchaftliche Anerkennung des Ausſpruchs

eines conventionellen Schiedsrichters. (arbi

trium).

§.596.

Hiezu iſt ein gedoppelter Vertrag nothwen

dig: der der ſtreitenden Theile über die Aner

kennung des Schiedsrichters, (compromiſſum)
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und der der Parthien mit dem Schiedsrichter,

daß er die aufgetragene Entſcheidung über

nehme. (receptum.) -

§ 597.

So viel Gewalt, als zu Erlangung des

Zwecks nothwendig iſt, den das Geſez der Ge

rechtigkeit zu verfolgen geſtattet, iſt der Be

leidigte zur ſicheren Wiederherſtellung ſeiner

Freyheit anzuwenden befugt a). - -

a) Daher das ius indefinitum, (nicht infinitum) des

Beleidigten gegen den Beleidiger.

§.598.

Wenn Zween oder Mehrere Gewalt gegen

einander gebrauchen, ſo entſteht Krieg und

aus dieſem beſondere durch den fortdaurenden

Gebrauch der Gewalt entſtehende Pflichten und

Rechte. . .

§. 599. V

Nur ſolche Mittel erlaubt der Krieg, die

der Feind vom Gebrauch der Gewalt, als ei

nes zur Anerkennung des Rechts beſtimmen

den, auch mit Klugheit zuzufügenden Uebels

erwarten kann, und nur ſo viele Mittel, als

zu Erreichung des Zwecks erforderlich ſind.

Einzig in dieſer Hinſicht iſt die Ergreifung feind

-–---- ------
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lichen Eigenthums oder die ſogenannte occu

patio bellica rechtmäſig.

§. 6oo.

Dem Beleidigten im Gebrauch der Ge

walt beyzuſtehen iſt rechtmäſig; denn dieſe

Hülfe iſt nichts anderes als thätige Beförde

rung der rechtmäſigen Zwecke eines andern.

§. 6o I.

Diß iſt eine Pflicht der Güte, deren Er

füllung lediglich dem Urtheil jedes dritten über

laſſen werden muß. Eben daher iſt es auch

ein von dem Urtheil eines Jeden einzig ab

hängendes Recht, im ungeſtörten Verhältniß

des Rechts gegen beyde ſtreitende Theile, ohne

Hinſicht auf ihr Verhältniß unter ſich neu

tral zu bleiben.

§ 6o2.

Der Vertrag, wodurch der Krieg geendiget

wird, heißt Friede. Iſt er durch überlegene

Gewalt von dem Beleidigten erpreßt worden,

ſo iſt er als eine neue Beleidigung für dieſen

nicht verbindend.

- § 693. -

- Anders beſtimmen ſich dieſe Säze des Rechts

bey entſtandenem Streit im Staate.
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-§. 604.

Hier hört die Selbſthülfe gegen ungerechte

Verlezung ſo lange auf, als der Staat Hülfe

ſchaffen kann oder will. Das Recht der Selbſt

vertheidigung gegen eine gegenwärtige Gefahr

die Nothwehr, iſt eine Art des Nothrechts

im Staate. (moderamen inculpatae tutelae.)

- - §. 6o5.

Der Staat ſichert, ſo weit er kann die

Freyheit jedes Einzelnen, d. h. den Umfang

ſeiner Rechte durch gleiches öffentliches Zwangs

recht.

A

- - §. 6o6.

Um diß zu leiſten muß der höchſten Gewalt

das Recht zukommen, Rechts-Streitigkeiten

im Staate den Grundſäzen des öffentlichen

Rechts gemäß durch Richter in ihrem Namen

zu entſcheiden. (§. 270.)

§. 6o7.

- Ja ſie beſtimmt ſelbſt das geſammte Ver

hältniß während des Rechtsſtreits, ſo wie die

ganze Form des Verfahrens bis zu deſſen Bes

endigung durch Prozeßgeſeze.

§.. 6o8. - s

Der Beweis ſelbſt iſt nur vernunftmäſige
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Beglaubigung der Wahrheit eines Anſpruchs,

alſo nur Darſtellung zureichender Gründe zu

dem hiſtoriſchen Urtheil, daß etwas wahr ſeye.

- §. 609.

Die Bedingungen dieſes Urtheils ſezt der

Geſezgeber durch gültige Regeln feſt und be

ſtimmt, was zur Vollſtändigkeit des recht

lichen Beweiſes erforderlich, und wie im Streite

zwiſchen Wahrſcheinlichkeiten auf beyden Sci

ten zu verfahren ſey. - -

- - §. 61o.

Der Gegenſtand des Beweiſes auch im all

gemeinen bürgerlichen Recht bleibt immer ein

Factum (S. 587.), ſelbſt alsdann, wenn ein

beſonderes hypothetiſches Rechtsprinzip z. B.

ein gewohnheitsrechtlicher Saz zweifelhaft ſeyn,

und bewieſen werden ſollte, weil es immer

um das Factum der Entſtehung deſſelben zu

thun iſt.

§. 61 I.

Um die Parthieen gegen willkührliche Aus

ſprüche des Richters ſicher zu ſtellen, ſtellt die

höchſte Gewalt höhere Gerichte auf, welche

über die Berufung des beſchwerten Theils zu

erkennen haben. - - - - -
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§ 612.

Wer dem andern durch einen Rechtsſtreit

deſſen Grund er nicht erweiſen konnte alſo

durch ſeine Schuld Schaden verurſacht hat

der iſt zum Erſaz deſſelben verbunden.

Drittes Buch.

. Allgemeines Völkerrecht,

Jo. Ad. Ickſtadt elementa iuris gentium: Wir

ceb. 1740. 4. . . . .

Ad. Friedr. Glafey Völkerrecht, 1752.4. - - -

Le Droit des Gens; ou principes de la loi naturelle

appliqués a la conduite et aux affäires des na

tions et des ſouverains, par Mſr.de Yatte,

a Leyde 1758. a Neuſchatel 1776. III. T. 12.

Jo. F. L. Schrodt ſyſtema iuris gentium, 1780. 8.

Litteratur des geſammten natürlichen ſowohl als poſitiven

Völkerrechts von Died. Heinr. Ludw. Freiherrn v.

dmyteda, Regensb. 1785. 8. 2. Th.
-

- - - - - - - - -
v –-mm-–

! . . . § 613.
- *** -

Jedes hypothetiſche geſellſchaftliche Verhält

niß es ſey eine Verbindung Einzelner zu einem

beſonderen, oder eine Vereinigung Mehrerer zu

einem gemeinſchaftlichen Zweck im Ganzen.

F:
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ſezt die Fortdauer der Geſeze voraus auf

welche ſich das Verhältniß jedes Einzelnen ge

gen den Einzelnen und ſelbſt der Geſellſchaft

gegen andere gründet. - -

- §. 614.

Eine jede gröſſere rechtmäſige Geſellſcha

ſezt einen der Sittlichkeit angemeſſenen Zweck

voraus, und iſt inſoferne ſie ein zu dieſem

ſittlichen Zweck vereinigtes Ganzes ausmacht,

als eine moraliſche Perſon zu betrach

ten. (§. 165.) - -

§ 615. -

Der Zweck der Geſellſchaft mag Verbin

dung zu gemeinſchaftlicher Sicherheit oder

zu der weitumfaſſenderen Idee des der Sitt-

lichkeit angemeſſenen allgemeinen Wohls unter

eine höchſte Gewalt ſeyn, ſo bleibt immer das

Verhältniß dieſer Geſellſchaft gegen andere das

einer moraliſchen Perſon. Und dieſe morali

ſche Perſon iſt ein Volk es ſey nun bloſs

ſes Volk oder Staat zugleich. (§ 164.),

. . § 616. ..

Nun hat zwar dieſes Volk als eine mo

kaliſche Perſon, die ſich ſelbſt ihren Zweck ge“

ſezt hat, gegen andere Völker die nemlichen



223

Rechte und Verbindlichkeiten, welche das

Vernunftgeſez jedem Einzelnen gegen den Ein

zelnen auflegt. -

- §. 617.

Aber aus der eigenen Beſchaffenheit dieſer

moraliſchen Perſon: Volk, welche von dem

phyſiſch einzelnen Individuum dennoch ſpeci

fiſch verſchieden iſt, entſpringen neue Zuſäze

zu den allgemeinen Rechten des Einzelnen ge

gen den Einzelnen für Völker, -

§ 618. -

So wird dieſemnach der unterſcheidende

Begrif des Volkes an ſich betrachtet, und die

beſonderen Rechte und Verbindlichkeiten, wel

che aus demſelben flieſſen, und Völkern als

ſolchen unter einander zukommen, werden in

dem Syſtem des allgemeinen Völkers

rechts erörtert. - -

§ 619. . . .

Dieſes allgemeine Völkerrecht iſt von

dem poſitiven zu unterſcheiden. Der Umfang

von Rechtsſäzen über Verhältniſſe der heuti

gen Völker gegen einander macht den Innhalt

des leztern aus. Es iſt entweder allgemeines

--- -
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oder particuläres. Beydes aber iſt entweder

nothwendig zu beobachtendes, das als allge

mein verbindend anerkannt iſt, (neceſſarium)

oder willkührliches, deſſen Beobachtung ge

gen Andere jedes Volk nur ſich ſelbſt ſchuldig

iſt. (voluntarium.)

§. 62o.

Jedes Volk als moraliſche Perſon iſt ſich

ſelbſt ſein eigener Zweck und kein bloſſes

Mittel für die Zwecke anderer Völker.

§ 621. -

Es hat Rechte, die ihm als ſolchen zukom

men, ohne ein beſonderes Factum als den Ent

ſtehungsgrund derſelben vorauszuſezen. Dieſe

machen das abſolute Völkerrecht aus.

. . § 622. ,

Jedes Volk hat das unbedingte Recht des

- Gebrauchs ſeiner Vernunft und das (durch

die innere Verfaſſung in der Ausübung be

ſtimmte) Recht ſich ſelbſt unabhängig von ir

gend einem dritten Geſeze zu geben, ſoweit

dieſe Geſeze die Freyheit Anderer nicht ſtören.

- §. 623. -

Jedes Volk hat das Recht der Selbſtän

digkeit oder Unabhängigkeit von Ä
Wills
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Willkühr in Rückſicht auf ſeine ganze Eriſtenz,

und auf die Mittel zu derſelben, welche zu

dem Seinen gehören.

* § 624. -

Jedes Volk hat das in ſeiner Selbſtändig

keit gegründete, vor allen beſonderen Thatſa

chen hergehende Recht, in allen den Fäl

len, wo die Beſtimmung ſeiner Verhältniſſe

zu Erhaltung ſeiner Rechte von einer factiſchen

Vorausſezung abhängt, die er nur von dem

Andern erhalten kann, Wahrheit von dieſem

zu verlangen.

§ 625.

Ebenſo kommt jedem Volk das negative

Recht zu, zu fordern, daß ihm keine rechts

wiedrige Handlungen zur Laſt gelegt werden,

wenn es deren keine begangen hat;

und für Völker und Staaten ſollte wenigſtens

der gute Name oder der Ruf der Gerechtigkeit

von höchſtem Werthe ſeyn !

§ 626. - -

- Jedes Volk iſt berechtiget, die Dinge auſ

ſer ihm als Mittel zu ſeinem Zweck zu ge

brauchen, ſoferne dadurch die eigenen Rechte

anderer nicht geſtört werden. ---

- P

–
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§ 627. . . .

In dieſer rechtlichen Exiſtenz einer mora

liſchen Perſon ſind alle Völker einander gleich,

ſo ungleich auch die Quantität ihrer erworbe

nen, hypothetiſchen, Rechte ſeyn mag.

§. 628.

Ein Volk kann die Dinge auſſer ihm ge

brauchen und ſich ſelbſt zum ausſchlieslichen

Gebrauch durch Occupation zueignen, ſoferne

dadurch fremde Rechte nicht verlezt werden,

und ſoferne die ergriffene Sache der Gegen

ſtand einer zu behauptenden ausſchlieslichen

Diſpoſition ſeyn kann. -

§. 629.

Wenn ein Volk ein beſtimmtes Grundei

genthum erworben hat, ſo entſteht daraus ein

Derritorium, d. h. ein der Oberherrſchaft

dieſes Volkes ausſchlieslich unterworfenes ei

genthümliches Gebiet. - -

§ 63o.

Jeder Gebrauch dieſes Territorialeigens

thums iſt rechtmäſig, der mit der Freyheit,

d. h. mit dem Umfang der Rechte anderer

Völker beſtehen kann. -

- -

----

-
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§. 63T.

Ein Volk oder Staat iſt nicht verbunden,

andern den Gebrauch ſeines Gebietes zu ver

ſtatten und wenn dis freywillig geſchieht,

ſo iſt es befugt, die Art und die Gränzen die,

ſes Gebrauchs zu beſtimmen.

§. 632.

Der Umfang möglicher Befugniſſe über

das eigenthümliche Gebiet eines Volks heißt

das Territorialrecht.

§. 633.

Wenn ein Volk oder Staat zu Gunſten

eines andern, vermöge eines von dieſem be

ſonders erworbenen Rechts, in dem Gebrauch

dieſer Territorialbefugniſſe beſchränkt iſt, ſo

iſt dieſes eine Völker ſervitut (ſervitus iu

ris publici.) - -

§ 634. :

Jede Vermehrung des Nationaleigenthums

bey einem Volke iſt rechtmäſig, welche mit

der Freyheit aller Andern beſtehen kann.

§. 635.

Kein Volk hat das Recht dem Andern

Geſeze zu geben, und ſich in die innere Ver

faſſung des Andern zu miſchen. Nur dann,

P 2

-

-. -

---
-

- - – –

--- - - - - - - - - -
- -- > --

–
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wenn dieſes Volk ſich ſelbſt eine Verfaſſung

gibt, die mit der Freyheit anderer rechtmäſigen

Verfaſſungen nicht beſtehen kann, tritt für

andere Völker das negative Recht der Ver

theidigung gegen dieſe Verfaſſung ein.

- § 636.

Kein Volk oder Staat hat das Recht,

die Bürger anderer Staaten zum Abfall von

ihrer geſezlichen Verfaſſung aufzufordern oder

zu unterſtüzen. Aber ein jedes Volk hat das

Recht, dem beleidigten Theil, welchem in ei

nem andern Staate rechtmäſige Befugniſſe

entriſſen werden, beyzuſtehen.

. §. 637. -

- Jedes Volk iſt berechtiget mit einzelnen

Perſonen und mit andern Völkern Verträge

zu ſchlieſſen, deren Zweck einſeitiger oder wech

ſelsweiſer Erwerb von Rechtsvortheilen ſeyn

kann.

§ 638.

Die Verträge der Völker untereinander be

ziehen ſich entweder aufBeſtimmung beſonderer

Gegenſtände z. B. des wechſelsweiſen Handels

unter Nationen, oder ſie ſind auf nähere Ver

*.

» ,

- - - -
--

– –- -- -
- - –-

-
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bindung zu gemeinſchaflicher Sicherheit ge

richtet. (foedera, Bündniſſe.)

§. 639.

Bündniſſe ſind entweder auf gemein

ſchaftlichen Angrif des Feindes oder auf bloſſe

gemeinſchaftliche Vertheidigung gerichtet. In

jenem Fall ſind ſie Offenſiv- in dieſem De

fenſiv - Bündniſſe. Sie können auch

beydes zugleich ſeyn.

§ 640.

Ein Bündnis iſt ungleich (foedus inae

quale) wenn ein Theil der verbündeten Mächte

privative Rechte in Abſicht auf die Leitung

der gemeinſchaftlichen Angelegenheiten erhält.

§ 641.

Auch zur Sicherheit bereits beſtehender

Rechte können acceſſoriſche Verträge unter

- Völkern hinzukommen, durch Bürgſchaft,

Verpfändung, ſelbſt durch Eydſchwüre, und

beſonders durch Garantie.

§ 642.

Dieſe iſt die angenommene Zuſage eines

Volks oder Staats, dem andern zu Behaup

tung eines Rechts auf den Fall der Verlezung

mit Gewalt beyzuſtehen. . -

**---- '-–T -- - ---–
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§. 643.

Auch kann in einen Völkervertrag ein

drittes Volk in verſchiedenen Beziehungen

eingeſchloſſen werden, ſoweit nemlich daſſelbe

nicht zum Gegenſtand der willkührlichen Bes

handlung für die paciscirenden Mächte wird,

- - - §. 644.

Daher iſt ein Vertrag über poſitive Feſt

ſezung der Verfaſſung eines andern Staates,

(nicht blos über den Wiederſtand gegen eine

die Rechte anderer Völker untergrabenden Ver

faſſung, und zu Wiederherſtellung der Rechte

eines in demſelben beleidigten Theils!) oder über

das Eigenthum deſſelben rechtswiedrig.

- § 645.

Familienverträge der Regenten ſind

und ſollen keine Staasverträge ſeyn.

§. 646.

Verträge zwiſchen Völkern oder Staaten

werden durch Geſandte geſchloſſen. Dieſe

ſind Bevollmächtigte des einen Volks oder

Staates an das andere in Anſehung aller ge

meinſchaftlich abzuhandelnden, oder in An

ſchung beſonderer öffentlichen Geſchäfte.

-
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§. 647.

Jedes Volk, welches mit dem andern pa

ciscirt legt ſich freywillig und unabhängig

von der Vorſchrift des andern ein gemein

ſchaftlich zu beobachtendes Geſez mit demſelben

auf. Eben dieſe Freyheit und Unabhängigkeit

mus daher auch dem Repräſentanten eines

Volkes bey dem andern in Abſicht auf die

ihm übertragenen Geſchäfte zukommen.

§. 648.

Da aber jedes Volt oder Staat von dem

jenigen, der den Schuz der Geſee geniest,

fordern kann, daß er in ſeinen Privathand

ungen die öffentliche geſezliche Ordnung nicht

unterbrecher ſo iſt auch der auswärtige Ge

ſandte als dieſes Schuzestheithaftig, dieſen

nemlichen Regeln ſeines Privatverhaltens un

terworfen. " - - - - - - - - -

§ 649. ...

Höchſtens ſchüzt ihn ſein Repräſentativcha

racter wieder ſolche Vollſtreckungen der allge

mein geſezlichen Ordnung gegen ihn, welche

die Freyheit ſeiner Perſon, ſoweit ſie zu ſeinen

öffentlichen Geſchäften nöthig iſt, ſtören würº

- - - -
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-

den. Aber auch nur ſoweit erſtreckt ſich ſein

Vorrecht der Erterritorialität.

--

e. Das Verhältnis eines Geſandten zu der

ihn conſtituirenden Macht iſt einzig der Be

vollmächtigungsvertrag. Die genaue Beſtim

mung des Gegenſtandes und der Gränzen ſei

ues Auftrags liegt in ſeiner Privatinſtruction.

§ 65 1.

Zur Sicherheit des andern Volkes, daß

dieſer Geſandte wirklich der abgeordnete Ge

ſchäftsträger bey demſelben ſey, iſt eine öffent

liche Beglaubigungsurkunde an die andere

Macht, ein Creditiv für denſelben noth

wendig.

§ 652.

In dieſem Creditiv kann der Gegenſtand

ſowohl als die Gränzen der Gewalt des Ge

ſandten zugleich, ſie können aber auch in einer

beſonderen Urkunde der Vollmacht oder öf

fentlichen Inſtruction für den Geſandten ent

halten ſeyn. -

§. 653.

* Was der Geſandte der öffentlichen Erklä

rung ſeines Conſtituenten (durch Creditiv oder

Voll

§. 65 o. . . .
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Vollmacht) gemäs handelt, iſt verbindend für

die ihn abordnende Macht. Wenn er auch

ſeine Privatinſtruction dadurch überſchritten

hat, ſo iſt er dafür ſeinem Mandanten ge

halten. -,

§ 654. . . . . .

Dagegen ſind Sponſionen, d. h. Ver

träge von Staatsbeamten ohne Auftrag über

eine Angelegenheit des Staates nicht verbin

dend. -

“- § 655.

Völker und moraliſche Perſonen hören

nicht auf zu ſeyn, ihre Rechtsverhältniſſe

gegen Auswärtige, alſo auch aus Verträgen,

ſind daher von keinem Wechſel äuſſerer Um

ſtände ſelbſt von Veränderungen der innern

Verfaſſung nicht abhängig, es wäre dann,

daß die beſtimmte Form ſolcher äuſſeren Um

ſtände oder eine beſtimmte Verfaſſung als we

ſentliche Bedingung der Fortdauer eines ſol

chen Verhältniſſes geſezt worden wäre.

- ; C. §. 656. - -

Von einem Volke, dem man nichts ſchul

dig iſt, iſt man nicht verbunden, einen Ge

ſandten anzunehmen. Aber ſelbſt von einem
Q.
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-

ſolchen Volke, das Anſprüche hat, kann die an

dere Macht fordern, daß ihr ein ſolcher Ge

ſandte zugeſchickt werde, in deſſen Annahme

ſie williget.

§ 657.

Streitigkeiten unter Völkern entſtehen durch

Verlezung der Rechte einer andern Nation im

Ganzen oder in einzelnen Individuen, deren

Sicherheit mit zu dem Zweck ihrer vaterlän

diſchen Verbindung gehört.

§. 658.

Sie können durch Nachlaß Vergleich

und ſchiedsrichterlichen Ausſpruch geſchlichtet

werden.

§. 659. -

Die Vermittlung, d. h. die Bemühung

eines Dritten um Beylegung eines Rechts

ſtreits iſt ein Volk nicht verbunden anzunehmen.

- §. 66o.

Iſt der Streit nicht beygelegt, ſo entſteht

das Recht des beleidigten Theils Zwangsmittel

zu gebrauchen, welche ſchicklich ſind den ans

dern zu Einräumung des Rechts zu beſtimmen

*.
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§ 661.

- Repreſſalien oder zugefügte Gegenübel

im Kleinern von der nemlichen Art ſind

öfters dasjenige Zwangsmittel, welches mit

dem Schaden der Beleidigung im natürlichſten

Verhältnis ſteht.

§. 662.

Wenn ein Staat in Beſtimmung der recht- -

lichen Verhältniſſe Einzelner von den Regeln

des öffentlichen Rechts gegen Auswärtige, die

ſich in ſolchen Verhältniſſen in ſeinem Gebiete

befinden, nachtheilige Ausnahmen macht, ſo iſt

diß eine mit der allgemeinen Gerechtigkeit un

vereinbare Ungleichheit des Rechts, und eine

Beleidigung gegen die Mitglieder des anderen

Staates. -

§. 663.

Dieſer iſt ſeinen Mitgliedern Vertheidigung

auch gegen auswärtige Verlezungen ſchuldig,

und leiſtet diß am zweckmäſigſten durch das

Gegenübel der Retorſion.

§. 664.

Retorſion iſt erwiederte Anwendung un

gleicher als Ausnahme vom gemeinen Rech;

-

Q. 2
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nur gegen den Ausländer gebrauchten Rechts

ſäze eines Staates gegen die Bürger eben deſ

ſelben Staates. -

§ 665. -

Sind kleinere Uebel der nehmlichen Art

die man dem Beleidiger entgegen ſezt nicht

zureichend zu ſeinem Zweck zu gelangen, ſo

tritt der rechtmäſige Gebrauch der Gewalt

ein. Die Beleidigung iſt ſodann die recht

fertigende Urſache des Kriegs. (cauſa iuſtif

ca belli.) -

§. 666.

Dieſe Gewalt ſoll Behauptung meiner

Rechte durch Abhaltung des andern von Fºº

ſºzung der Beleidigung ſeyn, ſie mus alſº
auch ein von dem Gegner zu erwartendes

Abhaltungsmittel ſeyn. Daher iſt Meuchel

mord, Gift c. gegen den Feind gebraucht

gänzlich unrechtmäſig.

- - §, 667.

Aber eher iſt der Anfang des erſten Ge

brauchs der Gewalt nicht rechtmäſig, als nach

geſchehener Vorlegung ſeiner Rechte von dem

beleidigten Theil. Iſt dieſe geſchehen, ſo iſt

keine feyerliche Kriegserklärung nothwendig."

-
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" - . § 668.

Wenn Völker Krieg unter ſich führen, ſo

ſteht es einem Dritten Volke frey, dem be

leidigten beyzuſtehen, oder mit beyden ſtrei

tenden Theilen unangeſehen ihres Streits, im

ruhigen Verhältnis des Rechts zu bleiben.

- - § 669.

In dieſer Lage kann das neutrare Volk

mit jedem der ſtreitenden Theile in eigene

friedliche Verbindungen treten, deren Zweck

durch Verträge ausgedrückt werden kann, aber

ohne ſolche Handlungen zu begehen, die man

nur gegen den Feind ſich erlauben kann.

§. 67o. - d

Die Bürger eines neutralen Staates kön

nen mit jedem Theil Handlung treiben, weil

ſie ohne Rückſicht auf die fremde Fehde, die

ihre Rechte nicht ſtören kann, über ihr Ei

genthum zu diſponiren befugt ſind, und die

neutrale Macht hat das Recht, ihr National,

eigenthum durch zweckmäſige Anſtalten ſicher

zuſtellen eine bewafnete Neutralität

zu behaupten.

§ 671.

Diskann ſie durch den Vertheidigungsſtand
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bewirken, in welchen ſie ihr Gebiete und ihre

Schiffarth ſezt, um in beyden die Unabhän

gigkeit ihres Eigenthums zu behaupten. -

§ 672.

Der Krieg iſt kein Zuſtand ohne Recht;

daher ſind Feinde unter ſich verbunden. Ver

träge, welche der Krieg ſelbſt während ſeiner

Fortdauer nothwendig macht, z. B. Waffen

ſtillſtand Capitulation zu halten.

- §. 673.

Einen von dem Beleidiger durch überlege

me Gewalt erzwungenen Frieden iſt der belei

digte Theil auch unter Völkern nicht zu hal

ten verbunden. -----

§ 674. -

Jeder Friede enthält ausdrücklich oder ſtill

ſchweigend eine Amneſtie, d. h. eine Aufhe

bung aller weiteren über den bisherigen Streit

zu erhebenden Anſprüche. - -
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